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Flexibilisierung und Berufsprinzip –
Antagonismus oder
zwei Seiten einer Medaille?

K O M M E N T A R
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Liebe Leserinnen und Leser,

wissensorientierte und wissensintensive

Arbeit nimmt zu. Die fachlichen Anfor-

derungen an die Tätigkeiten von Fach-

kräften werden komplexer, überfachliche

Kompetenzen bedeutsamer. Der Anteil

der Fachkräftearbeitsplätze, an denen

internationale und interkulturelle Berufs-

kompetenzen benötigt werden, wächst.

Eine europäische Berufsbildungspolitik ist

im Vormarsch. Zwar werden die Chan-

cen des Europäischen Qualifikations-

rahmens und eines Europäischen Leis-

tungspunktesystems für Transparenz,

Vergleichbarkeit, Gleichwertigkeit und

Anerkennung beruflicher Abschlüsse

gesehen, zugleich aber auch die Gefah-

ren einer Auflösung des Berufsprinzips

durch Anerkennung von Teilqualifikatio-

nen beschworen. Der demografische

Wandel führt in den Betrieben vorerst

vor allem zu alternden Belegschaften

und erst ab 2020 zu einer spürbar

schrumpfenden Zahl an Erwerbsperso-

nen. Weil der Nachwuchs knapp ist,

nicht hinreichend qualifiziert wird und

die Weiterbildungsbeteiligung insgesamt

zu gering ist, geraten Qualifikations-

nachfrage und -angebot aus dem Gleich-

gewicht. Es droht deshalb ein wachsen-

der Mangel an qualifizierten Fachkräften.

Diese gesellschaftlichen und wirtschaft-

lichen Tendenzen treffen auf Entwick-

lungen im Berufsbildungssystem, die

eine breite Flexibilisierungsdebatte aus-

gelöst haben.

Die Integrationskraft des
dualen Systems ist gefährdet

In einem überdimensionierten „Über-

gangssystem“ werden sinnvolle Ange-

bote zur Verbesserung von Ausbil-

dungschancen, aber vielfach auch

unnütze „Warteschleifen“ absolviert.

Dies belegen die BIBB-Übergangsstudie

(vgl. www.bibb.de/de/wlk16029.htm)

und der zweite Nationale Bildungs-

bericht, zu dem das BIBB mit umfassen-

den Sonderauswertungen wesentlich

beitragen konnte.

Die Chancen, unmittelbar nach der

Schule einen betrieblichen Ausbildungs-

vertrag abzuschließen, sind vor allem für

Schüler/-innen mit Hauptschulabschluss,

ohne Abschluss oder mit Migrationshin-

tergrund wegen der veränderten Anfor-

derungen an Ausbildung und Beschäf-

tigung und der Auswahlpraxis der

Betriebe deutlich geringer geworden.

Das duale System verliert die Kraft, die

durch ein hochselektives Schulsystem

verursachten Benachteiligungen zu

kompensieren. Von der deutlichen Aus-

dehnung der Berufsausbildung an beruf-

lichen Schulen profitieren fast aus-

schließlich Jugendliche mit mittleren

Abschlüssen oder Hochschulreife. So-

wohl im dualen System als auch im

Schulberufssystem sind ohnehin be-

nachteiligte junge Menschen die Ver-

lierer dieser Entwicklungen. Sie werden

nicht mehr ohne weiteres über das

duale System in Ausbildung und

Beschäftigung integriert, können aber

auch nicht vom erweiterten Angebot im

Schulberufssystem profitieren.

Herausforderungen für das
(Berufs-)Bildungssystem

Wir brauchen ein (Berufs-)Bildungs-

system, das angemessen und rasch auf

die Veränderungen der Qualifikations-

anforderungen reagieren kann, also

Höherqualifizierung in erheblichem Um-

fang ermöglicht, aber zugleich die Aus-

bildung der Jugend in der notwendigen

Breite, das heißt eine „Ausbildung für

alle“ tatsächlich sicherstellt. Die Flexi-

bilisierungsdebatte lässt sich als Reak-

tion auf diese Herausforderung verste-

hen. Wesentliche Inhalte dieser Debatte,

die sich auch in den Beiträgen dieser

BWP-Ausgabe niederschlagen, lassen

sich mit wenigen Postulaten beschrei-

ben.

ALTERNATIVE WEGE ZUR UM-

FASSENDEN BERUFLICHEN HAND-

LUNGSKOMPETENZ ZULASSEN

Berufsbildung, die erfolgreich auf das

Erwerbsleben vorbereitet, vermittelt

nicht nur berufliche Fähigkeiten im

engeren Sinne, sondern ist auch Bil-

dung, die personale, soziale und metho-

MANFRED KREMER

Präsident des Bundesinstituts

für Berufsbildung, Bonn
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dische Kompetenzen breit entwickelt.

Dieser Grundsatz wird von keinem der

Diskutanten dieses Heftes in Zweifel

gezogen. Unterschiedlich sind die

Ansichten darüber, wie Arbeitsmarkt-

und Bildungsziele gleichgewichtig ver-

wirklicht werden können. Das unbe-

dingte Festhalten an einem großen in

sich geschlossenen Bildungsgang, des-

sen Teile als Ganzes entwickelt und

umgesetzt werden, steht der Auffassung

gegenüber, dass volle berufliche Hand-

lungsfähigkeit zum Beispiel auch über

Ausbildungsbausteine erworben werden

kann. Beide Auffassungen sind wohl-

begründet, indessen empirisch bisher

nicht überprüft. Weil aber offensicht-

lich weder die klassische duale Berufs-

ausbildung noch die vollzeitschulische

Berufsausbildung „Ausbildung für alle“

garantieren kann, ist eine ergebnisoffe-

ne Erprobung alternativer Konzepte und

ein valider wissenschaftlicher Vergleich

mehr als überfällig.

DAS BERUFSAUSBILDUNGSSYSTEM

STÄRKER ZUR SCHULISCHEN

BERUFSAUSBILDUNG HIN ÖFFNEN

UND ERWEITERN

Mit einer flexiblen Zusammenführung

und gleichwertigen Stellung der schuli-

schen und der klassischen dualen

Berufsausbildung wird die Erwartung

verbunden, bisherige Mängel des

Berufsbildungssystems beseitigen zu

können. Mit einer stärkeren Beteiligung

und Anerkennung schulischer Berufs-

ausbildung könnte ein konjunkturfestes

Ausbildungssystem entstehen, das die

notwendige Breitenausbildung auch in

Zeiten knapper betrieblicher Angebote

flexibel sicherstellt. Zugleich ist die ver-

änderte Balance zwischen systematisch

vermitteltem und durch Erfahrung

erworbenem Wissen als Grundlage

beruflicher Handlungsfähigkeit ein

Argument für den Ausbau schulischer

Berufsausbildungsangebote bezie-

hungsweise für neue Kombinationen

betrieblicher und schulischer Berufsaus-

bildung für lernstarke junge Menschen.

Dies spricht dafür, an beiden Enden der

Ausbildungsnachfrage anzusetzen.

Berufliche Schulen und Betriebe könn-

ten gemeinsam mehr attraktive Ange-

bote für Leistungsstarke entwickeln,

müssten sich aber zugleich wesentlich

mehr für leistungsschwächere Jugend-

liche öffnen. Durchaus geeignete pra-

xisorientierte schulische Konzepte, etwa

das Produktionsschulkonzept, werden

aber bisher weder für die Ausbildungs-

vorbereitung noch für die Berufsausbil-

dung in der Breite umgesetzt. Und die

Protagonisten des dualen Systems

bezweifeln selbst bei einer Orientierung

an den anerkannten dualen Ausbil-

dungsberufen, dass schulisch getragene

Berufsausbildung berufliche Handlungs-

fähigkeit mit gleichem Erfolg vermitteln

kann. Auch hier ist es an der Zeit, unter-

schiedliche Modelle breiter zu erproben

und empirisch zu überprüfen.

BERUFSAUSBILDUNGSGÄNGE

KOMPETENZ- UND OUTCOME-

ORIENTIERT GESTALTEN

Die Kritik an outcome-orientierten Aus-

bildungsangeboten lautet, dass Kompe-

tenzorientierung nahezu zwangsläufig

in qualitativ minderwertiger Teilqualifi-

zierung und „skill-training“ ohne Bil-

dungsanspruch mündet. Das vom BIBB

entwickelte Konzept für kompetenz-

orientierte Ausbildungsordnungen, das

auch den Ausbildungsbausteinen zu-

grunde liegt, bezieht aber den Bildungs-

und Erziehungsaspekt beruflicher Bil-

dung überzeugend ein. Die Befürwor-

ter/-innen der Kompetenz- und Lern-

ergebnisorientierung wollen nicht nur

Flexibilität in der betrieblichen Aus-

bildung ermöglichen. Sie wollen Aus-

bildungsordnungen auch lernort-

unabhängiger gestalten, damit alle vor-

handenen Ausbildungskapazitäten ein-

bezogen und genutzt werden können.

Auch diese einander unversöhnlich

gegenüberstehenden Behauptungen

sollten durch solide Vergleiche empirisch

überprüft werden.

DURCHLÄSSIGKEIT UND

GLEICHWERTIGKEIT SCHAFFEN

Gerade ein Prozent der Studienanfänger

hat keine formale Hochschulzugangs-

berechtigung. Die berufspraktisch

ausgerichteten neuen Bachelor-Studien-

gänge und die hochwertigen beruf-

lichen Fortbildungsprüfungen des

Berufsbildungsgesetzes stehen weitge-

hend beziehungslos nebeneinander. Es

gibt zwar eine zunehmende Zahl dua-

ler Studiengänge, aber so gut wie keine

Anrechnung beruflich erworbener Kom-

petenzen auf Studienleistungen. Bei der

steigenden Zahl hochwertiger Berufs-

ausbildungen und beruflicher Fortbil-

dungsprüfungen fehlt eine Möglichkeit,

sie zum Beispiel als den Bachelor-

Abschlüssen gleichwertig anzuerken-

nen. Anerkannte „Königswege“ in der

beruflichen Bildung werden aber

gebraucht, weil allein durch eine Stei-

gerung der Hochschulabschlussquoten

die notwendige Bildungsexpansion und

Höherqualifizierung nicht erreichbar ist.

Paradoxerweise mangelt es in Deutsch-

land aber auch an Durchlässigkeit zwi-

schen Schulberufsausbildung und dua-

ler Berufsausbildung. Die gleichen

Gruppen, die zu Recht mehr Durchläs-

sigkeit und Gleichwertigkeit zwischen

Berufsbildung und Hochschulen fordern,

verweigern dies, wenn es um die An-

rechnung der in einer Schulberufsaus-

bildung erworbenen Kompetenzen oder

die Zulassung zur sogenannten Kam-

merprüfung geht.

Angesichts der Intention der Qualifikati-

onsrahmen sind dies Anachronismen,

die Flexibilität verhindern und erhebliche

Barrieren für mehr und höhere Qualifi-

zierung sind. Hier sind politische Ent-

scheidungen auf Länder- und auf Bun-

desebene gefragt, die angesichts der

von Bund und Ländern im Grundsatz

geteilten Philosophie des Europäischen

und des intendierten Deutschen Qualifi-

kationsrahmens unzeitgemäße Hürden

für lebenslanges Lernen und Aufstieg

durch Bildung beseitigen. �
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Das Prinzip

„Ausbildung für alle“ muss

sichergestellt werden!



� Mit dem Schwerpunktthema dieser Ausgabe

„Berufsprinzip stärken – Flexibilisierung vor-

antreiben“ greift BWP die Leitlinie 4 des Inno-

vationskreises berufliche Bildung (IKBB) zur

Modernisierung der beruflichen Bildung auf.

Im Interview mit Ministerialrat Arno Leskien,

Leiter des Referats „Ordnung der beruflichen

Bildung“ im BMBF, geht es darum, wie diese

Herausforderung gelingen kann, welche Teil-

erfolge auf dem Weg der Modernisierung des

deutschen Berufsbildungssystems bereits zu

verzeichnen und welche weiteren Schritte

noch zu meistern sind.

BWP_Herr Leskien, die Forderung nach Flexibilisierung des
deutschen Berufsbildungssystems steht nicht erst seit Ver-
öffentlichung der Zehn Leitlinien des IKBB im vergangenen
Jahr auf der Agenda. Warum reichen die seit den 1990er-
Jahren erfolgten und mit der Reform des BBiG im Jahr 2005
sogar rechtlich fixierten Flexibilisierungsmaßnahmen nicht
aus?

Leskien_ Mit dem 2005 novellierten Berufsbildungsgesetz
wurden die Möglichkeiten der Flexibilisierung innerhalb
und zwischen den verschiedenen Ebenen der Berufsbildung
entscheidend verbessert. Hierzu zählen zum Beispiel die
Möglichkeit, in einem Beruf erworbene Kompetenzen auf
einen anderen Beruf anrechnen zu können, und die Mög-
lichkeit zur Regelung von Zusatzqualifikationen in Ausbil-
dungsordnungen. Jetzt gilt es, diese Möglichkeiten in die
Praxis umzusetzen und weiter zu entwickeln. Ziel bleibt
dabei jedoch nach wie vor der Erwerb einer umfassenden
beruflichen Qualifizierung, die zu einer möglichst dauer-
haften Beschäftigung befähigt.

Bei der inhaltlichen Gestaltung von Ausbildungsberufen
haben wir es oft mit einem Spannungsverhältnis zwischen
dem Qualifizierungsbedarf von Branchen und manchmal
auch Betrieben auf der einen Seite und den gesetzlichen
Niveau- und Qualitätsanforderungen und dem berechtig-
ten Interesse des Einzelnen nach möglichst großer beruf-
licher Mobilität auf der anderen Seite zu tun. Das muss
jeweils neu austariert werden.

BWP_ Wie viel Flexibilisierung verträgt das duale System?

Leskien_ Die verschiedenen Flexibilisierungsinstrumente
wie Fachrichtungen, Schwerpunkte, Pflicht- und Wahl-
bausteine, haben sich in der Praxis sehr bewährt. Sie erlau-
ben es, unterschiedliche Qualifizierungsanforderungen
unter dem Dach eines Ausbildungsberufs zu realisieren. Fle-
xibilisierung hat aber dort ihre Grenzen, wo spezifische
inhaltliche Differenzierungen von Ausbildungsberufen ein
Ausmaß annehmen, welches die Erkennbarkeit eines Beru-
fes auf dem Arbeitsmarkt beeinträchtigt. Ein allzu bunter
Strauß von Qualifikationseinheiten und beliebig viele Kom-
binationsmöglichkeiten mögen im Einzelfall zwar wün-
schenswert sein, man muss aber immer daran denken, dass
der Ausbildungsabschluss auch die Eintrittskarte für die
Beschäftigung in einem anderen als dem Ausbildungsbe-
trieb sein muss. Und da kann zu viel Flexibilität auch kon-
traproduktiv wirken, weil sie die Mobilität der Absolventen
unnötig beeinträchtigen kann. Man darf es eben nicht
übertreiben. Dem Berufsprinzip endgültig nicht mehr ent-
sprechen würden Ausbildungsberufe, die so breit aufgestellt
sind, dass ihre Spannbreite nicht mehr vernünftig unter
eine Berufsbezeichnung subsumiert werden kann.
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Flexibilisierung als Chance zur
Stärkung des Berufsprinzips nutzen
Interview mit Arno Leskien

I N T E R V I E W

ARNO LESKIEN

Ministerialrat, Leiter des Referats „Ordnung

der beruflichen Bildung“ im Bundesministeri-

um für Bildung und Forschung

B E R U F S P R I N Z I P S T Ä R K E N – F L E X I B I L I S I E R U N G V O R A N T R E I B E N
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BWP_ In den letzten Jahren haben wir es aber auch mit
gegenläufigen Entwicklungen, einer zunehmenden Spe-
zialisierung von Berufsbildern, zu tun. Wie ist damit umzu-
gehen?

Leskien_ Ich würde nicht von einer gegenläufigen Ent-
wicklung sprechen. Es gibt immer wieder Fälle, bei denen
die Qualifizierungsanforderungen für einen spezifischen
Tätigkeitsbereich nicht oder nur sehr schlecht in beste-
hende Ausbildungsberufe integriert werden können. Dann
hat man zwei Alternativen; entweder schafft man einen
neuen eigenständigen Ausbildungsberuf, oder man bietet
nichts an und setzt auf die Eigeninitiative der Betriebe. In
der Vergangenheit hat sich m. E. zu Recht niemand darüber
aufgeregt, dass es Ausbildungsberufe wie den Geigenbauer
oder den Leichtflugzeugbauer gibt. Es besteht weitgehend
Konsens darüber, dass diese Berufe ihre Existenzberechti-
gung haben, auch wenn sie nur ein bestimmtes Segment
abdecken. Es würde im Gegenteil einen Verstoß gegen das
Berufsprinzip bedeuten, wenn man versuchen würde, sol-
che Qualifizierungsanforderungen mehr schlecht als recht
irgendwo zu integrieren.

BWP_ Die Qualifizierungsinitiative der Bundesregierung
greift die Empfehlung des IKBB auf und kündigt an, Beru-
fe mit gemeinsamen Kernqualifikationen in Berufsgruppen
zu bündeln. Wie stellen Sie sich die Gestaltung dieses Pro-
zesses vor?

Leskien_ Eigenständige Ausbildungsberufe bedeuten nicht,
dass sich die Ausbildungsinhalte immer völlig voneinander
unterscheiden müssen. Natürlich gibt es inhaltliche Über-
schneidungen, die gut dafür geeignet sind, dass Berufe
wegen dieser Gemeinsamkeiten zu Gruppen zusammen-
gefasst werden. Bereits in den vergangenen Jahren wur-
den in Bereichen, wie z. B. den industriellen Metall- und
Elektroberufen oder in den umwelttechnischen Berufen, in
denen Berufsprofile gemeinsame Kernqualifikationen auf-
wiesen, sogenannte „Berufsfamilien“ oder Berufsgruppen
zusammengefasst. Aber es gibt sicher auch Berufe, welche
mehr Schnittmengen aufweisen als nur gemeinsame Kern-
qualifikationen. Das kann man aber nur dann erkennen,
wenn bei anstehenden Neuordnungsverfahren nicht nur
der jeweils betroffene Ausbildungsberuf betrachtet wird.
Eine vergleichende Analyse mehrerer verwandter Berufe,
die zum Beispiel auch durch das BIBB erfolgen könnte,
könnte hier sicher auch für die Meinungsbildung und
Abstimmung unter den Sozialpartnern im Vorfeld sehr hilf-
reich sein.

BWP_ Dabei sind viele Interessen unter einen Hut zu
bekommen. In welchem Zeitraum, denken Sie, ist dies zu
realisieren?

Leskien_Die Idee der Berufsgruppen wird vor allem bei den
meisten traditionellen Ausbildungsberufen auf Widerstand
stoßen, wie etwa im Handwerk, wo immer auch die Gewer-
beabgrenzung eine Rolle spielt. Bei neuen Berufen, wie z. B.
den kaufmännischen Dienstleistungsberufen, sind die
Berührungsängste sicher nicht so ausgeprägt. Dabei kön-
nen alle etwas gewinnen: Die ausgebildeten Fachkräfte kön-
nen einschätzen, was sie noch lernen müssen, wenn sie
in einem verwandten Bereich tätig werden wollen, und
die Betriebe können relativ leicht erkennen, wo noch nach-
qualifiziert werden muss, wenn sie einen Bewerber aus einer
benachbarten Disziplin einstellen. Berufsgruppen hätten
also zunächst einmal den Vorteil, größere Transparenz mit
Blick auf Gemeinsamkeiten und Unterschiede von Beru-
fen herzustellen. Das kann den Wechsel von einem Beruf
in den anderen erleichtern. Wer wie ich das Ordnungsge-
schäft schon länger betreibt, weiß, dass jedoch Image- und
Wettbewerbsfragen oft eine größere Rolle spielen, wenn
man „seinen“ Beruf exklusiv haben oder behalten möchte.
Die Bemühungen und Vorschläge der Sozialpartner, die ja
vor allem aufgerufen sind, Vorschläge für Berufsgruppen
vorzulegen, geben mir persönlich wenig Hoffnung, dass wir
in diesem Bereich in kürzerer Zeit größere Fortschritte
machen werden. Die bisherige Zurückhaltung bei den Betei-
ligten ist wohl vor allem auch auf die Sorge zurückzufüh-
ren, das jeweilige Profil könnte dabei verlorengehen. Dies
ist aber überhaupt nicht beabsichtigt.
Wenn das Ziel, Berufsgruppen zu schaffen, allerdings als
Aufforderung verstanden wird, zu drei- oder dreieinhalb-
jährigen Berufen jeweils neue zweijährige Berufe zu gesel-
len, dann hat das mit dem ursprünglichen Ziel sehr wenig
zu tun. Berufsgruppen sollen nicht durch „Zellteilung“ ent-
stehen, sondern bestehende Berufe mit gemeinsamer
Schnittmenge sollen ordnungsrechtlich zusammengefasst
werden. Dazu brauchen wir in den nächsten Jahren größere
Anstrengungen und auch mehr Bereitschaft auf Seiten der
Sozialpartner.

BWP_Was erwarten Sie in diesem Zusammenhang von einer
stärkeren Kompetenzorientierung in Ausbildungsordnun-
gen?

Leskien_Wenn man der Philosophie des Berufsbildungsge-
setzes folgt, dann müsste das in der Ausbildungsordnung
zu beschreibende Ausbildungsberufsbild bereits heute eine
Beschreibung der berufsspezifischen beruflichen Hand-
lungskompetenzen sein. Tatsächlich aber besteht das Aus-
bildungsberufsbild auch heute noch oft in einer Aneinan-
derreihung von Themen und Tätigkeitsbereichen. Wir
könnten zunächst einmal die Outcome-Orientierung der
Berufsausbildung unterstreichen, wenn in der Ausbil-
dungsordnung von vornherein deutlich wird, was das
erwartete Ergebnis der Berufsausbildung sein soll. Es wäre
dann nicht mehr erforderlich, dieses indirekt von den Aus-
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bildungsinhalten und den Prüfungsanforderungen abzu-
leiten. Das allein wäre bereits ein Fortschritt. Darüber hin-
aus wären Kompetenzbeschreibungen sicher eine geeignete
Grundlage, um die in der Berufsbildung erworbenen Kom-
petenzen adäquat in dem Deutschen Qualifikationsrahmen
(DQR), der zur Zeit entwickelt wird, zu platzieren.
Um aber gleich auch noch anzuschließen, was ich nicht
erwarte: Weder der Europäische noch der Deutsche Quali-
fikationsrahmen und erst recht nicht ECVET und also auch
nicht Kompetenzbeschreibungen in Ausbildungsordnun-
gen zwingen dazu, die Berufsausbildung zu modularisieren.
Wenn das – was mitunter geschieht – als eine zwangsläu-
fige Folge dargestellt wird, weckt dies nur unnötige Befürch-
tungen um das Fortgelten des Berufsprinzips.
Im Übrigen glaube ich, dass es mit kompetenzorientierten
Beschreibungen in Ausbildungsordnungen deutlich leich-
ter wäre, gemeinsame Schnittmengen von Ausbildungs-
berufen zu identifizieren. Die Bildung von Berufsgruppen
könnte dann sicher einfacher gelingen.

BWP_ Der Einstieg in die Berufsbildung ist ein „wunder
Punkt“ des dualen Ausbildungssystems. Trotz erheblicher
Subventionen und zahlreicher Fördermaßnahmen ist die
Anzahl von Jugendlichen, die sich vergeblich um einen
Ausbildungsplatz bemüht haben, in den letzten Jahren wei-
ter gestiegen. Ist an Stelle einer weiteren Förderung diver-
ser Einzelkonzepte zur Einstiegsqualifizierung nicht eher
ein Modell gefragt, das eine bessere Anbindung an das
System im Sinne von anrechenbaren und verwertbaren Teil-
qualifikationen bietet?

Leskien_ Unstrittig ist, dass trotz der Entspannung auf dem
Ausbildungsmarkt immer noch zu viele junge Menschen,
insbesondere Bewerber aus vorangegangenen Jahren ohne
Ausbildungsvertrag geblieben sind. Man muss dabei jedoch
imWesentlichen zwei Gruppen unterscheiden. Wer an sich
ausbildungsfähig ist, für den muss alles darangesetzt wer-
den, um ihn in ein betriebliches Ausbildungsverhältnis zu
bringen. Das erfordert natürlich ein ausreichendes Angebot
an Ausbildungsplätzen. Hierzu dienen die vielfältigen Pro-
jekte unseres JOBSTARTER-Programms, mit denen u. a.
auch die Ausbildungsbereitschaft von Betrieben erhöht
werden soll. In eine ähnliche Richtung zielt der Ausbil-
dungsbonus, mit dem für Altbewerber zusätzliche betrieb-
liche Ausbildungsplätze gewonnen werden sollen.
Auch die Pläne zur Erprobung von Ausbildungsbaustei-
nen gehören hierzu. Als an verschiedenen Lernorten ver-
mittelte Bausteine sollen diese anschlussfähig sein, also
als qualitätsgesicherte Ausbildungssequenzen auf eine
betriebliche Berufsausbildung angerechnet werden können
und ggf. sogar die Zulassung zur Kammerprüfung als Exter-
ner ermöglichen.

Für die zweite Gruppe von
Jugendlichen, die sich aus
verschiedenen, häufig indi-
viduellen Gründen im soge-
nannten Übergangssystem
befinden, hilft die Verfüg-
barkeit eines Ausbildungs-
platzes meist nicht weiter.

Diese jungen Leute benötigen auf ihre Lernmöglichkeiten
zugeschnittene Qualifikationsangebote, ggf. flankiert durch
individuelle Beratungs- und Unterstützungsangebote. Das
bedeutet aber auch, dass unterschiedliche Instrumente, wie
etwa die Einstiegsqualifizierungen oder die Berufsausbil-
dungsvorbereitung mit ihren Qualifizierungsbausteinen,
zur Verfügung stehen müssen.

BWP_ Bleiben wir bei den Ausbildungsbausteinen. Das BIBB
hat für 14 Ausbildungsberufe Bausteine entwickelt. Wie
geht es nun weiter? Können kompetenzorientierte Ausbil-
dungsbausteine künftig Grundlage für die Ordnungsarbeit
sein?

Leskien_ Zunächst einmal soll im Rahmen der eben erwähn-
ten Ausschreibung der Einsatz von Ausbildungsbaustei-
nen an verschiedenen Schnittstellen des Berufsbildungs-
systems erprobt werden. Die Konditionen dafür werden
gegenwärtig noch abgestimmt. Ich hoffe sehr, dass wir auf
diese Weise die Übergänge stabilisieren können, und ich
hoffe auch, dass es dadurch gelingt, manche Vorbehalte
und auch Voreingenommenheiten abzubauen. Was aber für
die Schnittstellen gut und richtig sein mag, muss nicht
gleichzeitig auch maßgebend für die gesamte Ordnungs-
arbeit sein.
Grundsätzlich sind Bausteine in Ausbildungsberufen kein
Novum. Unter den Bezeichnungen Wahlbausteine oder
Qualifikationseinheiten sind sie, besonders zur Gliederung
der Berufsausbildung im letzten Ausbildungsjahr, bereits
häufig verordnet worden, wenn innerhalb eines Berufes
mehr Differenzierung notwendig gewesen ist. Auch bei den
industriellen Metall- und Elektroberufen orientiert sich
die zeitliche Gliederung der Berufsausbildung an flexiblen
„Zeitrahmen“ und komplexen Tätigkeitsanforderungen –
vergleichbar den Bausteinen.
Völlig unabhängig von der Baustein-Struktur überlegen wir,
wie wir in Ausbildungsordnungen die kompetenzorientierte
Darstellung der Qualifikationen weiter verbessern können,
als dies derzeit in den Berufsbildpositionen und den kon-
kreten Lernzielen geschieht. An die bei den kompetenz-
orientierten Ausbildungsbausteinen verwendete Methode
kann man dabei sicher ganz gut anknüpfen. Das BIBB hat
zu dieser Thematik ein eigenes Forschungsprojekt aufgelegt,
und dort werden die Erfahrungen aus der Entwicklung der
Ausbildungsbausteine sicher einfließen.
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I N T E R V I E W

BWP_ Eine Orientierung an Kompetenzen bzw. Lernergeb-
nissen könnte auch die Übergänge in den tertiären Bereich
erleichtern. Denn hier ist die Durchlässigkeit noch nicht
zufriedenstellend gelöst. Welchen Schwung können wir
von bildungspolitischen Entwicklungen auf EU-Ebene
erwarten?

Leskien_ Zweifelsohne haben die durch die europäischen
Initiativen angestoßenen, engagierten und auf breiter Basis
geführten Diskussionen um die Entwicklungen eines Deut-
schen Qualifikationsrahmens und eines Leistungspunkte-
systems auch der Durchlässigkeit auf nationaler Ebene
einen Schub gegeben. Indirekt werden diese Entwicklun-
gen dazu sicher etwas beitragen können, wenn z. B. trans-
parenter wird, auf welchem Niveau bestimmte Kompeten-
zen angesiedelt sind. Entscheidender ist aber nach wie vor,
welche Ziele wir national verfolgen. Wenn der Technische
Betriebswirt mit seinen Kompetenzen auf demselben
Niveau liegt wie ein Masterabschluss, dann ist das sicher
ein Zugewinn an Transparenz. Aber wenn es dann dennoch
unnötige Hürden zu einem Studium gibt und wenn trotz-
dem das gesamte Hochschulpensum absolviert werden
muss, wären das nur sehr mäßige Fortschritte in Bezug auf
die Durchlässigkeit. Mehr Drive für die Durchlässigkeit
erhoffe ich mir von der Notwendigkeit, in Zukunft die
Potenziale für Fachkräfte und Spitzenfachkräfte durch
Anrechnung von bereits erworbenen Kompetenzen besser
auszuschöpfen. Wenn wir nicht weiter ins Hintertreffen
geraten wollen, müssen wir die Weichen frühzeitig, näm-
lich jetzt stellen und nicht warten, bis der Fachkräfteman-
gel evident wird. Diesbezüglich hege ich große Erwartun-
gen an den Qualifizierungsgipfel in diesem Jahr.

BWP_Um die Positionen von Fach- und Spitzenfachkräften
werden möglicherweise dual und akademisch Ausgebilde-
te künftig verstärkt in Konkurrenz treten. Was ist zu tun,
um das „Lernen im Arbeitsprozess“ als Qualitätsmerkmal
deutscher Berufsbildung zu stärken?

Leskien_ Die in die betriebliche Wirklichkeit eingebettete
berufliche Qualifizierung hat bei Betrieben einen nach wie
vor sehr hohen Stellenwert. Das belegen die jährlich rund
100.000 Absolventen beruflicher Fortbildungen. Ich glau-
be daher nicht daran, dass Betriebe demnächst gezielt und
gewollt Akademiker gegenüber beruflich Qualifizierten vor-
ziehen werden. Gleichwohl sehe ich, dass es aufgrund der
demografischen Entwicklung einen härteren Wettbewerb
um die „besten Köpfe“ geben wird, die wir auch in der
beruflichen Bildung dringend brauchen. Hierauf muss das
Beschäftigungssystem mit attraktiven Angeboten reagieren
und interessante Entwicklungsperspektiven bieten. Ein bes-
ser ausgebautes System beruflicher Fortbildung kann dazu
einen wichtigen Beitrag leisten. Allerdings müsste es gelin-
gen, die Qualifizierungspfade besser sichtbar zu machen

und die zahlreichen Regelungen der zuständigen Stellen
stärker zu systematisieren.

BWP_ Könnte eine stärkere Verzahnung von Aus- und Fort-
bildungsordnungen, wie sie zuletzt im Bereich Produk-
tionstechnologie umgesetzt wurde, ein Modell für die
Zukunft sein?

Leskien_Wir sammeln sehr aufmerksam natürlich auch die
Hinweise, welche sich aus den Diskussionen über die
Neuordnung von Ausbildungsberufen für die Fortbildung
ergeben, um sie dann zu gegebener Zeit auch dort zu
berücksichtigen. Das heißt, wenn Fortbildungsordnungen
bestehen, ist immer auch zu prüfen, ob die Neuordnung
eines Ausbildungsberufs Konsequenzen für die Fortbil-
dungsebene hat. Dabei ist aber zu bedenken, dass Aus- und
Fortbildung auf unterschiedliche betriebliche Ebenen zie-
len. Veränderungen auf der Facharbeiterebene müssen
nicht zwangsläufig auch zu Veränderungen z. B. auf der
mittleren Führungsebene der Betriebe führen.
Es ist aber immer eine besondere Situation, wenn ein neuer
Tätigkeitsbereich für die duale Berufsausbildung erschlos-
sen wird, wie dies beim Produktionstechnologen und im
übrigen ja auch bei den IT-Berufen der Fall gewesen ist. Hier
hat es sich aus verschiedenen Gründen angeboten, Aus-
und Fortbildung in einem Zuge zu regeln. Das ist sicher
kein Modell in dem Sinne, dass wir das künftig immer so
machen werden. Ich glaube, es hat sich in der Vergangen-
heit durchaus bewährt, zunächst erst zu schauen, wie sich
die Dinge vor Ort in den Kammerbezirken entwickeln und
erst nach ersten Erfahrungen zu entscheiden, ob eine bun-
desrechtliche Regelung notwenig und sachgerecht ist.

BWP_Herr Leskien, zum Abschluss haben Sie drei Wünsche
frei, die Sie an das BIBB, die Sozialpartner und die Länder-
vertreter mit Blick auf die anstehenden Herausforderungen
für die künftige Ordnungsarbeit richten dürfen. Was wün-
schen Sie sich?

Leskien_ Ich kann mich, glaube ich, mit zwei Wünschen
begnügen und wünsche mir, dass die Kompromiss- und
Konsensbereitschaft zwischen allen Beteiligten zunimmt
und dass die Ordnungsarbeit möglichst nicht mit Fragen
und Problemen befrachtet wird, die, wie z. B. Tariffragen
oder Wettbewerbsfragen, an anderen Tischen verhandelt
werden müssen.

BWP_ Hoffen wir, dass diese Wünsche in Erfüllung gehen.
Herr Leskien, vielen Dank für das Interview. �
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Beschäftigungsfähigkeit und
Beruflichkeit – zwei konkurrierende
Modelle der Erwerbsqualifizierung?

I M B L I C K P U N K T

� Die Qualifizierung von Arbeitskräften unter-

halb des akademischen Niveaus gewinnt unter

wirtschafts- und sozialpolitischer Perspektive

international zunehmend an Bedeutung. Sie

kann – im Zuge der Globalisierung sozusagen

neu entdeckt – aktuell für alle Staaten als ein

gewichtiger Produktionsfaktor gelten. Wurde

in Deutschland bislang die Erwerbsqualifizie-

rung der breiten Arbeitnehmerschicht tradi-

tionell als „Berufsausbildung“ oder „Berufs-

erziehung“ verstanden und entsprechend

praktiziert, so wird – vor allem in Konfronta-

tion mit angelsächsischer Praxis und Begriff-

lichkeit – inzwischen deutlich, dass Erwerbs-

qualifizierung, orientiert am Berufsprinzip,

nur eine von mehreren Möglichkeiten dar-

stellt. Exemplarisch lässt sich diese Sichtwei-

se am Begriff „Employability“ verdeutlichen.

Die Universalisierung qualifikatorischer Ori-

entierung hat indes theoretische und ausbil-

dungspolitische Folgen, die hier analysiert

und kritisch bewertet werden.

Employability – ein neuer
marktorientierter Modebegriff?

Employability ist für nicht wenige ein „Hoffnungswort“
(GONON), mit dem der wachsenden und irritierenden
Dynamik der Arbeitswelt und der damit angeblich ver-
bundenen irreversiblen „Erosion des Berufskonzeptes“
begegnet werden kann. Doch was ist unter Employability –
zu Deutsch: Beschäftigungsfähigkeit – zu verstehen?

Wie KATRIN KRAUS in ihrer grundlegenden Untersuchung
zeigt, ist Übereinstimmung bezüglich einer eindeutigen
Definition in der deutschen Debatte (noch) nicht festzu-
stellen, man ist daher auf mehr oder weniger umfängliche
Umschreibungen angewiesen (vgl. KRAUS 2006). Employa-
bility wird gemeinhin als Gegenkonzept zum Berufsmodell
verstanden. Während jedoch beim Berufskonzept die
„Fachlichkeit“ der Ausbildung (Wissen und Können) im
Vordergrund steht, und Spezialisierung sowie spezifische
Bündelung von Qualifikationen als die entscheidenden
Merkmale gelten können, steht im Mittelpunkt des
Employability-Konzepts die Beschreibung von Dispositio-
nen für die unmittelbare Erwerbsfähigkeit: Flexibilität,
Mobilität, vorausschauendes Denken, Selbstmanagement,
individuelle Wettbewerbsfähigkeit, Selbstverantwortung
etc. Fachkompetenz und Sozialkompetenz finden zwar
Erwähnung, wenn die für Employability notwendigen
Gesamtvoraussetzungen genannt werden, diese Lerndimen-
sionen werden indes nicht weiter konkretisiert, sie wer-
den offensichtlich bei den Lernenden als schon vorhanden
vorausgesetzt (vgl. KRAUS 2006, S. 64; GAZIER 2001). Das
zentrale Ziel von Employability ist folglich nicht der Erwerb
von beruflich-fachlicher Kompetenz, sondern die Ent-
wicklung einer positiven Einstellung gegenüber der heute
stark dynamisierten erwerbsförmig verfassten Arbeit. Die
verbreitete Floskel „Zum Unternehmer in eigener Sache
werden“ kennzeichnet den Kern des Konzepts (vgl. PON-
GRATZ/VOSS 2004). Im Prinzip wird Employability als ein
neues personenbezogenes Paradigma des Arbeitsmarkts ver-
standen und in diesem Sinne auch als „neuer Kontrakt“
bzw. „neuer Vertrag“ zwischen Beschäftigtem und Unter-
nehmen beschrieben (KRAUS 2006, S. 61 ff.).
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Der „Importartikel Employability“ (KRAUS) lässt sich auf-
grund der beschriebenen Merkmale relativ leicht in den
Rahmen des international zunehmend an Einfluss gewin-
nenden angelsächsischen Musters ausschließlich marktori-
entierter Erwerbsqualifizierung einordnen. Er trifft als all-
gemeine Kennzeichnung auch auf das nun offizielle
Orientierungsmodell der Europäischen Union zu. Die kon-
sequente Ausblendung subjektorientierter Zieldimensionen
wie Bildung, Mitbestimmung, Teilhabe in diesem Modell,
die Hinnahme der Inferiorisierung berufsfachlichen Ler-
nens sowie die umstandslose Zuweisung der alleinigen Ver-
antwortung für das Gelingen einer Erwerbskarriere an das
Individuum, dies alles kann als ausreichender Beleg für
die rein wirtschafts- und wettbewerbsorientierte Ausrich-
tung des neo-europäischen Konzepts der Erwerbsqualifi-
zierung gelten. Employability markiert unter dieser Per-
spektive deutlich einen höchst problematischen Aspekt des
globalisierten Wirtschaftens: eine der zentralen Fragen bzw.
Probleme dieser Entwicklung, die Verlagerung von Arbeits-
plätzen von frühindustrialisierten Hochlohnländern in
Niedriglohnländer, kann bekanntlich nur ohne Schaden für
die Job- und Einkommensbilanz der ersteren bewältigt wer-
den, wenn deren Arbeitskräfte flexibel genug sind. „Im Klar-
text: Erwerbstätige in den frühindustrialisierten Ländern
müssen auf ihre gewohnte Arbeitsplatzsicherheit verzich-
ten, hochmobil sein, fast jede sich bietende Arbeitsgelegen-
heit nutzen und vor allem bereit sein, Einkommenseinbu-
ßen hinzunehmen“ (MIEGEL 2005, S. 78). Employability
bedeutet also aus der Sicht der kritischen Sozialwissen-
schaften für die große Masse der Beschäftigten letztlich,
sich den Bedingungen des Weltarbeitsmarkts zu unterwerfen.
„Wer dies nicht oder nicht ausreichend tut, wird gnaden-
los vom Markt gefegt“ (ebd., S. 79; SENNETT 2006).

Fachlichkeit und Beschäftigungs-
fähigkeit: zwei Dimensionen des
Erwerbsschemas

Größerer Nutzen aus dem Diskurs über den Begriff
„Employability“ lässt sich unter theoretischer Perspektive zie-
hen. Voraussetzung für diesen Perspektivwechsel ist aller-
dings, dass die vor allem in Deutschland sehr einseitige Ori-
entierung der Erwerbsqualifizierung am Berufskonzept
relativiert wird und Berufsausbildung und Employability als
im Prinzip gleichrangige Dimensionen eines „Erwerbs-
schemas“ begriffen werden, das grundsätzlich als gemein-
samer Bezugspunkt von Pädagogik, Individuum und
Erwerbssphäre gedacht ist (vgl. KRAUS 2006, S. 203 ff.).
In der Perspektive des „Erwerbsschemas“ zeigt sich, dass
Berufskonzept und Employability zwar jeweils alle drei
Dimensionen in sich vereinen, es werden indes deutliche
Unterschiede sichtbar, wie die beiden Erwerbskonzepte
auf die beschriebenen Dimensionen jeweils Bezug nehmen.
Das Berufskonzept macht im Prinzip die Dimension der

„Fachlichkeit“ zu seinem strukturellen und funktionalen
Schwerpunkt, das Konzept der Employability dagegen die
Dimension der „Beschäftigungsfähigkeit“. Mit dem Kon-
zept „Employability“ wird jedoch – entgegen der Meinung
derjenigen, die das Berufskonzept schon lange abgeschrie-
ben haben – Deutschland nicht vor die Systemfrage gestellt:
Berufsausbildung oder Employability? Mit ihm eröffnet sich
– ganz im Gegenteil – ein lehrreicher Blick auf Entwick-
lungen der letzten Jahrzehnte, die sehr anschaulich die Ver-
änderungsmöglichkeiten des Berufskonzeptes und seine
Zukunftsfähigkeit verdeutlichen. So geriet das deutsche
System in den 1960er-/70er-Jahren massiv wegen seiner
defizitären Fachlichkeit in die Kritik, worauf mit einer
umfassenden „Berufsbildungsreform“ reagiert wurde, deren
wichtigste Ergebnisse in der Modernisierung der Ausbil-
dungsberufe, der Entwicklung des Konstrukts der beruf-
lichen Grundbildung und der Aufwertung der beruflichen
Weiterbildung bestanden. Außerdem wurden für die Unter-
stützung der kleinbetrieblichen Ausbildung und die
Ausbilderqualifizierung erste Lösungen definiert. Die
Auseinandersetzung mit „Schlüsselqualifikationen“ in der
beruflichen Bildung in den 1970er-/80er-Jahren forderte die
Beseitigung von Defiziten in der überfachlichen Dimension
der Berufsausbildung ein. Die Antwort bestand in der didak-
tischen Konzeptualisierung von „beruflicher Handlungs-
fähigkeit“ und dem Aufgreifen des Kompetenzbegriffs in
der beruflichen Bildung.
Der aktuelle Diskurs über die Beschäftigungsfähigkeit fordert
die aufmerksamere Beachtung der dritten Dimension des
Erwerbsschemas ein; dabei kann die Diskussion über den
Übergang von „Beruf“ zur „Beruflichkeit“ (vgl. KUTSCHA

1992; MEYER 2000) als Beginn der notwendigen Re-For-
mulierung des Berufskonzeptes in den Zeiten von Globali-
sierung, dynamisierter Entwicklung des Beschäftigungs-
sektors und hektischer Suche nach neuen Ausbildungs-
modellen gelten. Die sogenannte „Tauschwertseite“ des
Berufes (vgl. BECK/BRATER/DAHEIM 1980), die die Berufs-
pädagogik bislang gegenüber seiner „Gebrauchswertseite“
vernachlässigt hat, zeigt sich so als aktuelle Herausforde-
rung.

I M B L I C K P U N K T
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Dimensionen des „Erwerbsschemas“

Fachliche Qualifikationen (Fertigkeiten und Fachwissen): „Fachlich-
keit“ setzt sich i. d. R. zusammen aus einem Grundstock allgemei-
ner Fertigkeiten und allgemeinen Wissens und speziellen, für ein-
zelne Tätigkeiten notwendigen Fertigkeiten und Wissensbeständen.

Überfachliche Kompetenzen: Sie können unterteilt werden in eine
allgemeine Dimension (z. B. Kommunikation und Kooperation,
Selbständigkeit und Verantwortung, Belastbarkeit etc.) und eine
spezielle (z. B. Gruppenführung, Arbeitsplanung und Qualitäts-
kontrolle, Anwendung spezifischer Problemlösungstechniken etc.).

Beschäftigungsfähigkeit: Gemeint ist die Fähigkeit einer Person,
auf der Grundlage ihrer fachlichen und überfachlichen Hand-
lungskompetenzen ihre Arbeitskraft auf einem sich mehr oder
weniger schnell verändernden Markt anbieten zu können und
damit Zugang zum Erwerbsleben zu erhalten bzw. sich darin
erfolgreich bewegen zu können.



Unter internationaler Perspektive besteht indes kaum Zwei-
fel daran, dass sich die Modelle der Erwerbsqualifizierung,
die dem Prinzip der Employability folgen, im Vormarsch
befinden – nicht nur im Einzugsbereich neo-europäischer
Qualifizierungspolitik. Dies erscheint verständlich bei
Staaten, die sich im „qualifikatorischen Niemandsland“
(HERMANN SCHMIDT) bewegen. In Ländern, die nicht bereit
sind, ihre traditionsbestimmte berufliche Bildung zugun-
sten einer rein marktorientierten Erwerbsqualifizierung auf-
zugeben, formiert sich allerdings der Widerstand; sie wol-
len sich nicht vor die „Systemfrage“ stellen lassen. Wie die
Beiträge in diesem Heft zeigen, bemühen sich sowohl
berufspädagogische Praxis wie praxisnahe Forschung in der
Bundesrepublik um etwas, was man die weitere „Flexi-
bilisierung“ des Berufs bzw. der Ausbildungsberufe nen-
nen könnte. Es geht um die Frage, wie sich Berufsausbil-

dung für eine moderne Beruflichkeit organisieren lässt, also
eher um den Aspekt der „Berufsförmigkeit“ als um die
„Berufsinhaltlichkeit“, die von jeher starken Wandlungs-
prozessen unterworfen war und weiterhin auch ist (vgl.
MEYER 2000).

Moderne Beruflichkeit als Leitper-
spektive der Berufsbildungspolitik

Entscheidend bei diesen Innovationen ist ohne Zweifel
die Beachtung und Verteidigung der zentralen Basis-Ele-
mente der beruflich orientierten Qualifizierung, der Kom-
ponenten, die die Systemlogik dieser besonderen Form der
Erwerbsqualifizierung bestimmen (vgl. Kasten). Vergegen-
wärtigt man sich die entsprechenden Basiselemente der auf
Beschäftigungsfähigkeit zielenden „Berufs“bildungspolitik
der EU, so trifft man auf ein fast vollständiges Gegenpro-
gramm: enge „Kompetenzen“ statt breite Qualifikation,
Outcome- statt Input-Orientierung, (Skill-)Training statt
(Berufs-)Erziehung, Modularisierung statt Bildungsgang-
Didaktik. Einzelne Elemente des Gesamtkonzeptes als kom-
patibel zu begreifen, ergibt keinen Sinn. Die für die kon-
krete Politik wichtigen Steuerungsformen der beiden
Erwerbskonzepte differieren in grundlegender Weise: Die
berufsorientierten Ausbildungsformen werden in der Regel
mehr oder weniger vom Staat gesteuert, das Gegenmodell
vertraut auf die Regulierungsfunktion des Marktes.

Der politische Handlungsbedarf:
Sicherung von Breitenausbildung und
Bildungsexpansion

Das Konzept „Employability“ kann – wie gezeigt – auch
in der Form der neo-europäischen Variante die Bundes-
republik nicht vor die sogenannte „Systemfrage“ stellen, da
eine einseitige Entscheidung für nur eine Dimension des
Erwerbsschemas als dysfunktional erscheinen muss. Sehr
wohl aber verstärkt die neue Begrifflichkeit den Druck
bezüglich einer Systemanpassung bzw. -transformation.
Doch während die berufspädagogische Praxis und praxis-
nahe Forschung die Systemoptimierung in dieser Richtung
weiter voranzutreiben suchen, verweigert sich die Politik
bislang der Aufgabe, der seit Mitte der 1990er-Jahre mani-
festen Strukturkrise unseres Ausbildungssystems zielstrebig
entgegenzuwirken. Vereinfacht betrachtet, belasten inzwi-
schen zwei zentrale Probleme unser Berufsausbildungs-
system:
• die Entstehung eines breiten Sektors der Dequalifizierung
und Exklusion innerhalb des Gesamtsystems – offiziell
als „Übergangssystem“ bezeichnet – und

• der immer noch ausstehende berechtigungspolitisch
nicht beschränkte Anschluss des Berufsbildungssystems
an den Hochschulbereich.
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Prinzipen der beruflich orientierten Qualifizierung

1. Das Schlüsselprinzip der Berufsausbildung ist der Begriff der Quali-
fikation, worunter die relativ breit angelegte Bündelung von arbeits-
relevanten Kenntnissen, Fertigkeiten und Verhaltensdispositionen
verstanden wird. Diese gelten als standardisierte Muster zum Tausch
von Arbeitsleistung gegen Entgelt. Der Begriff Kompetenz – dem
Schlüsselbegriff der marktorientierten Ausbildungsmodelle – verweist
im deutschen Sprachgebrauch, anders als im angelsächsischen Ver-
ständnis, auf eine strikt personale Fokussierung, zentral im Sinne von
beruflicher „Handlungskompetenz“, in differenzierender Variation
auf Persönlichkeitsmerkmale wie Fach-, Personal- oder Sozialkom-
petenz.

2. Auf Beruflichkeit ausgerichtete Ausbildungssysteme sind im Gegen-
satz zu dem neu-europäischen Ausbildungsmodell input-orientiert,
d. h., den Schwerpunkt des Modells bildet der eigentliche Prozess
des beruflichen Lernens, seine dominierende Systemlogik zeigt sich
ebenfalls in didaktischer, nicht nur in organisatorisch-bürokratischer
Perspektive. Die schulischen und dual organisierten Ausbildungs-
gänge sind nach Lernzielen, Lerninhalten, Lernorten, Lernmetho-
den und zeitlicher Dauer mehr oder weniger stark normiert. Die
abschließende Prüfung bezieht sich inhaltlich auf den vorangegan-
genen Lernprozess, d. h., sie dokumentiert, ob und inwieweit das
definierte Lernziel – das gewünschte Berufsprofil – erreicht worden
ist.

3. Beruf bzw. Berufsförmigkeit als abstraktes Organisationsprinzip von
Arbeit, Qualifikation und Erwerb stützt sich nicht nur – wie vor-
zugsweise in Deutschland – auf eine lange historisch-gesellschaft-
liche Legitimation, sie begründet zusätzlich ganz konkret auch einen
Erziehungsanspruch. Dieser lässt sich in etwa folgendermaßen
umschreiben: berufliche Qualifikationsprozesse sollten stets so ange-
legt sein, dass sie auch die Persönlichkeitsentwicklung des Auszu-
bildenden zu fördern vermögen. Dieses Element zählt zum sog.
„Sinnüberschuss“ des Berufskonzeptes, der für seine starke gesell-
schaftliche Verankerung ganz wesentlich ist (vgl. KRAUS 2006,
S. 266).

4. Berufsorientierte Ausbildungsgänge in Schulen und Betrieben sind
komplexe, über eine längere Dauer angelegte, systematisch struk-
turierte Programme, die eher integrativen Sozialisationsprozessen
bzw. Rolleneinübungen gleichen als auf bloße Aneignungsopti-
mierung hin angelegte Qualifizierungsformen. So stützt sich die
Institution des „Ausbildungsberufs“ nicht nur auf spezifische „Ord-
nungsmittel“, die durch Rechtsakt legitimiert, das Berufsbild, den
Ausbildungsprozess und die Prüfungsanforderungen als verbindliche
Normen vorgeben. Als wichtig erweist sich zusätzlich die Ergän-
zung durch eine Berufstheorie, die – eher systematisch als kasuistisch
konzipiert – an einem anderen Lernort angeeignet wird.
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Beide Defizite markieren die Blockierung zweier gewichti-
ger Ziele von gesellschafts- und wirtschaftspolitischer
Zukunftsbedeutung, nämlich die Sicherheit für eine aus-
reichende berufliche Breitenausbildung und die Notwen-
digkeit von einer weiteren Bildungsexpansion (vgl. dazu
GREINERT 2007, S. 233 ff.). Dazu einige Zahlen: Der neue-
ste Berufsbildungsbericht (vgl. BMBF 2008) registriert einen
Zuwachs von etwa 50.000 Ausbildungsstellen gegenüber
2006, eine Steigerung, die allerdings mit dem fatalen Fak-
tum kontrastiert, dass trotzdem 2007 etwa 100.000 Schul-
abgänger/-innen ohne Ausbildungsplatz blieben. Für das
aktuelle Ausbildungsjahr droht gar eine Ausbildungslücke
von doppeltem Umfang. Das größte Problem sind indes die
Jugendlichen, die seit Jahren in dem oben bezeichneten
„Übergangssystem“, also in einer Warteschleife, hängen. Sie
stellen inzwischen die Mehrheit der Lehrstellenbewerber/
-innen; im Jahre 2007 waren es 385.000. Vor zehn Jahren
wies die Statistik noch 303.000 Altbewerber/-innen aus.
Unser Berufsbildungssystem schiebt also eine wachsende
Bugwelle nicht befriedigter Ausbildungswünsche bzw.
-ansprüche vor sich her und produziert damit in erheb-
licher Weise sozialen Sprengstoff.

Zum zweiten Punkt: Die notwendige und auch bildungs-
politisch gewollte Bildungsexpansion in der Bundesrepublik
lässt sich ohne Ausschöpfung der Begabungsreserven in den
beruflichen Bildungseinrichtungen nicht weiter steigern.
Deutlich wird dies beispielsweise an der Bildungspolitik der
letzten Jahrzehnte in Frankreich, Österreich und – seit
ihrem neuen Berufsbildungsgesetz – auch in der Schweiz
(vgl. BARMETTLER in dieser Ausgabe). Welches Potenzial
unser Land hier aus Mangel an Reformperspektive eigent-
lich brachliegen lässt, verdeutlichen folgende Zahlen: Die
Studienanfängerquote lag für das Jahr 2005 in der Bun-
desrepublik lediglich bei 36 Prozent einer Jahrgangs-
kohorte, während sie im OECD-Mittel 54 Prozent beträgt.
Die deutsche Studienerfolgsquote dümpelte 2005 bei mage-
ren 20 Prozent; der Durchschnitt in den OECD-Staaten
belief sich dagegen auf 32 Prozent. Die Abiturientenquote
in der Bundesrepublik stagniert seit Jahren: Sie betrug 1994
34,5 Prozent, im Jahre 2005 lediglich 38 Prozent eines
Schulentlassjahrganges (vgl. OECD 2007, S. 50, 67; Stati-
stisches Bundesamt 2007, S. 6).

Die bundesdeutsche Berufsbildungspolitik hat im letzten
Jahrzehnt in Bezug auf die beiden hervorgehobenen Ziele
stets die falschen Signale gesetzt, insbesondere mit dem
neuen Berufsbildungsgesetz, das nach dem Willen des
Gesetzgebers letztlich dazu beitragen soll, „den Trend zur
Verstaatlichung der Berufsausbildung zu stoppen“ (vgl.
BT-Drucks. 15/4752, S. 22). Dies kann nur heißen, dass die
weitere Öffnung unseres Berufsbildungssystems in Rich-
tung schulischer Qualifizierung möglichst verhindert wer-
den soll; also genau die Reformperspektive, die aufgrund
der gemeinsamen systemischen Basiselemente von Dual-

Ausbildung und schulischer Berufsqualifikation allein
Erfolg versprechen kann. Die Ausbildungspolitik der beiden
„Alpenländer“ Österreich und Schweiz – die bekannter-
maßen gleichfalls je eine Variante dualer Berufsausbildung
pflegen – lässt sich dafür als sicherer Garant anführen!

Zusammenfassend bleibt festzuhalten: Die durch Verfas-
sungs- und Gewohnheitsrecht geschützten Besitz- und Tra-
ditionsbestände im „deutschen System“ der Berufsausbil-
dung sind – das zeigt die jahrzehntelange Erfahrung – nur
schwer zu erschüttern, offensichtlich nicht einmal durch
höchstrichterliche Entscheidungen. Wer von den mächti-
gen Protagonisten und privilegierten Nutznießern dieses
Systems erinnert sich eigentlich noch an das Grundsatz-
urteil des Bundes-Verfassungsgerichts vom 10. Dezember
1980? Für die Übertragung der zentralen Verantwortung für
die berufliche Bildung an die Gruppe der Arbeitgeber sei zu
fordern, so das Gericht, „dass grundsätzlich alle ausbil-
dungswilligen Jugendlichen die Chance erhalten, einen
Ausbildungsplatz zu bekommen“. Das gelte „auch dann,
wenn das freie Spiel der Kräfte zur Erfüllung der übernom-
menen Aufgaben nicht mehr ausreichen sollte“ (vgl. dazu
BENNER 1981). Er stellt sich somit die Frage an die Politik,
was es in Bezug auf politischen Handlungsbedarf eigentlich
noch zu klären gibt. �
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� Überlegungen zur Entwicklung modularer

Ausbildungsstrukturen lösten bereits Ende der

1990er Jahre in Deutschland eine große Kon-

troverse aus. Im Jahr 2006 lebte die Debatte

– mit dem Begriff „Ausbildungsbausteine“ –

wieder auf. In einer breit angelegten Kampa-

gne der Bundesregierung zur Weiterentwick-

lung der Berufsbildung hat das BIBB im Som-

mer 2007 im Rahmen einer Pilotinitiative des

BMBF gemeinsam mit betrieblichen und schu-

lischen Experten und Expertinnen für 14 beste-

hende Ausbildungsberufe kompetenzbasierte

Ausbildungsbausteine entwickelt. Der Beitrag

stellt die bildungspolitischen Hintergründe

dieser Pilotinitiative dar. Ausgehend von der

Beschreibung bestehender Ansätze modularer

Strukturen in bestehenden Ausbildungsord-

nungen wird das Konzept zur Entwicklung von

Ausbildungsbausteinen erläutert und an ei-

nem Beispiel veranschaulicht.

Der politische Auftrag: Strukturver-
besserungen in der Berufsbildung

Der dritte Leitgedanke der vom Innovationskreis Berufliche
Bildung (IKBB) vorgelegten Empfehlungen zur Moderni-
sierung der beruflichen Bildung lautet „Übergänge optimie-
ren – Wege in die betriebliche Ausbildung sichern“ (BMBF
2007). Eine der dort vorgeschlagenen Maßnahmen bezog
sich auf die Entwicklung und Erprobung von Ausbil-
dungsbausteinen in zehn bis zwölf wichtigen Berufen des
dualen Systems, um insbesondere Altbewerbern und Alt-
bewerberinnen den Übergang in die reguläre Ausbildung
zu ermöglichen und gleichzeitig eine zeitliche Anrechnung
bereits erworbener Qualifikationen oder eine Zulassung zur
Externenprüfung vor der Kammer zu eröffnen.

Den Beratungen im IKBB lag ein Gutachten von EULER/
SEVERING zugrunde, die im Auftrag des BMBF Vorschläge
entwickelt haben, wie in Deutschland durch eine Struktu-
rierung der Berufsbildung mit standardisierten Ausbil-
dungsbausteinen die Transparenz und Flexibilität der Aus-
bildung insgesamt gefördert und zugleich die Übergänge
zwischen Ausbildungsvorbereitung einerseits und vollzeit-
schulischer Berufsbildung andererseits verbessert werden
können. Diese Vorschläge haben eine außerordentlich kon-
troverse Diskussion ausgelöst, in deren Folge Wirtschafts-
verbände eigene Vorschläge zur Neustrukturierung bzw.
Flexibilisierung der Berufsausbildung vorgelegt haben (vgl.
EULER/SEVERING 2006; DIHK 2007; BDA 2007). Trotz unter-

Ausbildungsbausteine –
ein Beitrag zur Weiterentwicklung
der dualen Berufsausbildung

I M B L I C K P U N K T B E R U F S P R I N Z I P S T Ä R K E N – F L E X I B I L I S I E R U N G V O R A N T R E I B E N
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bildung“ im BIBB

JORG-GÜNTHER GRUNWALD

Dr., Leiter des Arbeitsbereichs „Gewerblich-

technische und naturwissenschaftliche

Berufe“ im BIBB

Altbewerber/-innen

Unter dieser Bezeichnung erfasst die Bundesagentur für Arbeit (BA) in
ihrer Geschäftsstatistik die Bewerber/-innen, die die (allgemeine oder
berufsbildende) Schule nicht im aktuellen Schulentlassjahr verlassen
haben. Dabei spielt keine Rolle, ob sich diese Person bereits im Vor-
jahr um einen Ausbildungsplatz bemüht hat. Nach dieser Definition der
BA stieg die Zahl gemeldeter Altbewerber/-innen vom Berichtsjahr 2002
von 304.000 kontinuierlich an und erreichte 2007 mit 384.871 (52,4 %
aller Bewerber/-innen) den bisher höchsten Stand. Demgegenüber defi-
niert das BIBB als Altbewerber/-in nur jene bei der BA gemeldeten Bewer-
ber/-innen, die sich nach eigenen Angaben bereits in früheren Jahren
um eine Ausbildungsstelle beworben haben. Auch hier ist ein konti-
nuierlicher Anstieg zu verzeichnen, wenn auch absolut gesehen um gut
80.000 niedriger (Bundesregierung 2008 c; BMBF 2008, Tab. 1.4/3).
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schiedlicher Ansätze verfolgen alle Vorschläge jedoch das
gemeinsame Ziel einer stärkeren Flexibilisierung der Berufs-
ausbildung durch Module bzw. Ausbildungsbausteine.

Die Bundesregierung hat die Empfehlung des IKBB unter
dem Stichwort „Jeder Bildungsweg soll zum Abschluss
führen“ im Rahmen ihrer am 9.1.2008 beschlossenen
Qualifizierungsinitiative aufgegriffen mit dem Ziel, bis 2010
insgesamt 100.000 zusätzliche Ausbildungsplätze für Alt-
bewerber/-innen zu schaffen. Neben der Förderung durch
einen Ausbildungsbonus und dem Einsatz von sogenann-
ten Berufseinstiegsbegleitern soll hierzu auch die Erprobung
von Ausbildungsbausteinen in 50 Pilotregionen beitragen
(vgl. Bundesregierung 2008 a). Unter Berücksichtigung
der Grundprinzipien des dualen Ausbildungssystems sollen
insbesondere junge Menschen wie etwa Altbewerber/-innen
in „Warteschleifen“, aber auch junge Erwachsene in der
Nachqualifizierung eine bessere Qualifizierung und einen
besseren Zugang zu regulären Ausbildungsabschlüssen in
bestehenden Ausbildungsberufen erhalten. Die Ausbil-
dungsbausteine sollen an verschiedenen Lernorten der
beruflichen Bildung absolviert werden können, verbunden
mit dem Ziel, alle Bausteine vollständig zu durchlaufen
als Voraussetzung für die Zulassung zur Abschlussprüfung
bei den Kammern. Der Einsatz von Ausbildungsbausteinen
zur Förderung der Verbundausbildung wird ebenfalls in
Erwägung gezogen (vgl. Bundesregierung 2008 b).

Bestehende Ansätze zur Flexibilisierung
in den Ordnungsmitteln

Ansätze zur Flexibilisierung der Berufsausbildung gibt es
nicht erst seit der Diskussion im IKBB. Auch schon vorher
setzten sich bei der Strukturierung der Ordnungsmittel fle-
xiblere Formen der Ausbildungsgestaltung durch. Gründe
hierfür waren die zunehmende Ausdifferenzierung betrieb-
licher Leistungsprozesse sowie die steigenden Kompetenz-
anforderungen im Zusammenhang mit wirtschaftlichem,
technologischem und arbeitsorganisatorischem Wandel,
der die Berufsbilder seit Mitte der 1990er Jahre tendenziell
komplexer werden ließ. In der Folge wurde eine Vielzahl
von zunehmend gestaltungsoffeneren und zugleich auch
anspruchsvolleren neuen Ausbildungsordnungen geschaf-
fen, wie z. B. IT-Berufe 1997, industrielle Metall- und Elek-
troberufe 2003/04.

Um den differenzierten Anforderungen in den Betrieben
unterschiedlicher Größe, Struktur und Tätigkeitsfelder opti-
mal entsprechen zu können, wurden auch schon bislang
Ausbildungskonzepte entwickelt, die sowohl diesen betrieb-
lichen Anforderungen Rechnung tragen als auch die un-
terschiedlichen Voraussetzungen der Bewerber/-innen
berücksichtigen. Zu nennen sind beispielhaft Berufe mit
Fachrichtungen, Fachbereichen, Einsatzgebieten oder Schwer-

punkten (vgl. im Überblick KWB 2006), die Anfang der
1990er Jahre als neue Strukturelemente eingeführt wur-
den (z. B. bei den Büroberufen). Gleichzeitig erfolgte damals
auf der Basis von gemeinsamen (Kern-)Qualifikationen eine
Orientierung an Berufsgruppen. Diese Entwicklung erfährt
angesichts gegensätzlicher Herausforderungen derzeit
neuen Auftrieb (vgl. auch BRÖTZ u. a. in diesem Heft). Wäh-
rend einerseits die zunehmende betriebliche Spezialisierung
auch weiterhin differenzierte Berufsbilder erfordert, besteht
andererseits ein zunehmender Druck zur Feststellung
gemeinsamer Schnittmengen, der vor allem durch die vor-
aussehbare demografische Entwicklung (Rückgang der
Schülerzahlen) bedingt ist. Insbesondere bei Berufen mit
geringen Ausbildungszahlen stößt eine ortsnahe Beschu-
lung zunehmend an Grenzen (vgl. KMK 2007). Eine moder-
ne und zukunftsorientierte Berufsausbildung erfordert also
die Überwindung des Spagats zwischen betrieblich erfor-
derlicher Differenzierung und schulorganisatorisch beding-
ter Vermeidung von Überspezialisierung. Als Lösung die-
ses Zielkonflikts bieten sichWahlqualifikationen an, die es
ermöglichen, unterschiedliche Qualifikationen entspre-
chend den Vorgaben der Ausbildungsordnung sowie den
betrieblichen Bedürfnissen auszuwählen und zu kombi-
nieren (z. B. Chemikant 4 aus 19). Diese Wahlqualifika-
tionseinheiten, die man auch als Bausteine oder Module
bezeichnen könnte, finden im Berufsbild, im Ausbil-
dungsrahmenplan und in den Prüfungen Berücksichtigung.
Die Vielzahl betrieblicher Spezialisierungsmöglichkeiten
muss jedoch im schulischen Rahmenlehrplan nicht immer
eine vollständige Entsprechung erfahren.

Mit der Flexibilisierung und Differenzierung der Berufs-
bilder wird das Ziel verfolgt, in der Ausbildung auf ein brei-
tes Spektrum späterer Tätigkeits- und Beschäftigungsfelder
vorzubereiten. Zugleich werden den Betrieben individuel-
le Gestaltungsmöglichkeiten durch Wahlqualifikationsein-
heiten und Differenzierung nach Fachbereichen oder Ein-
satzgebieten an die Hand gegeben, die faktisch bereits
Bausteinkonzepten entsprechen.

Ausbildungsbausteine – ganzheitlich
und kompetenzbasiert

Zur Umsetzung der Empfehlungen des IKBB startete das
BMBF im Sommer 2007 eine Pilotinitiative zur Förderung
von Altbewerbern/-bewerberinnen. Das Bundesinstitut für
Berufsbildung (BIBB) wurde beauftragt, auf der Basis der
jeweils geltenden Ausbildungsordnungen bundeseinheit-
liche und kompetenzbasierte Ausbildungsbausteine für elf
(bzw. bei Hinzurechnung der anrechnungsfähigen zwei-
jährigen Berufe: 14) Ausbildungsberufe zu entwickeln
(vgl. Tab. S. 15).
Das BIBB hat diese Entwicklungsarbeit in einem mehrstu-
figen Prozess angelehnt an die Erarbeitung von Ausbil-



dungsordnungen unter Einbeziehung von Sozialpartnern1,
Vertretern der Kultusministerkonferenz (KMK) sowie Exper-
ten und Expertinnen aus der Praxis durchgeführt. Die
Ergebnisse wurden dem BMBF Ende Februar 2008 zur wei-
teren Nutzung für die Förderung von Altbewerbern/-bewer-
berinnen übergeben. Entsprechende Förderrichtlinien des
BMBF zur Erprobung der Ausbildungsbausteine werden der-
zeit erarbeitet.

Bei der modellhaften Entwicklung der Ausbildungsbau-
steine (vgl. Definitionen im Kasten) hat das BIBB seinen
Arbeiten folgende Kriterien zugrunde gelegt:

1. Orientierung an den geltenden Ordnungsmitteln: Bei der
Entwicklung von Ausbildungsbausteinen eines Berufes
werden die geltende Ausbildungsordnung (inklusive Aus-
bildungsrahmenplan – ARP) sowie der entsprechende
Rahmenlehrplan (RLP) zugrunde gelegt. Damit beinhal-
ten die Bausteine die im Ausbildungsberufsbild formu-
lierten (Mindest-)Inhalte. Die Entwicklung der Ausbil-
dungsbausteine erfolgt zielgruppenunspezifisch.

2. Orientierung am Berufskonzept/Berufsprinzip: Ausgangs-
punkt der Entwicklungsarbeiten sind die curricular vor-
gegebenen Strukturen des jeweiligen Berufsbildes in ihrer
Gesamtheit. Die Prüfungsregelungen bleiben davon
unberührt, d. h., es ist keine Prüfung/Zertifizierung ein-
zelner Bausteine vorgesehen. Damit stehen die Ausbil-
dungsbausteine nicht isoliert und eigenständig neben-
einander, sondern repräsentieren erst in ihrer Gesamtheit
die Einheit des Berufes.

3. Orientierung am Konzept der beruflichen Handlungsfähig-
keit: Analog zur Entwicklung von Ausbildungsordnun-
gen ist auch bei der Gestaltung von Ausbildungsbau-
steinen § 1 Abs. 3 BBiG bestimmende Grundlage. Das
bedeutet, dass auch hier „die Berufsausbildung ... die für
die Ausübung einer qualifizierten beruflichen Tätigkeit in
einer sich wandelnden Arbeitswelt notwendigen beruflichen
Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten (berufliche Hand-
lungsfähigkeit) in einem geordneten Ausbildungsgang zu
vermitteln“ hat.

4. Orientierung an Lernergebnissen – vom Input zum Out-
come: Die Ausbildungsrahmenpläne der jeweiligen Aus-
bildungsordnungen sind gegenwärtig überwiegend cur-
ricular strukturiert, d. h., sie beschreiben Lerninhalt und
Lernziele (Input). Das Lernergebnis ist implizit enthal-
ten. Ansätze expliziter Lernergebnis-Darstellungen, d. h.
was jemand nach Absolvierung der Inhalte können soll,
finden sich erst ansatzweise bei Wahlqualifikationen ein-

zelner Berufe. Im Gegen-
satz dazu liegt mit dem
Lernfeldkonzept der
KMK, das die Grundlage
für die Entwicklung der
Rahmenlehrpläne der
Berufsschulen ist, bereits
ein lernergebnis- und
zugleich kompetenzori-
entiertes Konzept vor.
Deshalb wurde dieses
Konzept und das damit
verbundene Kompetenz-
verständnis mit den ein-
zelnen Kompetenzdimen-
sionen (Fach-, Sozial- und
Personalkompetenz) den
Entwicklungsarbeiten zu-
grunde gelegt (vgl. KMK
2000, S. 9).

5. Orientierung am Prinzip der vollständigen Handlung: Die
Ausbildungsbausteine sind inhaltlich sinnvolle Teil-
mengen der Ordnungsmittel, die an den Prinzipien einer
vollständigen Handlung ausgerichtet sind und sich am
„Handeln in Situationen“ orientieren. Sie bilden berufs-
typische und einsatzgebietsübliche Arbeits- und Ge-
schäftsprozesse ab, die das berufliche Handeln der aus-
gebildeten Fachkräfte in ihrer Gesamtheit maßgeblich
bestimmen und die als Lernprozesse sinnvoll abgebil-
det werden können. Sie gelten deshalb auch als wesent-
liche Bestimmungsgrößen für den Zuschnitt der Ausbil-
dungsbausteine.

Das BIBB hat nach diesen Kriterien zusammen mit betrieb-
lichen und schulischen Expertinnen und Experten insge-
samt 103 Bausteine für die o. g. elf bzw. 14 Berufe erarbei-
tet. Die zeitliche Abfolge der Vermittlung der einzelnen
Bausteine erfolgt vorrangig nach didaktischen Gründen;
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Tabelle Ausbildungsberufe, für die das BIBB
Ausbildungsbausteine entwickelt hat

Handwerk

• Kraftfahrzeugmecha-
troniker/-in

• Fachverkäufer/-in im
Lebensmittelhand-
werk

• Anlagenmechaniker/
-in für Sanitär-,
Heizungs- und Klima-
technik

• Elektroniker/-in Fach-
richtung Energie- und
Gebäudetechnik

• Maler/-in und
Lackierer/-in (inkl.
Gebäude- und
Objektbeschichter/-in

Industrie und Handel

• Kaufmann/-frau im
Einzelhandel (inkl.
Verkäufer/-in

• Kaufmann/-frau für
Spedition und
Logistikdienstleistung

• Fachkraft für Lager-
logistik (inkl.
Fachlagerist/-in)

• Industriemechaniker/
-in

• Elektroniker/-in für
Betriebstechnik

• Chemikant/-in

1 Wegen grundsätzlicher Bedenken haben die Gewerkschaften an der
Entwicklung nicht mitgewirkt. Siehe hierzu auch EHRKE /NEHLS
(2007)

Was sind Ausbildungsbausteine? – Eine Definition

Ausbildungsbausteine ...

• sind zeitlich abgegrenzte standardisierte und didaktisch begründete Teilmengen der
geltenden Ausbildungsordnung eines Ausbildungsberufes, die sich an berufstypi-
schen und einsatzgebietsüblichen Arbeits- und Geschäftsprozessen orientieren, und
die in der Summe das gesamte Berufsbild sowie sämtliche Inhalte (Mindeststan-
dards) umfassen.

• sehen keine Prüfungen bzw. Zertifizierungen vor; d. h., die Prüfungsregelungen
der geltenden Ausbildungsordnungen bleiben unverändert (Zwischen- und
Abschlussprüfungen).

• erhalten das Berufsprinzip, da die Unteilbarkeit der Ausbildung als konstitutives Prin-
zip bestehen bleibt; d h. erst die Absolvierung aller Bausteine begründet die Beruf-
lichkeit; eine Zersplitterung der Ausbildung findet nicht statt.

• beschreiben das gesamte Berufsbild lernergebnisorientiert, d. h. was Lernende/Aus-
zubildende nach Absolvierung der Ausbildung können sollen. Dabei liegt ein Kom-
petenzverständnis zugrunde, das sich am Lernfeldkonzept der KMK orientiert.



d. h. die Festlegung, in welcher Reihenfolge die Vermittlung
der Bausteine sinnvoll ist und ob Alternativen möglich sind.
Die geltenden Prüfungsregelungen bleiben bestehen, d. h.,
es wird stets angegeben, welche Inhalte mindestens bis zur
Ablegung der Zwischenprüfung bzw. Teil 1 der gestreckten
Abschlussprüfung zu absolvieren sind.

Bausteinstruktur am Beispiel
Industriemechaniker/-in

Für den Zuschnitt der Bausteine für den Ausbildungsberuf
Industriemechaniker/-in wurden typische Arbeits- und
Geschäftsprozesse des Berufs identifiziert. Sie stellen zusam-
menhängende und abgrenzbare Handlungsfelder der beruf-
lichen Praxis dar und enthalten die inhaltlich sinnvollen
Teilmengen des Ausbildungsrahmenplans und des Rah-
menlehrplans. Nach der geltenden Ausbildungsordnung
sind die Ausbildungsinhalte der drei ersten Ausbildungs-
halbjahre Gegenstand von Teil 1 der gestreckten Abschluss-

prüfung. Dies wurde bei der Schneidung berücksichtigt.
Ergebnis dieser Überlegungen sind acht Ausbildungsbau-
steine (vgl. Kasten).

Die Ausbildungsordnung gibt einen Zeitrahmen von drei-
einhalb Jahren für die Ausbildung vor. Diese Gesamtzeit
wird durch die Gestaltung der Bausteine abgedeckt. Die
Abbildung gibt Hinweise für eine sinnvolle Reihenfolge bei
der Vermittlung. Die (Basis-)Bausteine 1 und 2 beinhalten
Grundkenntnisse und -fähigkeiten der Metallbe- und -ver-
arbeitung und sollten vor den übrigen Bausteinen vermit-
telt werden. Die Bausteine 1 bis 4 sind für den ersten Teil
der gestreckten Abschlussprüfung maßgeblich; sie sind also
in den ersten 18 Monaten zu vermitteln. Die Bausteine 6
bis 8 können in der Reihenfolge variieren.

Eine besondere Herausforderung stellte die Transformation
der den Arbeits- und Geschäftsprozessen zugrundeliegen-
den und in den Ausbildungsordnungen festgelegten Qua-
lifikationen (Fertigkeiten, Kenntnisse, Fähigkeiten) in eine
Kompetenzsprache dar, da dies in der Ordnungsarbeit bis-
lang noch nicht gängige Praxis ist. Ein allgemeingültiges
Muster zur Formulierung von Kompetenzen gibt es bis-
lang noch nicht und gilt es zu entwickeln (vgl. HENSGE/
LORIG / SCHREIBER in diesem Heft). Zur Unterstützung der
Entwicklungsarbeiten wurden bezogen für die einzelnen
Kompetenzdimensionen vom BIBB Leitfäden für Kompe-
tenzbeschreibungen entwickelt und den Akteuren an die
Hand gegeben.

Ausblick

Die vom BIBB entwickelten Ausbildungsbausteine sollen im
Rahmen des vom BMBF initiierten Pilotprogramms zur
Förderung von Altbewerbern/Altbewerberinnen in aus-
gewählten Pilotregionen erprobt werden. Entsprechende
Förderrichtlinien werden voraussichtlich noch im Jahr 2008
erlassen.

Mit der Entwicklung von Ausbildungsbausteinen im Rah-
men dieser Pilotinitiative wurde u. E. ein pragmatischer
Ansatz gewählt, bestehende Berufsbilder zu beschreiben
und in sinnvolle Kompetenz- und Tätigkeitsbündel zu
schneiden, die in ihrer Gesamtheit die volle berufliche
Handlungsfähigkeit für die Ausübung einer qualifizierten
beruflichen Tätigkeit repräsentieren. Allerdings sollte die
Umsetzung in jedem Fall wissenschaftlich begleitet und
anschließend auch evaluiert werden: Erstens, um die Trag-
fähigkeit des zugrundeliegenden Kriterienkatalogs zu über-
prüfen, und zweitens, um Ansatzpunkte zur Weiterent-
wicklung einer kompetenzbasierten Beschreibung zu
identifizieren. Hinzu kommt, dass der Einsatz von Ausbil-
dungsbausteinen – so wie vom IKBB angeregt (vgl. BMBF
2007, S. 17) – im Falle der Bewährung ausgeweitet werden
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Acht Bausteine für den Ausbildungsberuf
Industriemechaniker/-in

Nr. 1 Bauteile manuell und mit einfachen
maschinellen Fertigungsverfahren (13 Wochen)

Nr. 2 Fügen von Bauteilen zu Baugruppen (13 Wochen)
Nr. 3 Herstellen von Bauteilen mit maschinellen

Fertigungsverfahren (26 Wochen)
Nr. 4 Herstellen von einfachen mechanischen

Baugruppen mit steuerungstechnischer Funktion (26 Wochen)
Nr. 5 Aufbauen, Erweitern, Prüfen und Überwachen

automatisierter Systeme (26 Wochen)
Nr. 6 Montieren, in Betrieb nehmen und Optimieren

von technischen Systemen (26 Wochen)
Nr. 7 Instandhalten von technischen Systemen (26 Wochen)
Nr. 8 Bearbeiten von komplexen Aufträgen im

Einsatzgebiet unter Anwendung von Qualitäts-
sicherungssystemen (26 Wochen)

Abbildung Vorgeschlagene Reihenfolge bei der Vermittlung der Ausbildungs-
bausteine für den Ausbildungsberuf Industriemechaniker/-in

Nr. 1

Nr. 2

Nr. 3 Nr. 4 Nr. 5 Nr. 7

Nr. 8

Nr. 6



soll. Um berufliche Vorbildungen auf Ausbildungszeiten
anrechnen bzw. Ausbildungszeiten im Falle erbrachter
Ausbildungsbaustein-Leistungen abkürzen zu können,
müssten allerdings entsprechende systematische und pra-
xistaugliche Verfahren, einschließlich Zertifizierungsrege-
lungen, entwickelt werden, die mit dem Berufsprinzip und
dem Festhalten an einheitlichen Abschlussprüfungen kom-
patibel sind.

In dem Zusammenhang wären dann auch die allseits be-
schworenen Gefährdungen für die Berufsbildung empirisch
zu erfassen sowie mögliche Potenziale für die Weiterent-
wicklung und zukunftsorientierte Ausrichtung auszuloten.
Das bedeutet, dass die Auswirkungen der Flexibilisierung
mit Ausbildungsbausteinen auf das Berufsbildungssystem
ebenfalls einer gründlichen Überprüfung zu unterziehen
sind. Dies betrifft u. a. die Frage der Legitimation, die
Abgrenzung zu den Qualifizierungsbausteinen, die Ein-
ordnung innerhalb der Struktur der Ordnungsmittel (z. B.
Stufenausbildung) und auch ihre Stellung innerhalb des
Europäischen bzw. Deutschen Qualifikationsrahmens. �
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Ein Modell zur Gestaltung
kompetenzbasierter Ausbildungs-
ordnungen
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� Ein zentrales Element der Modernisierung

des Berufsbildungssystems ist die Kompetenz-

orientierung. Bislang ist diese in den Ausbil-

dungsordnungen eher nur implizit verankert.

Um Kompetenzorientierung in die Curricula zu

tragen, bedarf es eines Instruments, mit des-

sen Hilfe Kompetenzen konkretisiert und

systematisch in den Ordnungsmitteln veran-

kert werden können.

Im BIBB-Forschungsprojekt „Kompetenzstan-

dards in der Berufsausbildung“ wurde auf

Grundlage der für die Berufsbildung relevan-

ten theoretischen Zugänge ein Kompetenz-

modell entwickelt, das in diesem Beitrag

vorgestellt wird. Wichtiges Kriterium bei der

Entwicklung des Modells war, dass es auf alle

Berufe des dualen Systems anwendbar ist.

Kompetenzverständnisse und
theoretische Hintergründe

Kompetenzmodelle beschreiben Kompetenzen unter
Berücksichtigung verschiedener Dimensionen und/oder
Niveaus und beziehen sich auf bestimmte Bereiche bzw.
Domänen, wie beispielsweise Schulfächer oder berufliche
Handlungsfelder. Sie konkretisieren Bildungsziele oder Leit-
ideen der Bildungsbereiche für die Bildungspraxis. Damit
kann ein zugrunde gelegtes Kompetenzverständnis trans-
parent gemacht werden: Kompetenzanforderungen werden
systematisiert und erfassbar (ausführlich zur Diskussion ver-
schiedener Kompetenzmodelle vgl. HENSGE u. a. 2008).

In der Berufsbildungsforschung und -praxis, aber auch in
der beruflichen Weiterbildung wird der Kompetenzbegriff
seit Jahren diskutiert (ERPENBECK/VON ROSENSTIEL 2003).
Mittlerweile kann man ihn als einen zentralen Leitbegriff
der beruflichen Bildung und Weiterbildung ansehen (VON-
KEN 2005). In der Literatur besteht jedoch größtenteils
Uneinigkeit darüber, was unter dem Begriff Kompetenz zu
verstehen ist. ERPENBECK kommt beispeisweise zu dem
Schluss: „Wer auf Kompetenzdefinitionen hofft, hofft ver-

Kompetenzdefinitionen – ein Systematisierungsversuch

1. Definitionen geringer Reichweite: Gemeint sind Definitionen, die
Kompetenz im Sinne von allgemeinen Fähigkeiten verstehen, wie
sprechen, schwimmen, Fahrradfahren oder räumliches Vorstellungs-
vermögen usw. Kompetenz wird hier als die Befähigung interpretiert,
welche den Träger in die Lage versetzt, bestimmtes Verhalten (Per-
formanz) zu zeigen.

2. Definitionen mittlerer Reichweite: Hierunter ist eine Fülle von
(bereichs-)spezifischen Kompetenzdefinitionen zu fassen. Diese
beziehen sich auf eine mehr oder weniger große Menge an Anfor-
derungen, Situationen und Aufgaben. Zu deren Bewältigung werden
Kenntnisse, Fertigkeiten, Routinen und Fähigkeiten benötigt, die in
bestimmten Kontexten erworben werden.

3. Definitionen großer Reichweite: Sie gehen über den Bezug auf
konkrete Kontexte hinaus. Es gibt eine Reihe von umfassenden
Kompetenzdefinitionen, wie beispielsweise die zur Handlungskom-
petenz. Handlungskompetenz bezieht sich auf die Gesamtheit aller
menschlichen Fähigkeiten, integriert die beiden ersten Klassen von
Kompetenzdefinitionen und umfasst daneben auch motivationale,
volitionale (willentliche) und soziale Aspekte.

KATHRIN HENSGE

Dr., Leiterin des Arbeitsbereichs „Strukturfra-

gen der Ordnungsarbeit, Prüfungswesen und

Umsetzungskonzeptionen“ im BIBB

BARBARA LORIG
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turfragen der Ordnungsarbeit, Prüfungswesen
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DANIEL SCHREIBER

Wiss. Mitarbeiter im Arbeitsbereich „Struktur-

fragen der Ordnungsarbeit, Prüfungswesen

und Umsetzungskonzeptionen“ im BIBB



geblich“ (1996, S. 9). Auch VONKEN (2005, S.11) bemängelt
bei der Diskussion „eine gewisse Theorieferne“. Die unter-
schiedlichen Kompetenzdefinitionen können aber syste-
matisiert werden. In Anlehnung an WEINERT (2002) kön-
nen (mindestens) drei Klassen von Kompetenzdefinitionen
mit unterschiedlicher „Reichweite“ unterschieden werden
(vgl. Kasten S. 18). Diese Klassifizierung macht deutlich, wie
groß das Spektrum an Kompetenzverständnissen sein kann.

Ein Kompetenzverständnis für die
berufliche Bildung

In der beruflichen Aus- und Weiterbildung hat sich ein
Kompetenzverständnis durchgesetzt, das überwiegend der
dritten Klasse der Kompetenzdefinitionen zuzuordnen ist.
Im beruflichen Bereich hat sich ein Verständnis von Hand-
lungskompetenz etabliert, welches im Wesentlichen auf
HEINRICH ROTH (1971) zurückgeführt werden kann. In sei-
ner Entwicklungs- und Handlungstheorie beschreibt Roth
die menschliche Handlungsfähigkeit auf verschiedenen
Fortschrittsstufen, die in der mündigen moralischen Ent-
scheidungshandlung als höchster Stufe menschlichen Han-
delns gipfeln.

„Mündigkeit, wie sie von uns verstanden wird, ist als Kom-
petenz zu interpretieren, und zwar in einem dreifachen
Sinne: a) als Selbstkompetenz (self competence), d. h. als
Fähigkeit, für sich selbst verantwortlich handeln zu kön-
nen, b) als Sachkompetenz, d. h. als Fähigkeit, für Sachbe-
reiche urteils- und handlungsfähig und damit zuständig
sein zu können und c) als Sozialkompetenz, d. h. als Fähig-
keit, für sozial, gesellschaftlich und politisch relevante
Sach- oder Sozialbereiche urteils- und handlungsfähig und
also ebenfalls zuständig sein zu können.“ (ROTH 1971,
S. 180).

Nach ROTH setzt mündige, selbstverantwortliche Hand-
lungsfähigkeit

• Sacheinsicht und Sachkompetenz (intellektuelle Mün-
digkeit),

• Sozialeinsicht und Sozialkompetenz (soziale Mündigkeit)
sowie

• Werteinsicht und Ich-Kompetenz (Selbstbestimmung
und moralische Mündigkeit)

voraus.

ROTHS Überlegungen flossen auch in die „Empfehlungen
der Bildungskommission zur Neuordnung der Sekundar-
stufe II“ ein. Der Deutsche Bildungsrat – dessen Mitglied
er war – forderte 1974, die allgemeine und berufliche
Bildung stärker miteinander zu verzahnen und neben Fach-
kompetenz zugleich auch humane und gesellschaftlich-
politische Kompetenzen zu vermitteln (DEUTSCHER BIL-

DUNGSRAT 1974, S. 49). Ziel des Lernens ist es, „den jun-
gen Menschen auf die Lebenssituationen im privaten,
beruf-lichen und öffentlichen Bereich so vorzubereiten,
dass er eine reflektierte Handlungsfähigkeit erreicht.“
(DEUTSCHER BILDUNGSRAT 1974, S. 49). Auf diesem brei-
ten, auf unterschiedliche Kontexte bezogenen Kompe-
tenzverständnis basiert das Lernfeldkonzept der Kultusmi-
nisterkonferenz von 1996, das bis heute Bestandteil jedes
Rahmenlehrplans ist (vgl. Kultusministerkonferenz
[KMK] 2007, S. 9 ff.).

LOTHAR REETZ transferierte ROTHS pädagogische Anthropo-
logie auf den beruflichen Bereich und führte das Konzept
der Schlüsselqualifikationen, der Kompetenzen und der
Handlungsorientierung zusammen (vgl. REETZ 1989 a und
b). Dabei nutzte er die Persönlichkeitstheorie HEINRICH

ROTHS zur kompetenztheoretischen Fundierung und Syste-
matisierung. Da übergreifende Handlungsstrategien und
Problemlösungsfähigkeit im beruflichen Handeln immer
mehr an Bedeutung gewinnen, ergänzt REETZ (1999) die
Sachkompetenz um die Methodenkompetenz. Insbesonde-
re ist es sein Verdienst, die Dimensionen Fach-/Methoden-
kompetenz, personale Kompetenz und Sozialkompetenz in
die berufspädagogische Diskussion eingebracht zu haben.

ROTHS pädagogische Anthropologie ist durch die explizite,
systematische Verwendung des Kompetenzbegriffs, durch
die Ausrichtung auf Handlungsfähigkeit und insbesonde-
re durch die Einführung der Kompetenztrias „bis heute
grundlegend für die Kompetenzdiskussion der Berufspäd-
agogik“ (KLIEME/HARTIG 2007, S. 20). Auch die neueren
Veröffentlichungen zum Thema Kompetenzen im beruf-
lichen Bereich knüpfen insbesondere an die durch ROTH
eingeführte Trias von Selbst-, Sach- und Sozialkompetenz
an und erweitern sie mit unterschiedlicher Gewichtung
durch die durch REETZ eingeführte Methodenkompetenz
(vgl. ACHTENHAGEN 2004; ACHTENHAGEN/BAETHGE 2006;
DILGER/SLOANE 2005).

Vorschlag eines Modells zur
Gestaltung kompetenzbasierter
Ausbildungsordnungen

Der Beruf kann als ein Konstrukt interpretiert werden, das
zwei Perspektiven miteinander verschränkt: den Bildungs-
aspekt und den Arbeitsmarktaspekt (KURTZ 2005). Beide
Perspektiven werden im Modellvorschlag des BIBB aufge-
griffen und miteinander verzahnt. Eine solche zweiseitige
Betrachtung des Berufes integriert zum einen die „äußere,
objektive“ Seite, die sich an die Erwerbsarbeit und den
beruflichen Anforderungen orientiert und zum anderen
eine „subjektive, innere“ Seite, die sich auf berufliche
Handlungskompetenz bezieht.
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Um die zwei Perspektiven des Berufes systematisch auf-
einander zu beziehen, wird das im BIBB entwickelte Kom-
petenzmodell in Form einer Matrix dargestellt. Dabei wird
auf der „subjektiven“ Seite (Subjektbezug) auf die theore-
tischen Überlegungen von ROTH und REETZ zur Kompe-
tenzdimensionierung zurückgegriffen und auf der „objek-
tiven Seite“ (Kontextbezug) an die Entwicklungen der
Ordnungsarbeit in den letzten Jahren mit ihrer Ausrichtung
auf Arbeits- und Geschäftsprozesse angeschlossen.

Subjektbezug: Fachliche, soziale,
methodische und personale Dimension

Die „subjektive“ Seite umfasst im Modell die berufliche
Handlungskompetenz, die in die Dimensionen Fach-,
Methoden-, Sozial- und personale Kompetenz unterteilt
wird. Bei dieser Differenzierung wurde an die von ROTH
und REETZ theoretisch fundierte und in der Berufspädago-
gik grundlegende Dimensionierung beruflicher Hand-
lungskompetenz angeknüpft und die einzelnen Dimen-
sionen wie folgt definiert:

• Unter Fachkompetenz wird die Fähigkeit und Bereitschaft
verstanden, auf der Grundlage fachlichen Wissens und
Könnens Aufgaben und Probleme sachgerecht zu bewäl-
tigen. Dies schließt die Einordnung von Wissen, das
Erkennen von System- und Prozesszusammenhängen
ein.

• Sozialkompetenz bezeichnet die Fähigkeit und Bereit-
schaft, soziale Beziehungen zu leben und zu gestalten,
unterschiedliche Interessenlagen, Zuwendungen und
Spannungen zu erfassen und zu verstehen sowie sich mit
anderen rational und verantwortungsbewusst auseinan-

derzusetzen und zu verständigen. Sozialkompetenz zeigt
sich insbesondere im Kundenkontakt und in der Zusam-
menarbeit mit Kollegen.

• Unter Methodenkompetenz wird die Fähigkeit und
Bereitschaft verstanden, zielgerichtet, planmäßig und
selbständig bei der Bearbeitung von Aufgaben und Pro-
blemen vorzugehen, dabei den Arbeitsprozess zu struk-
turieren und Lösungsstrategien selbständig, sachgerecht
und situationsangemessen auszuwählen, anzuwenden
und zu beurteilen.

• Unter personaler Kompetenz wird die Fähigkeit und
Bereitschaft verstanden, selbstorganisiert und reflexiv zu
handeln, die Entwicklungschancen, Anforderungen und
Einschränkungen in unterschiedlichen Kontexten zu
erfassen, zu durchdenken und zu beurteilen und das Leis-
tungsvermögen zu entfalten und weiterzuentwickeln. Im
beruflichen Bereich zeigt sich personale Kompetenz u. a.
durch Einsatzbereitschaft, selbständiges Arbeiten und die
Übernahme von Verantwortung.

Kontextbezug: Berufstypische
Arbeits- und Geschäftsprozesse

Die „objektive“ Seite (Kontextbezug) des Modells greift die
Entwicklungen der Ordnungsarbeit zur Modernisierung
und Neuordnung der Ausbildungsberufe auf, die von der
Fachsystematik über die Handlungsorientierung zur Aus-
richtung an Arbeits- und Geschäftsprozessen verlief (vgl.
STRAKA 2001). Seit Beginn der 1990er Jahre haben sich die
Formen der Arbeits- und Betriebsorganisation von einem
funktionsorientierten Ansatz zu einem prozessbezogenen
Ansatz weiterentwickelt. So wurden beispielsweise die
Berufsprofile der neuen industriellen Metall- und Elektro-
berufe an den betrieblichen Arbeits- und Geschäftsprozes-
sen ausgerichtet und die Ausbildungsordnungen um den
Aspekt des „Handelns im betrieblichen Gesamtzusammen-
hang“ erweitert.1 „Entsprechend der Prozessorganisation
der Betriebe orientieren sich auch Ausbildungsberufe, Aus-
bildungsinhalte und Qualifikationserwerb nicht mehr an
abstrakten Technikfeldern, sondern anhand der im Betrieb
durchzuführenden Arbeits- und Geschäftsprozesse“ (WEST-
PFAHL 2004, S. 10). Der Bezug zur Arbeits- und Geschäfts-
prozessorientierung findet sich jedoch nicht nur in den
Ausbildungsordnungen, sondern auch in den berufsschu-
lischen Curricula, den Rahmenlehrplänen der KMK, die
anhand von Lernfeldern strukturiert werden, „die an beruf-
lichen Aufgabenstellungen und Handlungsfeldern orien-
tiert sind und den Arbeits- und Geschäftsprozess reflektie-
ren“ (KMK 2007, S. 17).
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Abbildung 1 Kompetenzmodell des Forschungsprojektes „Kompetenzstandards
in der Berufsausbildung“

1 Die Schneidung der Berufe anhand von Arbeits- und Geschäftsprozes-
sen liegt auch der Pilotinitiative des BMBF „Ausbildungsbausteine
für Altbewerber“ zugrunde (vgl. FRANK/GRUNWALD in diesem Heft).
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Das Kompetenzmodell knüpft an diese Entwicklungen in
der Ordnungsarbeit an, indem es Handlungskompetenz
immer auf die berufstypischen Arbeits- und Geschäftspro-
zesse bezieht. Ähnlich wie in den Rahmenlehrplänen kön-
nen die Kompetenzen nur in Bezug auf einen Kontext, eine
Situation beschrieben werden. Um solche „Handlungsfel-
der“ zu gewinnen, wird zunächst vorgeschlagen, die
„berufsüblichen und einsatzgebietstypischen Arbeits- und
Geschäftsprozesse“ (BECKER/MEIFORT 2006, S. 154) des
Berufs zu identifizieren und als Grundlage für den
Zuschnitt der Handlungsfelder zu nutzen. Anhand der
Handlungsfelder kann eine Beschreibung des Kontextes
vorgenommen, d. h. die objektive Seite der beruflichen
Tätigkeiten abgebildet werden, die den Rahmen für die sub-
jektive Seite, das Handeln der Auszubildenden, bildet. Die
Handlungsfelder könnte z. B. anhand von Tätigkeitsana-
lysen erhoben oder in Sachverständigengremien bzw.
Expertenworkshops erarbeitet werden.

Praxistauglichkeit des
Kompetenzmodells prüfen

Das im BIBB entwickelte Kompetenzmodell soll in den fol-
genden Monaten exemplarisch an Ausbildungsordnun-
gen aus dem kaufmännischen und gewerblich-technischen
Bereich erprobt werden. Ziel der Erprobung ist die exem-

plarische Gestaltung von kompetenzbasierten Ausbil-
dungsordnungen sowie die Ableitung von Empfehlungen
zur Entwicklung kompetenzorientierter Berufsbilder.

Bei der Erprobung sind insbesondere folgende Fragen zu
klären:

• Lassen sich mit Hilfe des entwickelten Modells kompe-
tenzbasierte Ausbildungsordnungen gestalten?

• Gelingt es, Handlungsfelder anhand der berufsspezifi-
schen Arbeits- und Geschäftsprozesse zu schneiden?

• Wie können die einzelnen Dimensionen berufsspezifisch
operationalsiert werden?

Vorgesehen ist, die kompetenzbasierten Ausbildungsord-
nungen in Expertenworkshops zu diskutieren und die Plau-
sibilität und Handhabbarkeit für die Praxis zu erörtern. Ziel
ist es, am Ende des Projekts ein ebenso wissenschaftlich
fundiertes wie praxistaugliches Konzept für die Gestaltung
kompetenzbasierter Ausbildungsordnungen vorstellen zu
können. �
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� Der Innovationskreis berufliche Bildung der

Bundesregierung hat mit seinen „10 Leitlini-

en zur Modernisierung und Strukturverbesse-

rung der beruflichen Bildung“ Vorschläge zur

Reform unterbreitet. Mit Bezug auf die Leit-

linie 4 geht der Beitrag der Frage nach, wie

Berufsfamilien mit gemeinsamen Kernkom-

petenzen zur Stärkung des Berufsprinzips

beitragen können. Auf der Grundlage von

Erfahrungen in der Ordnung kaufmännischer

Dienstleistungsberufe werden erste Ideen für

eine systematische Zuordnung von Berufen

dargestellt, aus denen sich neue Impulse für

die Ordnungsarbeit und die Ausbildungspraxis

ableiten lassen.

Ausdifferenzierung der Berufe und
neue Unübersichtlichkeit

Der Diskurs zu Berufsfamilien, Verwandtschaften und
Gemeinsamkeiten von Berufen ist nicht neu, sondern
wurde bereits im Zusammenhang mit der beruflichen
Grundbildung geführt. Er erhält aktuell wieder Bedeutung
u. a. vor dem Hintergrund des demografischen Wandels
und der Problematik der Beschulung in sogenannten Split-
terberufen. Auch durch entsprechende Äußerungen aus der
Politik gewinnt das Thema an Aktualität. So strebt Bil-
dungsministerin SCHAVAN eine Reduzierung der Ausbil-
dungsberufe und deren Zusammenfassung in „50 bis maxi-
mal 100 Berufsgruppen“ an (Bonner Rundschau 2007).
Wirtschaftsminister GLOS fordert, die Zahl der Ausbil-
dungsberufe weiter zu reduzieren und verwandte „Spezial-
berufe“ in „Basisberufen“ zusammenzufassen (BMWi 2007).
Zeitgleich diskutieren die Sozialparteien unterschiedliche
Konzepte zu Strukturen von Ordnungsmitteln und zu Kern-
berufen (vgl. SPÖTTL/HEß in diesem Heft).1 Ziel dieser
Initiativen ist der Versuch, die Berufsbildung so aufzustel-
len, dass sie den Veränderungsprozessen in Wirtschaft und
Gesellschaft, zu denen auch die generelle Bedeutungszu-
nahme der Dienstleistungsprozesse zählt (vgl. HALL 2007),
gewachsen ist. Bislang wurde diesem Veränderungsdruck in
zweierlei Hinsicht begegnet:
• die Neuordnung von Berufen wurde beschleunigt und
• Ausbildungsordnungen wurden zunehmen flexibel und
prozessorientiert gestaltet.

BESCHLEUNIGUNG DER NEUORDNUNGSARBEIT

Die Zyklen, in denen bestehende Berufe überarbeitet und
neue geschaffen werden, haben sich beschleunigt – und
zwar ohne die Gesamtzahl der Ausbildungsberufe zu erhö-
hen (vgl. zur Entwicklung der Zahl der Ausbildungsberufe:
www.bibb.de/de/wlk26560.
htm). Positiv haben die seit
1996 entstandenen 19 neuen
kaufmännischen Ausbildungs-
berufe sowie die zahlreichen
Anpassungen bestehender

Berufsfamilien als Beitrag zur
Stärkung des Berufsprinzips

I M B L I C K P U N K T B E R U F S P R I N Z I P S T Ä R K E N – F L E X I B I L I S I E R U N G V O R A N T R E I B E N

BWP 4/2008 23

1 Im Umgang mit diesen politischen Forde-
rungen sollte allerdings auch nicht verges-
sen werden, dass es bereits Berufe gibt, die
quer zu Branchen liegen und mit flexiblen
Bestandteilen ausgestattet sind, wie z. B.
die Büro- und Industriekaufleute.
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Berufe dazu geführt, dass heute ca. 57 Prozent der Jugend-
lichen in Dienstleistungsberufen ausgebildet werden kön-
nen, was den Verschiebungen zwischen den Wirtschafts-
sektoren Rechnung trägt. Gleichzeitig besteht die Gefahr,
dass Ausbildungsberufe als Reaktion auf kurzfristige Anfor-
derungen in der Wirtschaft entstehen und dabei Möglich-
keiten einer nachhaltigen Beschäftigungsfähigkeit der
Absolventen und Absolventinnen ungewiss bleiben.

FLEXIBIL ISIERUNG UND PROZESSORIENTIERUNG

Die inhaltliche Anpassung an die erweiterten Handlungs-
spielräume der Fachkräfte wird nicht nur in einer stärkeren
Prozessorientierung in Ausbildungsordnungen sichtbar,
sondern auch in den schulischen Lehrplänen, wo sie sich
in der Lernfelddidaktik und der Abkehr von fächerorien-
tiertem Unterricht wiederfindet. Die Chancen, nach der
Ausbildung eine Beschäftigung zu finden, soll dadurch
erhöht werden. Im Ergebnis hat dies zu einer Ausdifferen-
zierung neuer Ausbildungsberufe und einer Fülle neuer
Strukturvarianten zur flexibleren Differenzierung innerhalb
eines Ausbildungsberufs geführt. Damit wurden zugleich
Anpassungsspielräume geschaffen, die die Ausbildungsbe-
reitschaft der Unternehmen erhöhen sollen. Die flexiblen
Modelle vereinfachen es, Berufe den veränderten techno-
logischen, arbeitsorganisatorischen und gesellschaftlichen
Anforderungen anzupassen.
Diese Entwicklungen führten aber neben teilweise gestie-
genen Anforderungen an die Auszubildenden auch zu einer
neuen Unübersichtlichkeit bei den Ausbildungsberufen. Sie
reicht von fachlich eng spezialisierten sowie nach Ausbil-
dungszahlen eher gering besetzten Berufen bis hin zu kom-
plexen, flexiblen Ausbildungsordnungsstrukturen für stark
besetzte Ausbildungsberufe. Daraus resultiert vermehrt der
Wunsch nach Vereinheitlichung und Reduzierung. So stellt
allein die parallele Ausbildung in unterschiedlichen kauf-
männischen Berufen Betriebe und Berufsschulen vor enor-
me Organisationsprobleme. Die Kultusministerkonferenz,
die mittlerweile für mehr als 200 gering besetzte Berufe den
Berufsschulunterricht in länderübergreifenden Fachklassen
organisieren muss, warnt vor einer weiteren „Zersplitte-
rung“ in der dualen Berufsausbildung und setzt sich für
breitere Qualifikationen ein, die letztlich auch im strategi-
schen Interesse der Unternehmen liegen sollten (vgl. KMK
2007).2 In die gleiche Richtung geht auch ein Beitrag der
BMW Group, der sich für eine Konzentration auf wenige

und offene Berufsbilder in der
betrieblichen Ausbildung aus-
spricht (vgl. THEUNERT 2007).
Gefragt sind demnach struktu-
relle, langfristige Lösungen bei
der Bewältigung der zeitlichen,
inhaltlichen und organisatori-
schen Aufwendungen für die
duale Berufsausbildung.

Berufsfamilien als Ordnungsprinzip

In den aktuellen Reformvorschlägen von Bundesregierung
und Sozialpartnern werden unterschiedliche Begrifflich-
keiten wie Berufsgruppen, Berufsfamilien und Kernberufe
synonym verwendet, ohne dass diese inhaltlich definiert
sind. Die folgende Begriffsklärung (vgl. Kasten) soll ver-
deutlichen, was wir unter Berufsfamilien verstehen und wie
diese systematisch in bestehende Strukturen der beruf-
lichen Bildung eingebunden werden können.

Die Zusammenfassung von Berufen mit gemeinsamen
Kernkompetenzen bringt Vorteile für die Entwicklung und
Umsetzung von Ausbildungsordnungen:
• Die ausgewiesene Schnittmenge gemeinsamer Kern-
kompetenzen ermöglicht, dass eine Beschulung in
gemeinsamen Lernfeldern über weite Strecken der Aus-
bildung möglich wird.

• Sie ermöglicht den Betrieben eine bessere Koordination
verschiedener Ausbildungsgänge.

• Modernisierungen von Ausbildungsbestandteilen las-
sen sich in einem Verfahren für mehrere Berufe bewäl-
tigen.

• Berufsvorschläge und neue Berufe lassen sich besser ein-
und zuordnen und schaffen Transparenz.

• Ausgebildete Fachkräfte können mit dieser gemeinsamen
Basis leichter in angrenzende Tätigkeitsbereiche wech-
seln. Auch ein Wechsel während der Ausbildung in einen
anderen Beruf derselben Berufsfamilie wird erleichtert
(vgl. BORCH/SCHWARZ 2002, S. 24 f.).

Das Strukturmodell basiert auf komplexen Tätigkeiten und
darauf bezogenen Kompetenzen. Der dargestellte Über-
schneidungsbereich zwischen den Berufen einer Berufs-
familie ergibt sich aus den gemeinsamen und vergleich-
baren Tätigkeiten und darauf bezogenen Kompetenzen in
wesentlichen Qualifikationsbereichen. Nimmt man bei-
spielhaft die kaufmännischen Berufe in der Medienbran-
che, so ergeben sich Überschneidungen in den auf Vertrieb
oder Produktion bezogenen Kompetenzen (vgl. BMBF
2002). In ähnlicher Form lassen sich auch in den Finanz-
dienstleistungsberufen Überschneidungen u. a. in den

Berufsfamilie

Betrachtet man die unterschiedlichen Ebenen, auf denen sich Hand-
lungskompetenz in Erwerbszusammenhängen differenzieren lässt, so
kann man auf der ersten Ebene von Kompetenzen (Fertigkeiten, Kennt-
nissen und Fähigkeiten) sprechen, die Handlungen in bestimmten
Zusammenhängen ermöglichen. Bündel dieser Kompetenzen lassen sich
zu Berufen zusammenfassen, die zu einer Vielzahl von Tätigkeiten in
unterschiedlichen Handlungssituationen befähigen. Indem artver-
wandte Berufe in Teilen Übereinstimmungen in ihren Kompetenz-
anforderungen aufweisen, lassen sich daraus für eine Gruppe von Beru-
fen gemeinsame, für diese Gruppe typische Kernkompetenzen ableiten.
Diese gemeinsame Basis der die Einzelprofile dieser Berufe miteinander
verbindenden Kernkompetenzen „prägt den Charakter“ dieser Grup-
pe von Berufen und konstituiert sie daher als Berufsfamilie (vgl. Abb.).

2 Das Sächsische Staatsministerium für
Kultus bereitet gegenwärtig ein Projekt
Schule –Wirtschaft vor, das eine „Neuge-
staltung der beruflichen Grundbildung bei
kaufmännischen und verwaltenden Beru-
fen“ zum Ziel hat, in dem der Berufs-
bereich Wirtschaft und Verwaltung über-
arbeitet und eine Differenzierung der
kaufmännischen Berufe in vier Berufs-
gruppen vorgenommen wird.
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Bereichen Beratung und Verkauf, Kundenorientierung,
Marketing, Vertrieb, Zahlungsabwicklung, Versicherungs-
und Finanzdienstleistungsprodukte, mobile und immo-
bile Anlageformen etc. finden (vgl. BRÖTZ 2003). Das in
nebenstehender Abbildung skizzierte Berufsfamilienmodell
enthält auch eine zeitlich-organisatorische Dimension, die
im Unterschied zumModell der beruflichen Grundbildung
eine Organisationsform vorsieht, die berufspezifische Kom-
petenzen und Kernkompetenzen der Berufsfamilie inte-
grativ über die gesamte Ausbildungszeit vermittelt, wobei
der berufsspezifische Anteil mit den Ausbildungsjahren
zunimmt. Ausgangspunkt sind ganzheitliche Arbeits- und
Geschäftsprozesse (vgl. DORSCH-SCHWEIZER/SCHWARZ 2007),
wie sie auch beiden IT-Berufen zugrunde gelegt wurden.

Konstruktionsansätze für
Berufsfamilien

Für die Konstruktion von Berufsfamilien liegt noch kein
ausgefeiltes Konzept vor, und so sind auch die nachfol-
genden Ausführungen als erste Hinweise zu verstehen,
denen künftig systematisch nachzugehen ist.
Die Möglichkeiten, „Verwandtschaften“ und Unterschie-
de zwischen Berufen festzustellen, sind vielfältig und diver-
gieren in Abhängigkeit zu den Verwendungsinteressen und
zugrundeliegenden Berufsbegriffen. Aktuelle Diskussionen
finden im BIBB im Zusammenhang mit der Qualifikati-
onsbedarfsprognose (vgl. TIEMANN u. a. 2008), der Neu-
klassifizierung von Berufen3 und den Neuschneidungen
von Ausbildungsberufen statt. Dabei unterscheidet sich die
arbeitsmarktbezogene Herangehensweise, für die Erwerbs-
tätigkeiten zentral sind, von der berufsbildungsbezogenen
Herangehensweise, für die personenbezogene Qualifikati-
onsprofile und die Konstruktion von Ordnungsmitteln und
Curricula wesentliche Bezugspunkte sind. Je nach Perspek-
tive lassen sich Tätigkeiten und Arbeitsplätze, Arbeitsmit-
tel und Werkstoffe, Technologien und typische Arbeits-
prozesse und die sie umgebenden Strukturen und Abläufe
zum Bezugspunkt nehmen, aber auch Berufs- und Bran-
chentraditionen, Anforderungsniveaus und bildungs-
systembezogene Übergangswege, die an fachbezogene
Kenntnisse anknüpfen.

Im Bundesinstitut für Berufsbildung beginnt aktuell das
Forschungsprojekt „Gemeinsamkeiten und Unterschiede
kaufmännisch-betriebswirtschaftlicher Aus- und Fortbil-
dungsberufe“, das kaufmännisch-betriebswirtschaftliche
Kernkompetenzen herausarbeiten wird. Die Ergebnisse sol-
len als eine wissenschaftliche Grundlage für die Systema-
tisierung kaufmännischer Aus- und Fortbildungsberufe die-

nen (vgl. BIBB 2008). Auch wenn das Projekt nicht expli-
zit auf das Konzept Berufsfamilien abzielt, liefert die metho-
dische Vorgehensweise im Forschungsprojekt Hinweise für
mögliche Konstruktionsansätze.

Für die Konstruktion von Berufsfamilien sind demnach
neue Bezugspunkte denkbar, die sich stärker auf die Ebene
der Tätigkeiten und Arbeitsprozesse beziehen, als auf die
Zugehörigkeit zu historischen Traditionen, Branchen, Pro-
dukt- und Warengruppen.

Schließlich sind aus den neu entstandenen Berufsfamilien
neue Konstruktionspläne und Schneidungen für flexible
Berufe abzuleiten, die auch die wirtschafts- und bildungs-
systembezogenen Verwertungsperspektiven einbeziehen.

Abbildung Konstruktionsmodell für Berufsfamilien

Verfahren zur Identifizierung von Berufsfamilien

Durch eine systematische Textanalyse der bestehenden Aus- und Fort-
bildungsordnungen können Kernkompetenzen für Berufsfamilien her-
ausgearbeitet werden (vgl. BRÖTZ 2006), die mit Hilfe von Expertenge-
sprächen abgesichert werden können. Auf einer ähnlichen Grundlage
hat es bereits hinsichtlich der kaufmännischen Medienberufe einen
ersten Vorstoß gegeben (vgl. BMBF 2002).

Um die historisch bedingten Prägungen von beruflichen Denk- und
Handlungsmustern (vgl. SCHAPFEL-KAISER 2008) einzubeziehen, lässt sich
die Genese von Arbeitsteilung, Technologie und Berufen berücksichti-
gen. Bezieht man auf der Grundlage der Erwerbstätigenbefragung
des BIBB sowie betrieblicher Fallstudien und qualitativer Befragungen,
die auch Hinweise zur Struktur der Arbeitsprozesse liefern, die tat-
sächlichen Aufgaben und Tätigkeiten der qualifizierten Fachkräfte mit
ein, so können valide Ergebnisse hinsichtlich der Bildung von Berufs-
familien erwartet werden.

3 Ausführungen zu dem Klassifizierungsprojekt 2010 in Zusammen-
arbeit mit BA, IAB und Destatis finden sich unter: www.pub.arbeits-
amt.de/hst/services/statistik/000200/html/kldb2010/index.shtml
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Tätigkeiten und darauf bezogene Kompetenzen

Berufsfamilie

Beruf A Beruf B Beruf C Beruf D

Kernkompetenzen
der Berufsfamilie

Berufsspezifische
Kompetenzen

Gemeinsame Kompetenzen

Bündelung von Tätigkeiten
und Kompetenzen zu Berufen



Motivation und Aussicht

Das Berufskonzept ist hinsichtlich betrieblicher Rekrutie-
rungsstrategien, individueller Identitätsbildung und erfolg-
reicher Gestaltung von Erwerbsbiografien nach wie vor in
Deutschland hoch funktional. Ein Bedeutungsverlust ist
empirisch nicht bestätigt. Aus ordnungspolitischer Sicht
bietet das Konzept der Berufsfamilien Chancen, Berufe aus
einer übergeordneten Sichtweise zu betrachten. Mit dem
Konzept von Kernkompetenzen und der Zuordnung von
vergleichbaren Berufen würden beiden Lernorten (Betrieb
und Schule) bereits durch die Art des Erlasses von Ausbil-
dungsordnungen konkrete Anleitungen bei der Bewältigung
der inhaltlichen und organisatorischen Ausbildungsaufga-
ben gegeben. Ein solches Konzept würde der arbeitsmarkt-,
bildungs- und sozialpolitischen Stärke des Berufs gegenüber
nicht abschlussbezogenen Qualifikationen Rechnung tra-
gen und zugleich Flexibilitätsspielräume der Berufe aufrecht-
erhalten (vgl. BRÖTZ 2005).

Die Konstruktion von Berufsfamilien ist zu Recht einbezo-
gen in Prozesse der politischenWillensbildung und die Aus-
handlung von Interessen. Darum ist das Konzept auf Begei-
sterung für die Idee und das in ihr enthaltene Potenzial
angewiesen. Nicht zuletzt deshalb kann nur eine kommu-
nikativ validierte Entwicklungsweise erfolgreiche Konzep-
te für Berufsfamilien hervorbringen. Diese verweist auf die
Einrichtung von erweiterten Expertenteams, in denen Ver-
treter der betrieblichen Praxis, der Fachverbände und
Gewerkschaften, des Bundes und der Länder, der Bundes-
agentur für Arbeit etc. zusammenarbeiten und nach kon-
sensualen bildungspolitischen Lösungen suchen (vgl. PÜTZ/
BRÖTZ 2002). Sie bieten die Plattform für einen offenen,

fachlichen wirtschaftszweig- und branchenübergreifenden
Dialog. Erste Erfahrungen einer solchen Dialogkultur gibt
es mit dem beim BIBB bestehenden „Expertenteam Versi-
cherungswirtschaft“. Dieses könnte um Vertreter/-innen
der Banken- und Investmentfondsbranche sowie der Immo-
bilienwirtschaft erweitert und zum „Expertenteam Finanz-
dienstleistungen“ weiterentwickelt werden. Dem BIBB
kommt dabei die Rolle des „ehrlichen Maklers“ (vgl. SAU-
TER 2003) zu, der das Expertenteam moderiert, berät und
durch wissenschaftliche Untersuchungen zu aktuellen und
dauerhaften Themen der Berufsqualifikation unterstützt.
Bei all dem vorhandenen Potenzial, das Berufsfamilien in
sich bergen, stellen sie aber auch erhöhte Anforderungen
an die Strukturen der Konstruktionsmodelle von Berufen
und an die beteiligten Akteure, die ein erweitertes Umfeld
berücksichtigen müssen, ohne zugleich die Ausbildungs-
praxis und die in ihr enthaltenen Anforderungen an Aus-
zubildende und Lehrpersonal aus dem Blick zu verlieren.
Berufsfamilien können zur Stärkung der beruflichen Bil-
dung beitragen, wenn es gelingt

• in einem Zusammenklang von systematischer ord-
nungsbezogener Berufsforschung Gemeinsamkeiten und
Unterschieden von Berufen durch empirische Analysen
nachzugehen (wie es im o. g. kaufmännischen For-
schungsprojekt vollzogen wird) und

• einen offenen Dialog zur gemeinsamen Umsetzung
struktureller Überlegungen mit den entscheidenden
Akteuren der beruflichen Bildung zu gestalten.

Dies könnte die Gestaltung beruflicher Bildungsprozesse
unabhängiger von kurzfristigen Veränderungen einzelner
Berufe und deren Einsatzfelder machen. �
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Kernberufe als Baustein einer
europäischen Berufsbildung
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� Ein Konzept europäischer Kernberufe wurde

bereits Anfang der 1990er Jahre diskutiert.

Gegenwärtig beleben die Vorschläge für einen

Europäischen Qualifikationsrahmen (EQR) und

für ein Leistungspunktesystem in der Berufs-

bildung (ECVET) die Diskussion wieder. Ob

dabei Berufe eine Rolle spielen sollen und wel-

ches „Berufsbildungskonzept“ in Europa kon-

sensfähig ist, ist noch ungeklärt. Kernberufe

können die Basis für den jeweiligen Kontext

einer sektorbezogenen „ECVET-Ausstattung“

bilden und ein wichtiger Beitrag für einen

europäisch ausgerichteten Berufsbildungsdia-

log der Sozialpartner und Politik sein. Sie kön-

nen dann die Plattform bieten für EQR, für

ECVET und andere Instrumente. Im Folgenden

wird geprüft, ob die Etablierung europäischer

Kernberufe eine Chance ist, die europäische

Berufsbildungsdiskussion um ein modernes

Beruflichkeitskonzept anzureichern.

Initiativen zu Kernberufen

Europäische Kernberufe wurden erstmals auf der Basis von
Projekten innerhalb europäischer Förderprogramme wie
FORCE und LEONARDO DA VINCI diskutiert und ent-
wickelt. Ausgangspunkt waren Forschungserkenntnisse, die
belegten, dass sich die Strukturen der Arbeitsprozesse von
Partnerland zu Partnerland kaum unterscheiden und die
destillierbaren Kernsstrukturen für Berufe als grenzüber-
greifende Lösungen auch von den Sektorvertretern ange-
nommen wurden. Im Vergleich zur Auseinandersetzung
mit den unterschiedlichen Berufsbildungskonzepten oder
-systemen verfügten sie damit über eine tragfähige Grund-
lage für weitere Klärungsprozesse. Für diese Diskussionen
und auch Implementierungsschritte stehen beispielhaft
zwei Kernberufsprofile:
• der Kfz-Mechatroniker (vgl. www.itb.uni-bremen.de/pro-
jekte/kfzmechatronica/deutsch/sitemap-d.htm) und

• der Eco-Recycler (vgl. Kasten).

Der Kfz-Mechatroniker konzentriert sich auf ein High-Tech-
Produkt, das klar strukturiert ist und in dessen Zentrum das
Auto als Ganzes steht. Grundstruktur des Profils sind die im
Kfz-Service vorherrschenden Arbeitsprozesse.
Der Eco-Recycler zeigt hinsichtlich des Produkts ein ande-
res Bild: Es gibt in der Kreislauf- und Abfallwirtschaft keine
klaren Produkt- und Unternehmensstrukturen, wohl aber
Arbeitsprozesse, die sich kaum von Betrieb zu Betrieb unter-
scheiden. Diese sind das verbindende Element für eine sek-
torübergreifende Diskussion, mit Hilfe derer das Kernbe-
rufsprofil Eco-Recycler etabliert und in einzelnen Ländern
implementiert werden konnte.

Das LEONARDO-Projekt
European RecyOccupation Profile

Das Projekt entwickelte ein Kernberufsprofil „ECO-Recycler“ für
die Kreislauf- und Abfallwirtschaft mit Lern- und Arbeitsaufgaben und
länderspezifischen Handbüchern. Darüber hinaus erarbeitete es einen
Vorschlag zur Zuordnung von Leistungspunkten (ECVET) zu Berufs-
profil-Schwerpunkten des „ECO-Recycler“.

Das Pilotprojekt wurde vom Nationalkomitee der Deutschen UNESCO-
Kommission als „UN-Dekade-Projekt“ ausgezeichnet (vgl. www.recy-
occupation.eu.tc/).

ERIK HEß

Dipl.-Soz., stellv. Leiter der Nationalen

Agentur Bildung für Europa beim BIBB

GEORG SPÖTTL

Prof. Dr., Direktor des Instituts Technik und

Bildung der Universität Bremen



Merkmale einer modernen
Beruflichkeit

Trotz aller Kritik am Beruf und der Beruflichkeit ist davon
auszugehen, dass Beruflichkeit weiterhin organisierendes
Prinzip von Arbeit in Deutschland sein wird.

Auch in anderen europäischen Ländern wird sie in unter-
schiedlicher Ausprägung eine Rolle spielen. Die Auffassung,
die klassische Facharbeit verliere an Bedeutung und ziehe
die Vergänglichkeit der Beruflichkeit nach sich, die man-
cherorts von Industriesoziologen mit der „Entberuflichung“
der Prozesse der industriellen Arbeit begründet wird, ist
ebenso wenig überzeugend wie die Annahme einer allein
fachlichen Verfasstheit von Berufen und Beruflichkeit, die
in der traditionellen Berufs- und Wirtschaftspädagogik ver-
fochten wird. Eine Berufsbildungstheorie hat sich nicht
allein vor dem Bildungsbegriff zu verantworten. Vielmehr
sollte ein die Prozesshaftigkeit von Arbeit betonender
Begriff von Beruflichkeit zugrunde gelegt werden (vgl.
MEYER 2000, S. 29).

Selbststeuerung, Komplexitätsbewältigung, die Fähigkeit
des Wissenserwerbs und der Umgang mit Methoden- und
Organisationswissen etc. sind nur einige Parameter, die
die moderne Beruflichkeit charakterisieren.

Von der traditionellen Facharbeit
zur Arbeits- und Geschäftsprozess-
orientierung

Unternehmen verändern ihre Aufbau- und Ablauf-
organisationsformen, um im globalen Qualitäts- und
Kostenwettbewerb bestehen zu können. Tayloristische
Organisationsformen mit ihren funktions- und verrich-
tungsbezogenen Schneidungen von Spezial- und Facharbeit
unter der Kontrolle mehrerer hierarchischer Ebenen erwei-
sen sich als zu rigide und verlieren dort an Dominanz, wo
Qualität der Produkte und Effizienz von Arbeit kombiniert
werden. Vor allem in kleinen und mittleren Unternehmen
existiert neben der Leitungsebene oft nur noch eine zwei-
te Ebene: der Fertigungsbereich. Die häufig zwischen Lei-
tungsebene und Fertigung angesiedelte Vorarbeiterposition
dient eher der Koordination von Aufgaben und ist heute
stärker in die Mitarbeiterebene integriert, als es in der Ver-
gangenheit der Fall war. Durch solche Entwicklungen
flachen Hierarchien ab, und die bislang funktional getrenn-
ten Bereiche Organisation, Technik und Personalentwick-
lung (Qualifizierung) wachsen enger zusammen. Dieser
Wandlungsprozess beinhaltet eine flexible, vernetzte, auf
den gesamten Geschäftsprozess eines Unternehmens bezo-
gene Aufgabenbündelung, die einen entsprechenden Bedarf
an Qualifikationsprofilen nach sich zieht.

In der Konsequenz bedeutet dies eine Konzeption von Qua-
lifizierungsprofilen und Kompetenzentwicklung, die dem
nachstehenden Verständnis von Geschäfts- und Arbeits-
prozessen verpflichtet ist:
• Geschäftsprozesse beschreiben die mit der Bearbeitung
eines bestimmten Auftrages verbundenen Funktionen,
Leistungen, beteiligten Organisationseinheiten, benö-
tigten Ressourcen sowie die Planung und Steuerung der
Arbeitsprozesse. Daraus ergibt sich die Anforderung, dass
qualifizierte Mitarbeiter/-innen zunehmend die gesam-
ten betrieblichen bzw. unternehmensinternen Organi-
sationsstrukturen übersehen, reflektieren und mitgestal-
ten sollen. Die Befähigung von Fachkräften, an der
Gestaltung der Trias „Betriebsorganisationsentwicklung
– Technikentwicklung – Kompetenzentwicklung“ teil-
zunehmen, wird damit zu einem zentralen Ziel von Kern-
beruflichkeit.

• Kern des Geschäftsprozesswissens ist das Arbeitsprozess-
wissen. Dieses kann vereinfacht als eine Schnittmenge
von kontext- und situationsabhängigem beruflichem
Erfahrungswissen und verallgemeinerbarem systema-
tisch-wissenschaftlichemWissen beschrieben werden. Es
lässt sich als Konkretisierung des Geschäftsprozesswis-
sens verstehen, mit klaren Bezügen zur betrieblichen
Arbeitsorganisation, zu den Geräten, Anlagen und Mate-
rialien im Betrieb, zur betrieblichen Lebenswelt und zu
den mechanischen, energetischen, chemischen, infor-
mationstechnischen und anderen Prozessen.

Es liegt nahe, dass bei diesem Verständnis neue Arbeits-
formen wie Teamarbeit, Eigeninitiative und Verantwor-
tungsbereitschaft, Selbststeuerungsfähigkeit, Verantwor-
tungsbewusstsein, Koordination und Kommunikation und
hohe Kompetenz unerlässlich sind.

Konsequenzen für eine moderne
Berufsausbildung

Veränderungen der erforderlichen Fertigkeiten zeigen sich
im Arbeitsprozess, und nur dort können sie zeitnah aufge-
nommen und in die Ausbildung einbezogen werden. Der
Entwicklung arbeitsprozessorientierter beruflicher Stan-
dards kommt dabei eine entscheidende Rolle zu. Dies gilt
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Das LEONARDO-Projekt
Vocational Qualification Transfer System (VQTS)

Im Leonardo da Vinci VQTS (Vocational Qualification Transfer System
– 2003 bis 2006) wurde ein ECVET-Ansatz entwickelt, der eine struk-
turierte Beschreibung von arbeitsbezogenen Kompetenzen und deren
Erwerb ermöglicht und Credit Points einbezieht. Das VQTS-Modell
erhöht die Transparenz beruflicher Kompetenzen und bietet insbeson-
dere eine Lösung für die Beschreibung des Erwerbs arbeitsbezogener
Kompetenzen, der auch ein besseres Verständnis zwischen Bildungs-
und Arbeitswelt unterstützen kann. www.vocationalqualification.
net/vq/VQTS_ model/de/f_main.htm



insbesondere vor dem Hintergrund der aktuellen Bemü-
hungen, im Rahmen von ECVET und EQR den Paradig-
menwechsel hin zur Orientierung auf Lernergebnisse (out-
comes) und damit auf erworbene Kompetenzen und
Qualifikationen zu vollziehen. Wie der Arbeitsprozess-
ansatz praktisch gestaltet werden kann, illustriert das LEO-
NARDO-Projekt Vocational Qualification Transfer System
(s. Kasten S. 28).
Zur Beschreibung der erforderlichen Qualifikationen für
Kernberufe bietet sich die Einführung von arbeitsprozess-
basierten Standards an, um eine Fragmentierung in Module
als separierte, in sich geschlossene Lehr- und Lerneinheiten
zu vermeiden. Eine solche Zersplitterung in selbständige
Teilqualifikationen wird vor allem von den angelsächsi-
schen Ländern seit langem betrieben. Doch erweist sich ein
Format von auf „competency-based training“ (vgl. WIN-
TERTON u. a. 2006, S. 30) beruhenden Standards als unge-

eignet, um zunehmende Komplexität und rasante techno-
logische Entwicklung am Arbeitsplatz abzubilden.
Im Gegensatz hierzu lässt sich durch die Erarbeitung und
Setzung prozessorientierter beruflicher Standards das Qua-
lifizierungsprofil beschreiben, das für eine erfolgreiche
Berufsausübung im Arbeitsprozess erforderlich ist. Für ihre
Erstellung bedarf es sogenannter „Arbeitsprozessanalysen“.
Vorrangiges Ziel der Durchführung von Arbeitsprozessana-
lysen ist dabei die Identifizierung von Kernarbeitsprozes-
sen. Auf der Basis einer Sequenz von Kernarbeitsprozessen
wird sodann das Qualifikationsprofil für einen Kernberuf
auf der Facharbeiterebene beschrieben.

Kernberufe: Grundlegende
Gestaltungsprinzipien

Das Konzept der Kernberufe vermeidet die fachsystema-
tische und technikzentrierte Profilierungen von Berufsbil-
dern zugunsten zweier wesentlicher Strukturierungsmerk-
male (vgl. SPÖTTL 1997, S. 13 ff.):

1. Die Inhalte der Kernberufe werden auf allen Ebenen ihrer
Ausdifferenzierung auf Arbeitsprozesse bezogen. Dies
gelingt, indem bei berufsrelevanten Inhalten differen-
ziert wird zwischen

• dem Gegenstand der (Fach-)Arbeit (Inhalte, die von der
Gebrauchswertseite und der Funktion der Technik oder
vom Wert von Dienstleistungen ausgehen),

• den Methoden, Werkzeugen und der Organisation der
Arbeit,

• den betrieblichen, gesellschaftlichen und subjektiven
Anforderungen an die Arbeit und Technik (Anforde-
rungen, die aus Normen, Maßnahmen des Gesetz-
gebers, den Bedarfen und Zielen der Beschäftigten und
der Kunden resultieren).

Es geht also nicht mehr darum, naturwissenschaftlich-
technische Sachverhalte zu katalogisieren und sie statisch
in Inhalte von Berufen und Berufsbildern aufzunehmen.
Vielmehr sind die vielfältigen Dimensionen von Kernar-
beitsprozessen zu identifizieren und zu benennen, wel-
che Gegenstände, Methoden, Organisationsformen,
Werkzeuge, betriebliche, gesellschaftliche und subjek-
tive Anforderungen wesentlich sind und welche Impli-
kationen sie nach sich ziehen. Dadurch werden über-
greifende Ansprüche an eine Qualifizierung sichergestellt
und wird eine gesellschaftliche Rückbindung garantiert.

2. Die arbeitsprozessbezogenen Inhalte in den Berufsbildern
werden so angeordnet, dass über die Arbeitsprozesse die
für einen Beruf relevanten Gesamtzusammenhänge im
Lernprozess während der Ausbildung sukzessive erschlos-
sen werden können.

Das Konzept der Kernberufe unterstützt die grundlegenden
Überlegungen der KMK zu Basisberufen, hebt jedoch her-
vor, dass durch die Anbindung von Berufen an Arbeits-
prozesse besonders domänenspezifische Zugänge geför-
dert werden, die es in einer Berufsausbildung ermöglichen,
Expertise zu fördern. Dafür sind sektorspezifische Zugän-
ge erforderlich, die es erlauben, durch die Definition sek-
torverbindender, arbeitsprozessbezogener Schwerpunkte
die Kernarbeitsprozesse für die Gestaltung von Kernberu-
fen zu identifizieren (vgl. KMK 1998; www.kmk.org/beruf/
ueberleg.htm).

Konsequenzen des Kernberufsansatzes

Kernberufe eignen sich wegen ihres Prozessbezuges als euro-
päische Berufsbilder, weil Arbeitsprozesse in vergleichbaren
Sektoren und Branchen in Europa keine markanten Unter-
schiede aufweisen. Der arbeitsprozessorientierte Ansatz ver-
steht sich als berufspädagogische und arbeitsmarktpoliti-
sche Antwort auf die Herausforderung einer zunehmend
global organisierten europäischen Wirtschaft. Er ist tragfä-
hig, weil Kernberufe breit angelegt sind, den Strukturwan-
del stützen, Dienstleistungsdimensionen mit aufnehmen,
sich der Qualitätsorientierung stellen und gestalterisch aus-
gerichtet sind.
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Der Stellenwert von Arbeitsprozessen

• Arbeitsprozessorientierung bietet eine inhaltliche Basis, um über
Ländergrenzen hinweg eine Verständigung über „Qualifikations-
profile“ herbeizuführen (Belege dafür liefern mehrere LEONARDO-
Projekte; vgl. www.adam-europe.eu).

• Arbeitsprozesse bieten die Voraussetzung für eine kontext- und
domänenbezogene Formulierung von „Kompetenzfeldern“.

• Arbeitsprozessorientierung sichert die Bezüge zur Beruflichkeit, weil
umfassende Qualifikations- bzw. Kompetenzprofile gefordert
werden.
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Die Strukturierung arbeitsprozessbasierter Berufsbilder stellt
sicher, dass im Laufe des Ausbildungsfortschritts eine
zunehmende Vertiefung im praktischen und theoretischen
Wissen erfolgt und eine auf eine Domäne bezogene umfas-
sende Kompetenzentwicklung stattfindet. Kernberufe kön-
nen einen wesentlichen Beitrag zur Reduzierung der Zahl
der Berufe leisten und Basis für die Bildung von Berufs-
gruppen oder Berufsfamilien sein, da in ihrem Mittelpunkt
Arbeitsprozesse stehen, die zahlreiche Aufgaben bündeln.
Bisher kam es aufgrund anderer Strukturierungshilfen wie
Tätigkeiten, Verrichtungen, Werkstoffe, Technologien,
Komponenten größerer Anlagen etc. zu einer starken Aus-
differenzierung von Berufen.

Die Neustrukturierung der Berufe nach Kernberufen auf der
Basis ausgewählter Arbeitsprozesse
• ermöglicht eine deutliche Reduzierung der Zahl der Beru-
fe. Die von Heidegger genannte Größenordnung von 100
Berufen erscheint realistisch (vgl. HEIDEGGER 1998, S. 2);

• erfordert ein hohes Maß an berufs- und fachübergrei-
fenden Kompetenzen;

• kann einen Beitrag leisten, berufliche und allgemeine Bil-
dung näher zusammenzubringen, vor allem, wenn in der
Berufsausbildung Weiterbildung systematisch angelegt
wird;

• legt nahe, nicht die gesamte Ausbildungszeit, sondern
nur rund zwei Drittel zu regeln, um die Dynamik sich
verändernder Arbeitsprozesse berücksichtigen zu kön-
nen;

• erleichtert Innovationen bei der Organisation der Arbeit
in Betrieben, wie z. B. Einführung der Teamarbeit, und
erhöht die Flexibilität der Mitarbeiter;

• erfordert in der Regel trotz des starken Praxisbezugs eine
umfassende Grundbildung im Arbeitsprozess, die eng
verschränkt ist mit der vertiefenden Fachbildung, um
Expertenkompetenz zu entwickeln;

• eröffnet Möglichkeiten, dieses offene Konzept mit Nach-
barländern zu diskutieren und zu prüfen, ob EQR und
ECVET auf Arbeitsprozessstrukturen übertragbar sind.

Europäische Berufsprofile: Chancen
und Herausforderungen

Die Ausrichtung von Kernberufsprofilen an den Arbeits-
prozessen sichert den Praxisbezug in der Berufsausbildung.
Die Möglichkeit der Implementierung in verschiedenen Bil-
dungssystemen ist aufgrund der Arbeitsprozessbezüge gege-
ben. In dem Maße jedoch, wie das Konzept in schulisch
dominierter Ausbildung umgesetzt werden soll, bedarf es
der Überwindung der traditionellen Fachdidaktik und der
Ausarbeitung einer überzeugenden arbeitsprozessorientier-
ten Didaktik.

Durch den Bezug zur betrieblichen Arbeit öffnet die an
Arbeitsprozessen orientierte Strukturierung des Berufspro-
fils grundsätzlich Freiräume bei der Implementierung in
verschiedenen Bildungssystemen, z. B. um regionalspezifi-
sche Bedürfnisse in ein Berufsprofil einzubauen. Zudem
ermöglicht sie eine hohe Dynamik des Berufsbildes. Ver-
ändern sich die Arbeitsaufgaben in den Betrieben z. B.
durch die Verwertung neuer Produkte und Verfahren, dann
ist das Berufsprofil durch die bereits bestehende Tiefen-
schärfe mit geringem Aufwand aktualisierbar. Darüber hin-
aus bedeutet ein so konzipiertes Berufsprofil auch einen
Zugewinn im Sinne des Gender Mainstreaming, da eben
nicht der inhaltliche Zugang über reine Technikanforde-
rungen Grundlage des Profils ist. Ein Kernberufsprofil ist als
integrierter Berufsbildungsplan anzulegen, um der in
Europa unterschiedlich ausgeprägten Kooperation der bei-
den Lernorte Schule und Betrieb Rechnung zu tragen.
Punktuell realisiert wurde dies im erwähnten LEONARDO-
Projekt European RecyOccupation Profile (vgl. Kasten
S. 27).

Das Sektorprojekt weist wichtige Komponenten für die Eta-
blierung europäischer Kernberufsprofile mit nationaler Aus-
gestaltung auf: Durch das europäische Agieren in dem
gleichsam „überschaubaren“ Terrain eines Sektors wird
durch die Einbindung der entsprechenden Akteure nicht
nur das vorhandene Wissen über (künftige) Qualifikati-
onserfordernisse erschlossen. Die Mitwirkung der Sektor-
Akteure sichert im Umkehrschluss auch die Akzeptanz der
Projektergebnisse. Das heißt, Initiativen zu Kernberufen
sind von den Sozialpartnern zu tragen, die in der europäi-
schen Berufsbildungsszene tätig werden müssen.

Kernberufsprofile können an der Schnittsstelle zwischen
Berufsbildungs- und Beschäftigungssystem einen erhebli-
chen Beitrag leisten zur Auflösung des Problemkomplexes
Transparenz – Nachvollziehbarkeit – Anerkennung in
Europa. Zugleich respektiert das Konzept eines gemeinsa-
men Kerncurriculums mit je unterschiedlichen nationa-
len Ausprägungen die Verschiedenheit der europäischen
Bildungssysteme. �
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Zusammenarbeit, Durchlässigkeit
und Transparenz – Grundzüge
der schweizerischen Berufsbildungs-
reform

I M B L I C K P U N K T B E R U F S P R I N Z I P S T Ä R K E N – F L E X I B I L I S I E R U N G V O R A N T R E I B E NI M B L I C K P U N K T

� Seit 2004 gilt in der Schweiz ein neues

Berufsbildungsgesetz. Es regelt sämtliche Bil-

dungsbereiche außerhalb der Hochschulstufe:

Dies umfasst die traditionelle gewerblich-

industrielle und kaufmännische Berufsbildung

sowie die zuvor separat geregelten Land- und

Waldwirtschaft bzw. in kantonaler Hoheit

befindlichen Berufsbildungen der Gesundheit,

des Sozialen und der Kunst. Die Integration

der Bereiche hat das Denken in Systemzusam-

menhängen herausgefordert und gefördert. Es

hat die Durchlässigkeit zwischen Berufsbil-

dung und Allgemeinbildung erhöht, und die

erzielte Transparenz ermöglicht eine bessere

Steuerbarkeit des schweizerischen Berufsbil-

dungssystems.

Der Beitrag beschreibt Maßnahmen und Instru-

mente, durch die die integrative Wirkung des

Berufsbildungssystems in der Schweiz für alle

jungen Menschen gestärkt und gleichzeitig die

Förderung besonders Leistungsstarker ermög-

licht werden und unterstreicht die Bedeutung

der Ausbildungsbereitschaft der Betriebe.

Anlass für die Reformen

In den 1990er Jahren kamen mehrere Faktoren zusammen,
die in der schweizerischen Berufsbildung zu einem seit Jahr-
zehnten nicht mehr gesehenen Reformschub führten.
Zunächst geriet der Hochschulbereich in den Blick, der in
der Schweiz damals nur aus Universitäten bestand: Es wur-
den Fachhochschulen geschaffen und – als logischer Regel-
zugang – die Berufsmaturität. Damit wurde es auch hier-
zulande möglich, über den berufsbildenden Weg den
Zugang zu den Hochschulen zu erreichen; allerdings – bis
zum Inkrafttreten des neuen Berufsbildungsgesetzes (BBG)
am 1. Januar 20041 – zunächst nur im gewerblich-industri-
ellen und kaufmännischen sowie im landwirtschaftlichen
Bereich.

Ab Mitte der 1990er Jahre geriet wegen der Lehrstellen-
knappheit auch die berufliche Grundbildung in das Blick-
feld der Politik. Für nahezu zwei Drittel der Jugendlichen
ist die Berufsbildung der Weg ins Erwachsenenleben. Die-
ser Weg war plötzlich nicht mehr so selbstverständlich
offen oder durch die Konkur-
renz des Gymnasiums bedroht.
Die Berufsbildung gewann in
der Folge in breiten Kreisen
eine weit über das Gewohnte
hinausreichende Beachtung.

HUGO BARMETTLER

Dr. phil., stellvertretender Leiter des

Leistungsbereichs Berufsbildung im eidgenös-

sischen Bundesamt für Berufsbildung und

Technologie (BBT), Bern

1 Bundesgesetz vom 13. Dezember 2002
über die Berufsbildung (Berufsbildungs-
gesetz, BBG) – Systematische Sammlung
des Bundesrechts SR 412.10 (vgl.
www.admin.ch/ch/d/sr/sr.html).

Berufsmaturität

Maturität bzw. Matura ist der schweizerische Begriff für Abitur. Die
schweizerische Berufsmaturität beruht auf einer drei- bis vierjährigen
Berufslehre (Praxis und Fachkunde), verbunden mit einem erweiterten
Unterricht in Allgemeinbildung (Sprachen, Mathematik, Natur- und Geis-
teswissenschaften). Ihr Ziel ist die Fachhochschulreife. Die erweiterte
Allgemeinbildung wird entweder während der Lehrzeit oder während
eines einjährigen Vollzeitunterrichts im Anschluss an die berufliche
Grundbildung erworben.

Der Anteil der Berufsmaturitätsabschlüsse an den Abschlüssen der
beruflichen Grundbildung ist von unter drei Prozent eines Jahrgangs im
Jahr 1996 auf zwölf Prozent im Jahr 2006 gestiegen. Er scheint sich auf
diesem Niveau einzupendeln. Der Zugang zu den Universitäten ist mit-
tels einer zusätzlichen Prüfung möglich. Umgekehrt müssen die Inha-
ber/-innen eines gymnasialen Maturitätsabschlusses für ein Fachhoch-
schulstudium ein einjähriges Praktikum im angestrebten Studienbereich
aufweisen.



Im Vergleich zu früher wurde sie vermehrt als ein zentra-
les Bildungs- und Integrationsinstrument in Wirtschaft und
Gesellschaft anerkannt. Längere Zeit stand besonders die
Integrationsleistung für schulisch Schwächere und sozial
Benachteiligte im Zentrum des öffentlichen Interesses.
Infolge des demografischen Wandels, der u. a. bereits in
abnehmenden Schülerzahlen im Sekundarbereich I deut-
lich wird, gerät die Förderung der Eliten bzw. das Werben
um die Besten auch in der Berufsbildung in den Blick.

Nachobligatorischer Abschluss für alle

Die Schweiz kennt kein verfassungsmäßiges Recht auf Bil-
dung nach der obligatorischen Schule und entsprechend
keine Bildungspflicht. Es ist aber das deklarierte Ziel von
Bund und Kantonen, möglichst alle jungen Menschen zu
einem ersten nachobligatorischen Abschluss zu bringen
(Berufs- oder Allgemeinbildungsabschluss der Sekundar-
stufe II). Der Anteil soll von heute knapp 90 Prozent (vgl.
Abb. 2) bis zum Jahr 2015 auf 95 Prozent gesteigert werden.
Diesem Ziel dienen insbesondere zwei Instrumente:
• das sogenannte Case Management Berufsbildung und
• neue Bildungsangebote.

Das seit einem Jahr in Aufbau befindliche „Case Manage-
ment Berufsbildung“ will in interinstitutioneller Zusam-
menarbeit von Berufsbildung, Sozial- und Arbeitsmarktbe-
hörden dazu beitragen, möglichst alle Jugendlichen am
Abschluss der obligatorischen Schule bzw. junge Erwach-
sene mit Bildungs-, Sozial- und Arbeitsmarktproblemen
zu erfassen und nach dem Grundsatz „Bildung vor Arbeits-
marktmaßnahmen“ grundsätzlich zuerst in ein Bildungs-
angebot zu bringen.

Den gestiegenen Qualifikations- bzw. Arbeitsmarktanfor-
derungen trug die Berufsbildungsreform dadurch Rech-
nung, dass auf der Grundbildungsstufe ein neuer Abschluss
geschaffen wurde: das „eidgenössische Berufsattest“. Es
beruht auf einer zweijährigen Lehre; dieser Abschluss soll
die Bildungs- und Arbeitsmarktchancen von schulisch und
sozial Schwächeren erhöhen. Nach altem Recht bestand die
Möglichkeit einer individualisierten „Anlehre“ mit dem
„Augenschein“ als Abschlussprüfung. Nun wird durchgän-
gig nach gesamtschweizerisch definierten Bildungszielen
ausgebildet und geprüft. Die eidgenössische Attest-Bildung
wird, ebenso wie die drei- und vierjährigen Grundbildun-
gen mit „eidgenössischem Fähigkeitszeugnis“, zusammen
mit den Arbeitgeberverbänden im Hinblick auf Ausbil-
dungsbereitschaft und Arbeitsmarktfähigkeit definiert.

Seit Inkrafttreten des neuen Berufsbildungsgesetzes sind
insgesamt zwanzig zweijährige Grundbildungen mit Attest
geschaffen worden. Weitere neun kommen in diesem und
im nächsten Jahr dazu. 2007 betrug ihr Anteil an der beruf-
lichen Grundbildung rund fünf Prozent mit weiter stei-
gender Tendenz. Aufgrund der beschränkten Zahl der
Bildungsgänge und Abschlüsse sind noch keine syste-
matischen Aussagen möglich, insbesondere über die tat-
sächlichen Arbeitsmarktchancen der Absolventen und
Absolventinnen. Erste Auswertungen zeigen jedoch hohe
Abschlussquoten und im Durchschnitt eher bessere Ab-
schlussnoten als bei den Fähigkeitszeugnissen der entspre-
chenden Berufsfelder (Detailhandel und Gastro-Bereich).
Rund die Hälfte der Absolventinnen und Absolventen hat
zudem einen Anschluss in Form einer Ausbildung zum
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Abbildung 1 Das schweizerische Bildungssystem – Sekundarstufe II und Tertiär-
stufe

Quelle: BBT (2008, S. 5)

Abbildung 2 Abschlussquoten auf der Sekundarstufe II

Quelle: BBT (2008, S. 14)
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Fähigkeitszeugnis gefunden, das die Voraussetzung für eine
höhere Berufsbildung ist. Ob die erzielte – und explizit im
Gesetz formulierte – Durchlässigkeit auf die besondere
Motivation der jungen Menschen zurückzuführen ist, die
hier erstmals eine Bildungschance erhalten haben, oder
ob sie auf die teilweise intensive Begleitung während der
Lehre zurückgeht, ist eine weitere ungeklärte Frage.

Die neuen Ausbildungen werden vor allem von sozialer
Seite (Behinderteninstitutionen, Strafvollzug) als teilweise
zu anspruchsvoll kritisiert. Die besonders Schwachen wür-
den diese Angebote nicht schaffen. Diese Kritik übersieht
den Paradigmenwechsel des neuen Berufsbildungsgesetzes:
Seine Abschlüsse richten sich grundsätzlich an übergeord-
neten Arbeitsmarktkriterien aus. Schulabgänger/-innen, die
den Anforderungen einer arbeitsmarktorientierten Berufs-
ausbildung nicht genügen, sollen nicht mehr einfach in
„Anlehren“ ohne standardisierte Abschlüsse gesteckt wer-
den. Vielmehr sollen junge Menschen, die aufgrund von
Defiziten eine Lehre nicht schaffen, zuerst in „Brücken-
angeboten“ am Übergang von der Schule zur Berufswelt auf
die Ansprüche einer beruflichen Grundbildung vorberei-
tet werden. Diese Brückenangebote bestehen in einer Kom-
bination von Nachholbildungen und Praktika, um die Ler-
nenden zuerst zur Berufsbildungsreife zu bringen.

Für diejenigen, die trotzdem keinen formalisierten Ab-
schluss schaffen, gibt es noch den Weg der Kompetenz-
bestätigung. Sie können sich ihre individuell erreichten
Qualifikationen in einem persönlichen Dossier bestätigen
lassen. Die Dossier-Erstellung ist Teil der sogenannten

„anderen Qualifikationsverfahren“ (Art. 33 BBG) zur Aner-
kennung bzw. Anrechnung informell erbrachter Bildungs-
leistungen („Validation des acquis“). Die Validierungs-
möglichkeiten wurden ebenfalls mit dem neuen Gesetz
eingeführt. Sie beschränken sich allerdings nicht nur auf
die Testierung von Fähigkeiten besonders Schwacher. Sie
sollen insbesondere auch Erwachsenen mit verpassten Bil-
dungschancen und Wiedereinsteigenden unnötige Umwe-
ge wegen formeller Anforderungen ersparen. Im Bereich der
Grundbildung hat mittlerweile die landesweite Einführung
begonnen (Näheres zum Thema Validierung vgl. www.vali-
dacquis.ch).

Attraktivität für Leistungsstarke

Neben der Forderung, möglichst alle jungen Menschen in
einen ersten nachobligatorischen Abschluss zu bringen,
erhebt sich in jüngerer Zeit vermehrt der Ruf nach hoch-
qualifizierten Arbeitskräften – Stichwort Fachkräftemangel.
Die demografische Entwicklung mit rückläufigen Schüler-
zahlen, die gute konjunkturelle Lage und die steigenden
Anforderungen schlagen sich bereits in Klagen über nicht
zu besetzende anspruchsvolle Lehrstellen nieder. Vor einem
Jahr hat das Bundesamt für Berufsbildung und Technologie
(BBT) die PR-Kampagne „berufsbildungplus.ch“ gestartet.
Sie steht unter dem Motto „Der Weg der Profis“ (vgl.
www.berufsbildungplus.ch). Zielgruppen sind einerseits die
Schwächeren und insbesondere Jugendliche mit Migra-
tionshintergrund, denen das Berufsbildungssystem fremd
ist, andererseits aber auch die Leistungsstarken, um ihnen
die vielfältigen Karrieremöglichkeiten nach einem Lehr-
abschluss ins Bewusstsein zu bringen. Mit Blick auf die
Begabtenförderung hat das BBT seine Unterstützung der
nationalen und internationalen Berufsmeisterschaften aus-
gebaut.
Auf die Berufsmaturität wurde bereits einleitend hinge-
wiesen. Die entsprechende Verordnung ist zurzeit in Über-
arbeitung. Sie soll namentlich mehr Interdisziplinarität
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Verbundpartnerschaft

Das neue Berufsbildungsgesetz hat das Berufsbildungssystem der
Schweiz systematisiert, während in den vorangegangenen Gesetzen
Einzelregelungen und Subventionstatbestände die Regel waren. Schon
immer waren der Bund, die 26 Kantone („Länder“) und die Berufsver-
bände an der Berufsbildung beteiligt. Mit dem neuen Begriff der „Ver-
bundpartner“ kam jedoch eine Verbindlichkeit zur Zusammenarbeit
zum Ausdruck, die bisher so nicht vorhanden war.

• Der Bund ist auf der strategischen Ebene tätig: Regulierung und Ent-
wicklung einer gesamtschweizerisch ausgerichteten Berufsbildung.
Umfassend festgelegte Mechanismen der Zusammenarbeit garan-
tieren den Einbezug der Kantone und der Organisationen der Arbeits-
welt.

• Die Kantone sorgen für die konkrete Umsetzung: beruflicher Unter-
richt, Aufsicht über die Lehrbetriebe und Lehrverhältnisse. Außerdem
sind sie für den Übergang von der obligatorischen Schule in die
Berufsbildung zuständig. In den schulischen Bereichen fallen die größ-
ten Kosten an. Zurzeit tragen die Kantone über vier Fünftel der Berufs-
bildungskosten der öffentlichen Hand. Angestrebt ist ein Bundesan-
teil von einem Viertel.

• Die Organisationen der Arbeitswelt (Berufsverbände): Sie haben ein
dreifaches Engagement: (1) Definition einer ersten arbeitsmarktlichen
Qualifikation (nachobligatorischer Abschluss der Sekundarstufe II), (2)
Bereitstellung der entsprechenden Lehrstellen und (3) der dahinter
stehenden Arbeitsplätze. Der Grundsatz „kein Abschluss ohne
Anschluss“ gilt im Hinblick auf den Arbeitsmarkt nicht weniger als
auf weiterführende Berufsbildungsangebote.

Abbildung 3 Berufsmaturitätsabschlüsse nach Ausbildungsart

Quelle: BBT (2008, S. 16)
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ermöglichen. Um die Lehrzeit möglichst nicht zu verlän-
gern, will das Bundesamt sodann die lehrbegleitenden
Angebote vermehrt fördern, indem die schulischen Teile
der beruflichen Grundbildung besser auf den allgemein-
bildenden Zusatzunterricht der Berufsmaturität abgestimmt
werden. Heute wird die Berufsmaturität von gut einem
Drittel der Absolventen und Absolventinnen in einem
Vollzeitjahr erst nach dem Lehrabschluss erworben (vgl.
Abb. 3). Insgesamt nimmt die Hälfte der jungen Menschen
mit Berufsmaturität ein Fachhochschulstudium auf (vgl.
Abb. 4).

Ausbildungsbereitschaft der
Wirtschaft erhalten

Die enge Verzahnung der schweizerischen Berufsbildung
mit der Praxis garantiert die Anpassung der Ausbildungen
an die aktuellen Erfordernisse und schlägt sich in einer
international verhältnismäßig niedrigen Jugendarbeits-
losigkeitsquote nieder. Was die berufliche Grundbildung
betrifft, so findet sie für den überwiegenden Teil der Ler-
nenden (in neun von zehn Fällen) als betrieblich organi-
sierte statt.

Die Beteiligung der Wirtschaft an der Berufsbildung ist frei-
willig. Niemand muss ausbilden. Das Engagement der Wirt-
schaft für die Ausbildung ihres Nachwuchses hat jedoch
viel mit Tradition und mit der Verankerung in den Regio-
nen zu tun. Außerdem ist die Einsicht verbreitet, dass der
Ruf nach dem Staat auf keinen Fall billiger wäre, die Mit-
sprachemöglichkeiten hingegen eingeschränkt würden. Die
Bildungsbereitschaft der Wirtschaft zu erhalten, zählt mit
zu den zentralen Steuerungsgrundsätzen eidgenössischer
Berufsbildungspolitik. Dazu gehört neben der ausgeprägten
Zusammenarbeit auch eine gewisse Zurückhaltung bei der
staatlichen Reglementierung.

Darüber hinaus haben Untersuchungen gezeigt, dass Aus-
bilden sich lohnt. Gemäß der zweiten Kosten-Nutzen-

Studie (vgl. MÜHLEMANN u. a. 2007) stand in der Schweiz
im Jahr 2004 Bildungsaufwendungen von jährlich 4,7 Mrd.
Schweizer Franken 5,2 Mrd. an produktiven Leistungen der
Lernenden gegenüber. Eine Studie, in der Kosten und Nut-
zen der Ausbildung in Deutschland und der Schweiz mit-
einander verglichen wurden, ergab für Deutschland deut-
lich niedrigere Nutzenwerte (vgl. DIONISIUS u. a. 2008). Dies
ist darauf zurückzuführen, dass die schweizerische Berufs-
bildung stärker auf den Produktivprozess ausgerichtet ist.
In Deutschland hingegen dominiert eine Investitionsori-
entierung der Ausbildung (mehr als die Hälfte der Aus-
zubildenden wird vom Betrieb übernommen), wodurch ins-
besondere Personalrekrutierungs- und Einarbeitungskosten
vermindert werden. Zurzeit werden Instrumente ent-
wickelt, um den Kosten-Nutzen-Aspekt von Reformmaß-
nahmen für die Weiterentwicklung der einzelnen Berufe
besser sichtbar zu machen und für die Ausgestaltung der
neuen Ausbildungsvorschriften zu nutzen.2

Die Tatsache, dass sich Berufsbildung rechnet, ist – neben
dem Grundsatz, dass die Wirtschaft für ihren Nachwuchs
ihren Teil der Verantwortung übernehmen soll – mit ein
Grund dafür, dass es bundesseitig immer abgelehnt wurde,
Ausbildungsbetriebe staatlich zu subventionieren.

Rückblickend kann man sagen, dass der Einbezug aller
Berufsbildungsbereiche unter ein Gesetz das Denken in
Systemzusammenhängen herausgefordert und befördert
hat. Die in der Regel bei den kantonalen Erziehungsdirek-
tionen (Kultusministerien) angesiedelten Berufsbildungs-
ämter mussten sich nun auch um die Land- und Forst-
wirtschaft, die Gesundheit und das Soziale kümmern. Die
verschiedenen Kulturen verlangten ihrerseits nach inte-
grativen Lösungen. Diese Herausforderungen haben dazu
beigetragen, die Durchlässigkeit zugunsten der Lernenden
innerhalb des Berufsbildungssystems als auch zum übrigen
Bildungssystem zu verbessern. �
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Abbildung 4 Übertrittquote Berufsmaturität – Fachhochschule

Quelle: BBT (2008, S. 16)
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� Leistungsfähigkeit und Qualität der dualen

Berufsausbildung zeigen sich nicht nur im

Binnenbereich, sondern auch an den Schnitt-

stellen zu vor- und nachgelagerten Bildungs-

bereichen. Die Teilsegmente, die auf die

Arbeitswelt vorbereiten – also im Wesent-

lichen Hochschule, Berufsbildung und prekäre

Qualifizierungsgänge am unteren Rand –

bedienen nicht mehr nur exklusive Teilar-

beitsmärkte, sondern stehen in weiten Über-

schneidungsbereichen des Arbeitsmarkts im

Wettbewerb zueinander. Wettbewerb besteht

sowohl in Bezug auf das Bildungswahlverhal-

ten von leistungsfähigen Jugendlichen wie auf

die Rekrutierungsstrategien von Arbeitgebern,

die mit der Verberuflichung vieler Studien-

gänge über Alternativen zur dualen Ausbil-

dung verfügen werden. Die duale Ausbildung

gerät dadurch mittelfristig unter Druck.

Die Allokationsfunktion des
Bildungssystems relativiert sich

Nur wenige können sich noch an Zeiten erinnern, in denen
die Arbeitsmärkte so deutlich gegliedert waren wie bis heute
noch das Bildungssystem. Beschäftigungsmöglichkeiten für
Akademiker/-innen waren klar abgegrenzt von denen für
Facharbeiter/-innen und diese wiederum von jenen für
An- und Ungelernte. In wesentlichen Teilbereichen des
Beschäftigungssystems wirkten berufsständische Organi-
sationsprinzipien. Mit der Gliederung der Arbeitsmärkte
korrespondierte eine Gliederung des Bildungssystems, das
seine Absolventen und Absolventinnen zu kanalisieren ver-
mochte. Die Schärfe der Abgrenzungen von Teilarbeits-
märkten – soweit es sie noch gegeben hat – verliert sich
jedoch zunehmend aufgrund:
• eines schnellen gesellschaftlichen und technischen Wan-
dels,

• des Zuwachses des offeneren tertiären Sektors auf Kosten
des sekundären und

• arbeitsmarkt- und tarifpolitischer Deregulierungen der
vergangenen Jahre.

Das Bildungssystem kann im Rahmen seiner tradierten und
gefestigten Strukturen nur bedingt und nur langsam auf die
flüchtigen Bedarfslagen des Beschäftigungssystems reagie-
ren. In der Folge werden gewohnte Zuordnungen durch-
brochen: So wie in Zeiten eines Akademikermangels beruf-
lich Qualifizierte in vielen Branchen und Regionen zeigen,
dass sie mit theoretischen und hochkomplexen Anforde-
rungen umgehen können, so sehr erweisen sich in Zeiten
einer „Akademikerschwemme“ Personen mit Hochschul-
abschluss als tatkräftige Praktiker/-innen.
Das Gleiche gilt für die Berufsbildung: Wenn sich neue Sek-
toren im Beschäftigungssystem herausbilden und die Nach-
frage nach qualifiziertem Personal wächst, ohne dass im Bil-
dungssystem bereits einschlägige Berufsbilder geschaffen
werden konnten, eröffnen sich für Seiteneinsteiger/-innen
aller Provenienz Berufsmöglichkeiten. Weder das Wachs-
tum der IT-Unternehmen noch das von Call-Centern, noch
das von Medienfirmen ist durch eine solche pragmatische
Einstellungspraxis gebremst worden.

Durchlässigkeit im Bildungssystem –
kein Anschluss ohne Abschluss?

I M B L I C K P U N K T B E R U F S P R I N Z I P S T Ä R K E N – F L E X I B I L I S I E R U N G V O R A N T R E I B E NI M B L I C K P U N K T
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Prof. Dr., Geschäftsführer des Forschungs-

instituts Betriebliche Bildung (f-bb), Nürnberg



36 BWP 4/2008

Abschottung innerhalb des
Bildungssystems

Dem Arbeitsmarkt vorgelagert ist ein System der berufs-
bezogenen Bildung, das seine diversen Ausbildungsgänge
klar voneinander abzugrenzen trachtet. Insbesondere in
Deutschland ist die Hochschulbildung institutionell und
inhaltlich deutlich von der beruflichen Bildung geschieden.

Nicht weniger schwierig ist der Zugang zur dualen Ausbil-
dung für viele junge Menschen aus Maßnahmen der Aus-
bildungsvorbereitung. Fast die Hälfte aller Ausbildungs-
aspiranten/-aspirantinnen mündet derzeit noch in dieses
Übergangssystem, ohne dort definierte und zertifizierte
Bausteine einer Berufsausbildung absolvieren zu können
(EULER / SEVERING 2007). Unproduktive Maßnahmen und
Lernschleifen sind daher in diesem Keller der Berufsbildung
eher die Regel als die Ausnahme. Die scharfe Abgrenzung
zum Berufssystem trägt zu einer im internationalen Ver-
gleich herausragend hohen Quote von 20,2 Prozent an-
und ungelernter Arbeitsloser in Deutschland bei. In Frank-
reich liegt sie bei 12,4 Prozent, im Vereinigten Königreich
bei 6,6 Prozent und in den USA bei 9,0 Prozent (OECD
2007).
Die Säulen des Bildungssystems werden von dessen eigenen
Institutionen zementiert, nicht vom Beschäftigungssystem.
Zwar nutzen Arbeitgeber die Zertifikate der Bildungsein-
richtungen zur Orientierung bei Stellenbesetzungen, aber

sie agieren flexibel, wenn ihr Bedarf dem quantitativen und
qualitativen Angebot der Berufsbildung nicht entspricht.
Das eigentliche Kriterium einer Stellenbesetzung sind
schließlich die prospektiven Kompetenzen der Bewerber/
-innen, die deren berufliche Handlungsfähigkeit sicherstel-
len. Absolvierte Bildungsgänge und Prüfungszeugnisse sind
dafür bestenfalls zwei Indikatoren unter vielen anderen.

Neue Bildungsangebote weichen
Grenzziehung auf

Das System der formalisierten Erstausbildung reagiert auf
solche Anforderungen in mehrfacher Weise: Zum einen
stellt es seine Prüfungs- und Zertifizierungspraxis um. Die
Reproduktion von Prüfungswissen bleibt zwar aus Gründen
der Prüfungsökonomie und der Vergleichbarkeit von Prü-
fungsleistungen die vorherrschende Prüfungsform. Sie wird
aber in vielen neugeordneten Berufen und noch wenigen
Studiengängen um Elemente einer kompetenzorientierten
Prüfung ergänzt. Zum anderen verschwimmen die inhalt-
lichen Abgrenzungen zwischen den Bildungsbereichen.
Zwar werden die institutionellen Barrieren zwischen ihnen
verteidigt, aber die curriculare und didaktische Trenn-
schärfe ihrer Bildungsgänge geht in dem Maße verloren,
in dem sich die Trennung der Teilarbeitsmärkte auflöst, die
sie bedienen. So versorgen Hochschulen mit berufsorien-
tierten Bachelorstudiengängen auch ein Segment, das
bisher Berufsakademien und anspruchsvollen dualen Aus-
bildungsgängen vorbehalten war. Akteure des dualen Aus-
bildungssystems versuchen ihrerseits, am oberen Rand
quasi akademische Abschlüsse („Bachelor professional“)
und am unteren Rand verkürzte zweijährige Berufsausbil-
dungen zu etablieren. Damit untergraben die Institutionen
der Ausbildung die Legitimität der Abschottung zwischen
ihnen: Mit welchem Argument kann der Hochschulzugang
für beruflich Qualifizierte eingeschränkt werden, wenn die
Hochschulen selbst am Arbeitsmarkt orientierte berufliche
Ausbildungen anbieten, von denen manche unterhalb des
fachlichen Niveaus besonders anspruchsvoller dualer
Berufsausbildungen liegen? Und wie weit trägt das Argu-
ment, dass mangelnde Ausbildungsreife den Zugang eines
großen Teils der Jugendlichen in eine immer anspruchs-
vollere Berufsausbildung verhindere, wenn im Berufssystem
neue zweijährige Einfachberufe entstehen und im Über-
gangssystem nicht wenige Jugendliche die Wartezeit nut-
zen, um die Fachhochschulreife zu erlangen?

Duale Berufsbildung unter Druck?

Die Überschneidungsbereiche zwischen dualer und akade-
mischer Bildung weiten sich aus. 1991 verfügten 19 Pro-
zent der Berufsanfänger über eine Hochschulzugangs-
berechtigung und zehn Prozent davon über einen

Übergänge zwischen den Segmenten bleiben schwierig

Ob Studienabbrecher/-innen Teile ihres Studiums auf eine Berufsaus-
bildung anrechnen lassen können oder ob umgekehrt beruflich Quali-
fizierte zum Studium zugelassen werden oder ob gar Teilleistungen aus
der Ausbildung zu einer Verkürzung des Studiums führen können, ist
systematisch nicht geregelt. Eine Vielzahl von Gesetzen und Verord-
nungen, unterschiedlich von Bundesland zu Bundesland, und eine auto-
nome, für Externe wenig transparente Zulassungspraxis von Hoch-
schulen bzw. einzelnen Hochschulinstituten machen solche Übergänge
riskant und beschwerlich. Trotz aller politisch gesetzten Ziele einer Erhö-
hung der Studierquote stagniert daher die in Deutschland ohnehin
geringe Quote der Zugänge beruflich Qualifizierter an die Hochschu-
len. Der Anteil der Studienanfänger ohne formale Hochschulzugangs-
berechtigung stagniert in Deutschland bei einem Prozent. In Frankreich
liegt er bei 9,2 Prozent und im Vereinigten Königreich bei 7,7 Prozent
(vgl. ISSERSTEDT et. al. 2007).

Durchlässigkeit nach oben, Abschottung nach unten

Der Ruf nach mehr Durchlässigkeit gehört zu einem segmentierten und
hoch selektiven Bildungssystem wie die Beichte zur Sünde. Er schallt
aber stets nur in eine Richtung: nach oben. So engagiert wie jeder
Teilbereich des Bildungssystems seinen Absolventen und Absolventin-
nen weiterführende Bildungsgänge öffnen will, so engagiert verschließt
er sich nach unten: Folgt man den Argumenten vieler Vertreter/-innen
von Bildungsinstitutionen, so würde die besondere Qualität von Uni-
versitäten, die der Hochschulausbildung insgesamt und die der dualen
Berufsausbildung in der Tendenz gefährdet, wenn die Zugänge offe-
ner würden. Eine scharfe Selektion mit hohen Ausstiegsquoten inner-
halb der Bildungsgänge und schwierige Übergänge zwischen ihnen
gelten für viele noch immer als Verfahren zur Sicherung von Bega-
bungsgerechtigkeit und Qualität.
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Hochschulabschluss, 2004 waren es bereits 34 Prozent
respektive 18,5 Prozent (SCHUBERT/ENGELAGE 2006). Die
Zahl der Erwerbstätigen mit Hochschulabschluss stieg in
diesem Zeitraum um mehr als 40 Prozent. Für Unterneh-
men stellen FH-Studiengänge, duale Studiengänge und in
Zukunft Bachelor-Abschlüsse eine Alternative zur klassi-
schen dualen Ausbildung in vielen kaufmännischen und
einigen anspruchsvolleren technischen Berufen dar (WEBER

2007). Eine im Vergleich zur eigenen Ausbildung gerin-
gere Kostenbelastung bei der Rekrutierung von akademisch
Ausgebilldeten steht einem erhöhten Aufwand der betrieb-
lichen Sozialisierung gegenüber.

Durch die Autonomie der Hochschulen ist die Regulie-
rungsdichte bei der Schaffung von regional relevanten bzw.
unternehmensbezogenen Studiengängen im Vergleich zu
denjenigen der dualen Ausbildung gering. Dadurch wird
die Standardisierung von Berufsabschlüssen unterlaufen,
die das System der geregelten Berufe bisher gesichert hat.
Große Unternehmen können berufsorientierte Studien-
gänge in Kooperation mit Hochschulen leichter auf ihren
spezifischen Bedarf zuschneiden als geregelte Berufe. Sie
stellen der Entlastung durch Standardisierung Vorteile einer
anforderungsnahen und flexiblen Curriculumsentwicklung
außerhalb der beschwerlichen Wege der Ordnungsarbeit im
Berufssystem gegenüber. Die Ausbildungsdauer selbst ist
ohnehin vergleichbar. So liegt die durchschnittliche Stu-
diendauer beim Bachelor laut Statistischem Bundesamt
(2007) bei 6,1 Semestern gegenüber einer durchschnittli-
chen Ausbildungsdauer von 3,5 Jahren.

Durchlässigkeit durch die
Anerkennung von Lernergebnissen

Mangelnde Durchlässigkeit ist nicht nur ein individuelles
Problem für die Lernenden, sondern auch ein Problem der
Qualität und Leistungsfähigkeit des Berufsbildungssystems
insgesamt: Die Versorgung einer wissensbasierten Volks-
wirtschaft mit adäquaten Qualifikationen und Kompeten-
zen ist eine zentrale Bedingung ihres Wachstums. Neue
Qualifikationsanforderungen sind qualitativ und quantita-
tiv nicht vorhersehbar. Die Reaktionsfähigkeit der Teilseg-
mente der berufsbezogenen Bildung wäre überfordert,
wenn man ihnen abverlangte, jeweils für sich die gerade
benötigten Qualifikationen aktuell bereitzustellen.

Planungs- und Entwicklungszyklen sind sowohl in der dua-
len Ausbildung wie bei berufsorientierten Studiengängen
lang. Damit auf aktuelle Bedarfslagen des Beschäftigungs-
systems reagiert werden kann, muss der Wechsel zwischen
Bildungsgängen erleichtert und die Verwertbarkeit von
bereits Gelerntem an anderen Bildungsgängen verbessert
werden. Das schließt auch eine bessere Anerkennung von
nicht regulär zertifizierten Lernergebnissen von Bildungs-

abbrechern oder von informell erworbenen Kompetenzen
im formalen Bildungssystem ein: Informelles Lernen
ergänzt nur dann die berufliche Ausbildung und kann nur
dann ihre Disparitäten zur aktuellen Qualifikationsnach-
frage kompensieren, wenn seine Ergebnisse auch in ver-
lässlicher und in mit den Zeugnissen der Erstausbildung
kompatibler Weise nachgewiesen werden können. Zur Mar-
ginalisierung des informellen Lernens in Deutschland führt
nicht nur ein Mangel an Finanzierung (vgl. Experten-
kommission 2004) und Infrastruktur (vgl. SEIDEL et al.
2007). Sie beruht auch darauf, dass Lernergebnisse – wenn
überhaupt – nur in verzettelten Portfolios und ohne Bezug
auf bekannte Standards dokumentiert werden können. Sie
sind daher für Arbeitgeber intransparent und für Arbeit-
nehmer/-innen schwer verwertbar. Viele Migranten und
Migrantinnen in Deutschland können ihre Qualifikationen
nicht zur Anwendung bringen, weil Wege zur Anerkennung
ihrer beruflichen Vorbildung verschlossen sind (vgl. OECD
2008, S. 139; ENGLMANN/MÜLLER 2007). Einige andere
europäische Länder haben die Fragen der Anerkennung
externer Lernleistungen im Berufsbildungssystem deutlich
systematischer geregelt (vgl. GELDERMANN/SEIDEL/SEVERING
2008, S. 118 ff.).

Reformanstöße und politischer
Handlungsbedarf

Die Bildungspolitik der vergangenen zehn Jahre hat eine
Durchlässigkeit der Segmente des Bildungssystems trotz oft
anderslautender Programmatik nur zögerlich vorange-
bracht. Das lag nicht nur an der Interessenpolitik von Ver-
bänden, die ihre Regelungsmacht in Facharbeitsmärkten
über das Ausbildungssystem absichern. Es lag auch daran,

BWP 4/2008 37

Abbildung Abschottung im Bildungssystem/Öffnung im Beschäftigungssystem
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dass die Kompatibilität und Anrechenbarkeit von Zertifi-
katen verschiedener Segmente des Bildungssystems kein
prominentes bildungspolitisches Thema war.

Die Erfahrungen der vergangenen Jahre, in denen „Durch-
lässigkeit“ zwar ein Mantra der Berufsbildungsdiskussion
war, einfachere Übergänge zwischen den Segmenten des
Bildungssystems in der Praxis außerhalb weniger geförder-
ter Modellprojekte aber kaum realisiert werden konnten,
zeigen, dass das Problem unterhalb der bildungspolitischen
und letztlich der bildungsgesetzlichen Ebene nicht ange-
gangen werden kann. Die Implementierung des Europäi-
schen und die Arbeit an einem Deutschen Qualifikations-
rahmen (EQR, DQR) können in den kommenden Jahren
Reformanstöße bei Regelungen der Durchlässigkeit der
berufsbezogenen Segmente des Bildungssystems geben. Mit
EQR bzw. DQR werden berufsbezogene Bildungsgänge ver-
schiedener Provenienz erstmals in eine Art von Skalen-
verhältnis zueinander gesetzt. Das leichte Wort von der
„Gleichwertigkeit beruflicher und akademischer Bildung“
wird dabei seinen Gehalt beweisen müssen. Die europäi-

sche Diskussion wird also nur dann Veränderungsimpulse
setzen können, wenn auch in einer nationalen Reform-
diskussion der Bedarf an mehr Flexibilität der Übergänge
im Bildungssystem deutlich gemacht werden kann.
Andernfalls wird auch ein DQR nicht zu mehr Bildungs-
mobilität beitragen, sondern schließlich nur die institu-
tionelle Segmentierung des Bildungssystems widerspiegeln,
die wir heute bereits bedauern.

Viel Zeit darf nicht verstreichen, denn wir stehen an einem
Übergang: Bis vor kurzer Zeit konnten starke Jahrgänge von
Jugendlichen in einer langen konjunkturellen Krise nicht
vollständig in berufliche Ausbildungen münden, die ihren
Wünschen und Möglichkeiten adäquat waren. Heute und
in absehbarer Zukunft treffen schwächere Jahrgänge von
Jugendlichen auf eine steigende Nachfrage nach Fachkräf-
ten. In dieser Situation ist es unabdingbar, denjenigen zwei-
te und dritte Chancen zu eröffnen, die in den vergangenen
Jahren aus dem Berufsbildungssystem aussortiert worden
sind, und denjenigen einen Zugang zum Studium zu eröff-
nen, die beruflich qualifiziert sind, aber nicht über eine for-
melle Hochschulzugangsberechtigung verfügen. Zuneh-
mend mehr Jugendliche durchlaufen nicht den gradlinigen
Aufstieg durch die Schul-, Berufs- und Hochschulbildung,
den die Treppendiagramme des Bildungssystems suggerie-
ren. Patchwork-Laufbahnen beginnen bereits im Bildungs-,
nicht erst im Beschäftigungssystem. Sie führen zu geschei-
terten Bildungskarrieren, wenn es nicht gelingt, das stän-
dische deutsche Bildungssystem zu öffnen. �
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� Europäische Entwicklungen zielen auf ver-

stärkte Zusammenarbeit im hochschulischen

und beruflichen Bildungsbereich. Transparenz

über unterschiedliche Abschlüsse und Zertifi-

kate sind dabei Voraussetzungen, um Mobili-

tät und Flexibilität im Bildungs- und Beschäf-

tigungssystem zu gewährleisten. Während in

diesem Sinne Veränderungen in der Studien-

struktur an Hochschulen bereits umgesetzt

wurden, befinden sich die Entwicklungen in

der beruflichen Bildung zu mehr Transparenz

und Flexibilität noch am Anfang. Im Rahmen

der BMBF-Initiative „Anrechnung beruflicher

Kompetenzen auf Hochschulstudiengänge“

(ANKOM) wurden erste Ansätze entwickelt, die

durch eine Lernergebnisorientierung sowohl

die Durchlässigkeit zwischen beruflicher und

hochschulischer Bildung befördern als auch

flexible Übergänge und Anschlüsse innerhalb

der beruflichen Bildung entwickeln können.

Europa bietet Anlass zu Veränderungen

DIE BOLOGNA-ERKLÄRUNG

Im hochschulischen Bereich begann der Prozess bereits
1999 mit der Bologna-Erklärung der Europäischen Bil-
dungsminister. Ziel ist es, bis 2010 einen europäischen
Hochschulraum zu schaffen. Infolge dessen haben Hoch-
schulen zunehmend die bekannten und anerkannten
Diplomstudiengänge auf Bachelor- und Masterangebote
umgestellt. Laut HRK-Hochschulkompass vom 1.3.2008
waren dies an Fachhochschulen 89,2 Prozent und an Uni-
versitäten 62,2 Prozent. Gleichzeitig wurde das hochschu-
lische Leistungspunktsystem European Credit Transfer und
Accumulation System (ECTS) eingeführt. Ein hochschuli-
scher Qualifikationsrahmen, der die neuen Abschlüsse dif-
ferenziert beschreibt und transparenter machen soll, wurde
entwickelt (vgl. Kultusministerkonferenz [KMK] 2005). Die
Umsetzung des für die berufliche Bildung wichtigen
Aspekts des Bologna-Prozesses, auch außerhalb der Hoch-
schule erworbene Lernergebnisse durch Leistungspunkte
anrechenbar zu machen, steht noch aus.

DER KOPENHAGEN-PROZESS

Auch im beruflichen Bildungsbereich soll das Zusammen-
wirken der Mitgliedsstaaten intensiviert werden mit dem
Ziel, dass sich beruflich Qualifizierte möglichst flexibel und
entsprechend qualifiziert auf dem europäischen Arbeits-
markt bewegen können. Das erfordert jedoch, Anschluss-
möglichkeiten innerhalb und zwischen den beruflichen Bil-
dungssystemen zu gestalten und passgenaue Angebote zu
unterbreiten. Zur Unterstützung dieses Prozesses wurde das

Flexibilisierung durch Anrechnung –
auch in der beruflichen Bildung
Erste Lösungsansätze aus ANKOM
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ECVET-Grundsätze

• Lernergebnisse anhand von Kenntnissen, Fertigkeiten und Kompe-
tenzen definieren

• Sinnvolle Einheiten von Lernergebnissen finden

• Niveau der Lernergebnis-Einheiten ermitteln

• Leistungspunkte festlegen

• Lernergebnissen durch Einrichtung von Partnerschaften und Netz-
werken anrechnen und akkumulieren

• Dokumentation sicherstellen (Lernvertrag /„persönliches Protokoll“)



European Credit System for
Vocational Education and Trai-
ning (ECVET) entwickelt. Auf
dieser Grundlage soll die Über-
tragung, Akkumulierung und
Anerkennung der Lernleistun-
gen von Einzelpersonen er-
leichtert und damit eine Flexi-
bilisierung im beruflichen
Bildungssystem erreicht wer-
den. Aufgrund der Orientie-
rung an Lernergebnissen ist
ECVET kompatibel mit dem
deutschen Berufsbildungssy-
stem. Bei der noch zu leisten-
den Umsetzung kann daher
am Berufsprinzip festgehalten
werden, jedoch wird sich künf-
tig die Orientierung am Ergeb-
nis beruflicher Bildungsprozes-
se verstärken müssen. Diese
Entwicklungen stehen noch
am Anfang und sollen in der
BMBF-Initiative „Entwicklung
eines Leistungspunktesystems
in der beruflichen Bildung“
(DECVET) diskutiert werden
(vgl. MEERTEN/MILOLAZA/
SCHILLER in diesem Heft).
Wie erwähnt, steht die Umset-
zung europäischer Ziele in der
beruflichen Bildung noch am
Anfang. Jedoch gibt es erste bei-
spielhafte Lösungsansätze, die
an der Schnittstelle zwischen
dem beruflichen und hoch-
schulischen Bildungsbereich
entwickelt wurden. Die Ergeb-

nisse der BMBF-Initiative „Anrechnung beruflicher Kompe-
tenzen auf Hochschulstudiengänge“ (ANKOM) liefern erste
Anregungen und werden im Folgenden vorgestellt.

Erfahrungen und Erkenntnisse aus
ANKOM

Die in der BMBF-Pilotinitiative beteiligten Projekte standen
vor der Aufgabe, mit Hilfe praktikabler Verfahren Schnitt-
mengen bzw. Anrechnungspotenziale zwischen beruflichen
und hochschulischen Qualifikationsprofilen zu finden.
Dafür waren drei Teilschritte zu durchlaufen:

1. Beschreibung beruflicher und hochschulischer Kompe-
tenzen (einschließlich deren Kenntnisse und Fertigkei-
ten) anhand von Lernergebnissen,

2. Bewertung der Lernergebnisse unter Einbeziehung der
aktuellen Diskussionen zum Europäischen Qualifikati-
onsrahmen (EQF) und der Leistungspunktvergabe (ECTS)
sowie Äquivalenzvergleich,

3. Entwicklung von Anrechnungsverfahren.

Jeder Teilschritt stellte für sich eine Herausforderung dar,
der im Ergebnis wichtige Erkenntnisse auch für die Gestal-
tung einer flexiblen dualen Berufsbildung liefert.

Beschreiben von Lernergebnissen

Um Lernergebnisse zu identifizieren und zu beschreiben,
wurden im beruflichen Bereich Ausbildungs-, Fortbildungs-
und Prüfungsverordnungen, Ausbildungsrahmenpläne der
Unternehmen sowie Rahmenlehrpläne der Berufsschule
ausgewertet. Ergänzt wurde diese Analyse teilweise durch
Befragungen. Befragt wurden Absolventen und Absolven-
tinnen einer Berufsausbildung, Ausbilder/-innen und ggf.
Berufsschullehrer/-innen. Im hochschulischen Bereich
bezog sich die Auswertung im Wesentlichen auf inhalts-
und lernzielorientierte Modulhandbücher, Prüfungsver-
ordnungen und Durchführungsbestimmungen. Wenn
möglich befragten die Projekte auch Studierende sowie
Hochschullehrende. Dieser Bearbeitungsschritt war wider
Erwarten sehr zeitintensiv und schwierig, da in den Unter-
lagen kaum lernergebnisorientierte Beschreibungen der Bil-
dungsanforderungen zu finden waren. Hinzu kamen die
heterogene Struktur und unterschiedliche Terminologien
in den Dokumenten. Für die Beschreibung der Lernergeb-
nisse mussten zudem geeignete Akteure gefunden werden.
Projektinterne Begriffsdefinitionen waren zu entwickeln
(vgl. Beispiel im Kasten).

Um ein einheitliches Vorgehen innerhalb des Projektteams
bei der Beschreibung von Lernergebnissen sicherzustellen,
wurden in der Regel unterstützende (Informations-)Mate-
rialien und Formulare eingesetzt. Beispielgebend waren hier
Vorarbeiten im IT-Bereich (vgl. MUCKE/GRUNWALD 2005)
und der Fachhochschule Aachen (vgl. SCHERMUTZKI 2007).
Eines der ANKOM-Projekte erarbeitete u. a. auf dieser
Grundlage einen Leitfaden, in dem Beispiele für eine lern-
ergebnisorientierte Beschreibung von Studieninhalten
beschrieben sind, um die Professoren bei der Abfassung der
Beschreibungen der Lernerergebnisse für die Modulhand-
bücher zu unterstützen.

I M B L I C K P U N K T
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Lernergebnis – ein zentraler Begriff

In der ANKOM-Initiative wurde der Begriff in der Regel als Oberbe-
griff verstanden. Lernergebnisse konnten definiert werden als

• (deklaratives) Wissen („... kennt Wissenskörper x“),
• Fertigkeiten („... beherrscht Methode y“),
• Qualifikationen („... befähigt, Tätigkeit x auszuüben; Position y ein-

zunehmen“) oder auch
• Kompetenzen im engeren Sinne (handlungsbezogen; fachlich, metho-

disch, sozial bzw. personal).

Die wichtigsten EU-Dokumente auf

einen Blick

• Der Europäische Hochschulraum. Gemein-

same Erklärung der Europäischen Bil-

dungsminister. Bologna 19. 6. 1999 URL:

www. bmbf.de/pub/bologna_deu.pdf

(Stand 05.06.2008)

• Erklärung der europäischen Minister für

berufliche Bildung und der Europäischen

Kommission über eine verstärkte euro-

päische Zusammenarbeit bei der beruf-

lichen Bildung. Kopenhagen am 29. und

30.11.2002 URL: www.bmbf.de/pub/

copenhagen_declaration_eng_final.pdf

(engl. Fassung; Stand 10. 6.2008)

• Kommuniqué von Maastricht zu den

künftigen Prioritäten der verstärkten

Zusammenarbeit in der Berufsbildung

vom 14.12.2004 URL: www.bmbf.de/pub/

communique_de_141204_f ina l .pdf

(Stand 10. 6.2008)

• Kommission der Europäischen Gemein-

schaften: Vorschlag für eine Empfehlung

des Europäischen Parlaments und des

Rates zur Einrichtung des Europäischen

Leistungspunktesystems für die Berufs-

bildung (ECVET). Brüssel, den 9. 4. 2008

URL: http://ec.europa.eu/education/poli-

cies/educ/ecvet/com180_de.pdf (Stand

10. 6.2008)

• Empfehlung des Europäischen Parlaments

und des Rates zur Einrichtung des Euro-

päischen Qualifikationsrahmens für lebens-

langes Lernen. Brüssel, 29. Januar 2008

URL: http://ec.europa.eu/education/poli-

cies/educ/eqf/rec08_de.pdf (Stand 5.6. 08)



Bewerten der Lernergebnisse, Vergabe von
Leistungspunkten und Äquivalenzvergleich

Die ermittelten und beschriebenen Lernergebnisse galt es
im zweiten Schritt qualitativ zu bewerten. Zumeist wurde
dafür der EQF genutzt. Dieser Meta-Rahmen beschreibt
Lernergebnisse nach Kenntnissen, Fertigkeiten und Kom-
petenzen auf unterschiedlichen Niveaustufen. Für die
Bewertung der einzelnen Lernergebnisse beider Bildungs-
bereiche waren wiederum geeignete Vertreter/-innen beider
Bildungsbereiche gefordert, in einen intensiven Austausch
zu treten. Offenheit und die Bereitschaft, sich auf den
jeweils anderen Bildungsbereich einzulassen, sowie gegen-
seitiges Vertrauen waren Grundvoraussetzungen für authen-
tische Einschätzungen an dieser Schnittstelle zwischen
beruflicher und hochschulischer Bildung (vgl. Kasten).
Der Evaluierung der Lernergebnis-Bewertungen durch wei-
tere Experten, Befragungen und bestenfalls Erprobungen
kam nochmals eine besondere Rolle zu. Auf dieser Grund-
lage wurden anschließend Äquivalenzen ermittelt, also

nach einer ergebnisorientierten und prozentualen Über-
deckung gesucht. Einer ersten vorläufigen Deckungsana-
lyse von Lernergebnissen folgte in der Regel eine Validie-
rung durch Befragung von Prüfungsausschüssen, weiteren
Experten und Expertinnen oder durch Befragungen von
Betroffenen. Als Vorteil stellte sich heraus, die ermittelten
Äquivalenzpotenziale im realen Kontext im Sinne einer
Evaluierung zu überprüfen.

Entwicklung von Anrechnungsverfahren

Es zeichnet sich die Möglichkeit ab, pauschale Anrech-
nungsverfahren für formale Lernprozesse etablieren zu kön-
nen. Dazu sind Kooperationsvereinbarungen zwischen den
Einrichtungen an der Schnittstelle förderlich, in denen
die Verfahren und der Umfang der angerechneten Lern-
ergebnissen geregelt werden (z. B. aus der beruflichen
Fortbildung auf fachlich passende, weiterbildende hoch-
schulische Studiengänge). Aber auch durch gegenseitige
Beteiligungen an Prüfungsverfahren und eine Evaluierung
der ermittelten Äquivalenzpotenziale im realen Kontext
entsteht unter den Akteuren zusätzliches Vertrauen und
Handlungssicherheit. Erst wenn dieses vorhanden ist, wird
die jeweils aufnehmende Institution pauschale Anrech-
nungen von relevanten Lernergebnissen implementieren.
Die über den formalen Lernprozess hinaus erworbenen

informellen Kompetenzen, Fertigkeiten und Kenntnisse sind
in einigen ANKOM-Projekten in individuellen Verfahren
durch die aufnehmende Hochschule ermittelt worden.

In den ANKOM-Projekten zeigt sich zum gegenwärtigen
Zeitpunkt eine Tendenz zu gemischten Verfahren. Die For-
mel ist einfach: Für Lernergebnisse, die über einen formel-
len Lernprozess erzielt wurden, sind nach einmaliger und
qualitativer Überprüfung von Dokumenten pauschale
Anrechnungen möglich. Um jedoch einer umfänglichen/
vollständigen Anrechnung gerecht zu werden, sollten sich
bei offensichtlicher Einschlägigkeit und wenn der Wunsch
des Betroffenen besteht, individuelle Anrechnungsverfah-
ren anschließen. Nur auf diesem Wege sind auch infor-
mell erworbene Kompetenzen einschließlich deren Kennt-
nisse und Fertigkeiten anrechnungsfähig zu gestalten.

Abbildung Die ANKOM-Initiative

Ziel:
Anrechnungspotenziale zwischen beruflichen und hochschulischen Qualifikations-
profilen anhand von Lernergebnissen identifizieren und Anrechnungsverfahren ent-
wickeln

Rahmendaten:
• Elf Regionalprojekte; Laufzeit: Oktober 2005 bis Juni 2008
• wissenschaftliche Begleitung (Hochschul-Informations-System [HIS]; VDI /VDE-IT)

bis Juni 2009
• BMBF-Ausschuss: Bund, Länder, HRK, DGB, IG Metall, BDA, DIHK, BIBB
• Projektträger, fachliche Beratung, Partner der wissenschaftlichen Begleitung,

Beiratsarbeit in den Projekten: BIBB

Bereiche der Regionalprojekte:
• Information- und Telekommunikation (TU Darmstadt; TU Braunschweig)
• Gewerblich-Technisch (IHK Bildungszentrum Stralsund; TU Ilmenau; Uni Hannover)
• Kaufmännisch (Uni Duisburg-Essen; Uni Oldenburg; FH Bielefeld)
• Soziales und Gesundheit (ASFH Berlin; Uni Lüneburg; FH Bielefeld)

Information: http://ankom.his.de
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Vertrauensbildende Maßnahmen

Zum Abbau der Vorbehalte gegenüber der Qualität der Lernergebnis-
se aus der beruflichen Bildung wurde z. B. eine IHK-Prüfungskommis-
sion eingerichtet, in der ein Vertreter der Hochschule eingebunden war.
Der direkte Einblick in die Ergebnisse von beruflicher Bildung und deren
Bewertung in Abschlussprüfungen verbunden mit gemeinsamen Erfah-
rungen halfen, Vertrauen aufzubauen und belegten der Hochschulseite
die hohe Qualität beruflicher Ausbildungen.

AnKom –
Anrechnung beruflicher Kompetenzen
auf Hochschulstudiengänge

BM
BF

Projektträger

A
usschuss (BIBB, BMBF, DGB, HRK, IGM, KW

B)

Regionale Entwicklungsprojekte
zur Anrechnung beruflicher
Kompetenzen auf
Hochschulstudiengänge

Wissenschaftliche Begleitung



Implementierung der Verfahren

Dass es möglich ist, auf der Basis von Lernergebnissen
Anrechnungspotenziale zwischen der beruflichen und
hochschulischen Bildung zu ermitteln, haben die ANKOM-
Projekte gezeigt. Ebenso sind Lösungsansätze gefunden
worden, wie Anrechnungsverfahren gestaltet werden könn-
ten. Deren Implementierung stellt jedoch eine weitere Her-
ausforderung dar, die nunmehr außerhalb der ANKOM-
Initiative an der Schnittstelle der beiden Bildungsbereiche
geleistet werden muss. Für die Diskussion und die Ent-
wicklung von Anrechnungsverfahren innerhalb der beruf-
lichen Bildung sollte die Implementierungsphase von
Beginn an systematisch eingebunden werden. Zu beachten
ist, dass nicht nur das Engagement relevanter Entschei-
dungsträger für die Akzeptanz des Anrechnungsgedankens
sowie die Implementierung von Anrechnungsverfahren
unter dem Nutzenaspekt zu befördern, sondern auch ent-
sprechende Rahmenbedingungen für objektive Anrech-
nungsverfahren zu schaffen sind. Beispielsweise sollten

• Anrechnungsregelungen in Prüfungsordnungen veran-
kert sein;

• entsprechende Durchführungsbestimmungen etabliert
sein und

• erforderliche Kapazitäten für Implementierung/Durch-
führung/Evaluierung von Anrechnungsverfahren zur
Verfügung stehen.

Daneben sind differenzierte Anrechnungsverfahren für
unterschiedliche Bildungsangebote zu entwickeln. Beson-
ders wichtig ist es, eine professionelle Beratung für
Betroffene und Beteiligte zu etablieren. Nicht weniger Auf-
merksamkeit sollte in die Transparenz der Anrechnungs-
verfahren mit Hilfe von entsprechender Information/Doku-
mentation investiert werden. Und nicht zuletzt sind
Institutionelle und begleitende Gremien mit regional rele-
vanten beruflichen und hochschulischen Kooperations-
partnern zu installieren.

Transfer auf die Berufsbildung

Die Erfahrungen der ANKOM-Projekte sind als ein erster
Beitrag zur Gestaltung von Transparenz, Flexibilität, Durch-
lässigkeit und Anrechnung im nationalen Bildungssystem
zu verstehen. Sie zeigen Möglichkeiten, wie durch eine
Orientierung an Lernergebnissen belegbare Anrechnungs-
potenziale ermittelt und nachvollziehbare Anrechnungs-
verfahren entwickelt werden können. Aufgabe der wissen-
schaftlichen Begleitung ist es nunmehr, bis Mitte nächsten
Jahres aus den Ergebnissen der Einzelprojekte generalisier-
bare Lösungen zu entwickeln und die Verbreiterung zu
befördern. Eine Übertragung der Lösungsansätze auf die
berufliche Aus- und Weiterbildung ist möglich. Das wird
nun in der DECVET-Initiative aufgegriffen, wo die Erfah-
rungen aus den ANKOM-Projekten unter den jeweiligen
Rahmenbedingungen an den verschiedenen Schnittstel-
len der beruflichen Bildung diskutiert werden.

Zu den Rahmenbedingungen, die künftig unter dem
Anrechnungsaspekt besondere Aufmerksamkeit erfahren
sollten, zählen z. B.
• die Entwicklung lernergebnisorientierter Ausbildungs-/
Fortbildungsverordnungen,

• darauf abgestimmte Rahmenlehrpläne für Berufsschul-
ausbildungen,

• weiter entwickelte Didaktikkonzepte sowie
• ein entsprechendes Prüfungswesen.

Die beschriebenen europäischen Orientierungsinstrumente
sowie deren nationale Umsetzungen können dazu beitra-
gen, dass die Lernergebnisse (Kenntnisse, Fertigkeiten und
Kompetenzen) generell im Fokus der Betrachtung stehen.
Für die Beurteilung der Leistungsfähigkeit von Einzelper-
sonen spielt es dann auch keine Rolle mehr, wo, wie und
wann die Lernergebnisse erworben wurden. Ausschlag-
gebend ist allein, ob und inwieweit sie vorhanden und
relevant für die künftigen Arbeitsaufgaben bzw. die ange-
strebte Weiterqualifizierung sind. Damit wäre zusätzlich ein
Beitrag für das viel zitierte Lebenslange Lernen und für
die Gestaltung flexibler und durchlässiger Übergänge inner-
halb und zwischen den Bildungssystemen geleistet. Das
System der dualen Berufsausbildung steht diesem Prozess
nicht im Wege, sondern kann sich hier gut einfügen. �
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Individuelle Dokumentation von Lernergebnissen

Für die individuelle Anrechnung beruflicher Lernergebnisse waren z. B.
Studieninteressierte aufgefordert, im Rahmen ihres Arbeitsalltags beruf-
liche Lernergebnisse in einem sogenannten Reflexionstagebuch zu
dokumentieren. Darüber hinaus mussten die Studienbewerber/-innen
zu jedem Modul, wo sie selbst Anrechnungspotenzial sehen, spezielle
Arbeitsbögen ausfüllen. Ergänzt durch lernergebnisorientierte Portfolios
wird es dann möglich, eine bessere Bewertung der vorhandenen beruf-
lichen Lernergebnisse im Hinblick auf den Ziel-Studiengang vorzu-
nehmen.
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� Meistens werden Ausbildungsordnungen

und Fortbildungsordnungen in getrennten Ver-

fahren und in großem zeitlichem Abstand von-

einander erarbeitet. In diesem Beitrag wird

dagegen die verzahnte Erarbeitung der Aus-

bildungsordnung Produktionstechnologe/

-technologin und der Fortbildungsordnung

Prozessmanager/-in Produktionstechnologie

beschrieben. Das Beispiel zeigt, wie in einem

vermeintlich traditionellen Wirtschaftsbereich

ein Innovationsdruck entsteht, der mit den

bisherigen Ausbildungsberufen allein nicht

mehr abgedeckt werden kann und der Lösun-

gen verlangt, die Aus- und Weiterbildung mit-

einander koppeln. Das Berufskonzept kann

damit eine weitere Akzentuierung erfahren,

weil so systemisch und berufsförmig auf

lebensbegleitendes Lernen fokussiert wird.

Ermittlung der Anforderungen

Der maßgebliche Impuls zur Entwicklung bundeseinheit-
licher Aus- und Fortbildungsordnungen im Bereich der Pro-
duktionstechnologie ging vom Verband Deutscher Maschi-
nen- und Anlagenbau (VDMA) aus.
So argumentiert der VDMA zur Begründung für ein durch-
zuführendes BIBB-Vorhaben 2005, dass es intelligenter und
effizienter Produktionskonzepte bedarf, um langfristig die
internationale Wettbewerbsfähigkeit der Untenehmen zu
sichern und um anspruchsvolle, marktgerechte Produkte
schnell umsetzen zu können. Diese Produktionskonzepte
implizieren Innovationen aus der Technologieentwicklung
(neue und verbesserte Fertigungsverfahren), des Einsatzes
der Informationstechnologien (Stichwort Digitale Fabrik)
und der Organisationsentwicklung (Prozessorientierung).

Im Rahmen eines Vorverfahrens hatte das BIBB zunächst
die Aufgabe, die Bedarfsanmeldung des VDMA zu prüfen
und Vorschläge zum Verfahren zu erarbeiten. Literaturre-
cherchen und Betriebsbegehungen belegten gravierende
Änderungen in den Produktionsbetrieben und damit die
Argumentation des VDMA:

• Maschinen- und Anlagenbauer sehen sich auf den Welt-
märkten einem zunehmenden Wettbewerbsdruck ausge-
setzt. Eine Reaktion darauf sind abnehmende Produkt-
lebenszyklen bei einer gleichzeitig steigenden Zahl von
Produkten und Produktvarianten. Daraus resultiert eine
wachsende Zahl an Produktionsanläufen, die im Unter-
nehmen und gemeinsam mit Zulieferern zu meistern
sind. Folge sind instabile Geschäftsprozesse, die ein ho-
hes Maß an Flexibilität der Mitarbeiter/-innen erfordern.

• Flexible Organisationskonzepte werden als sogenannte
ganzheitliche Produktionssysteme (GPS) in zunehmend
mehr Unternehmen genutzt. GPS sind Bündel von orga-
nisatorischen Maßnahmen, die zu einem ganzheitlichen
System integriert sind und flächendeckend angewendet
werden. Gefordert ist eine Annäherung zwischen Kon-
struktion, Planung, Vorbereitung und Fertigung. Für die
Umsetzung dieser Produktionssysteme bedarf es praxis-
naher Prozessmanager/-innen.

Aus- und Fortbildung aus einem Guss
Berufsbildung in der
Produktionstechnologie
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• Der zunehmende Einsatz von Informations- und Kom-
munikationstechnologien schafft Möglichkeiten für ein
komplexes Prozessdatenmanagement, das z. B. Prozess-
planung, Simulation, Logistik, Qualitätssicherung und
Prozesssteuerung verknüpft. Die Einführung solcher
Systeme ist nicht nur mit erheblichen Kosten für die
Unternehmen verbunden, sondern erfordert auch qua-
lifiziertes Personal.

• Durch die Verkürzung von Produktlaufzeiten und einem
häufigen Wechsel von Produktreihen bedarf es gerade in
den Anlaufprozessen Erfahrungswissen, wie diese Pro-
duktanläufe zeitnah und optimal realisiert werden kön-
nen (vgl. VOIGT/THIELL 2005). Nötig dafür sind „Wis-
sensarbeiter/-innen“, die im Rahmen von Prozessen
Wissen erwerben oder bestehende Wissensinhalte so um-
wandeln und kombinieren, dass daraus neue Einsichten
und Erkenntnisse entstehen (vgl. HERMANN/BECKER/
KARAPIDES 2005, S. 55).

Adäquate Ausbildungsberufe und Fortbildungsregelungen,
die für diese Tätigkeiten qualifizieren, fehlen bislang.
Gleichzeitig beweist die betriebliche Praxis, dass in den ent-
sprechenden Beschäftigungsfeldern sowohl Facharbeiter/
-innen als auch Fachkräfte mit höheren beruflichen
Abschlüssen eingesetzt werden.
Als Ergebnis des Vorverfahrens wurden Aufgabenprofile auf
drei Ebenen beschrieben (vgl. Abb. 1). Dazu gehörte auch
die Beschreibung eines ersten Qualifikationsprofils des Pro-
duktionstechnologen (vgl. BORCH/WESTPFAHL 2007). Im
Rahmen des sich anschließenden Sozialpartnergesprächs
wurde auf Grundlage der Arbeiten des BIBB beschlossen,
dass Ausbildungsregelung und Fortbildungsregelung für die
Produktionstechnologie parallel zu entwickeln sind.

Entwicklung und Verzahnung der
Aus- und Weiterbildungsprofile

ANFORDERUNGEN

Die unter Leitung des BIBB an den Neuordnungsverfah-
ren für die Aus- und Fortbildungsregelung beteiligten Sach-
verständigen waren damit vor mehrere Herausforderungen
gestellt. Die inhaltliche Verzahnung sollte einerseits die
Kontinuität von Aus- und Fortbildung sichern, andererseits
mussten beide Ordnungen – wegen der unterschiedlichen
ministeriellen Zuständigkeiten – eigenständig sein. Die Aus-
bildungsordnung soll die Berufsbefähigung sichern; die
Fortbildungsregelung muss von der Ausbildungsordnung
genügend abgegrenzt und genügend offen sein, um „Sei-
teneinsteigern“ mit anderen Facharbeiterabschlüssen den
Zugang zu ermöglichen. Während in der Erstausbildung auf
die Umsetzung der Ausbildungsordnung in formalen Bil-
dungsgängen, durchgeführt in Schule und Betrieb, gesetzt
wurde, sollte die Fortbildungsregelung die Anerkennung
informell erworbener Kompetenzen und die Einbeziehung
arbeitsplatznaher Lernformen unterstützen.

Die zwar formal getrennten Verfahren liefen unter weitge-
hender Personalidentität der Sachverständigen, so dass ein
ständiger inhaltlicher und konzeptioneller Abgleich mög-
lich wurde. Daraus entstand die Chance einer engen Ver-
zahnung der Inhalte in der Art, dass die Fortbildungsrege-
lung einerseits passgenau auf den Ausbildungsberuf
aufbaut, andererseits war aber auch die Möglichkeit des Sei-
teneinstiegs für Facharbeiter/-innen anderer Berufe (z. B.
Mechatroniker/-in, Industriemechaniker/-in) zu sichern.

Der Ausbildungsberuf sollte die Entwicklung der Prozess-
kompetenz zum Schwerpunkt haben (vgl. Kasten).

UMSETZUNG

Eine enorme Herausforderung lag in der Meisterung des
Verhältnisses Berufsprinzip/Flexibilisierungsspielräume/
Technologieneutralität. Einerseits soll die Ausbildungsord-
nung ein klares Berufsprofil umsetzen, andererseits ist der
Rahmen dieses Berufs, sind die Arbeitsaufgaben selbst noch
in der Entwicklung befindlich. Typische Arbeitsplätze bil-
den sich gerade erst heraus, Vorgängerberufe gibt es nicht.

Abbildung 1 Strukturbild für die Berufsprofile in der Produktionstechnologie

Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten im Bereich
Produktionstechnologie:

• Mitwirkung bei der Entwicklung von Prozessen,
• Erprobung von Produktionsprozessen,
• Mitwirkung bei der Serienreifmachung,
• Erkennen von Verbesserungspotentialen und Erarbeiten von Opti-

mierungen,
• Produktion von Kleinserien auf automatisierten Produktionsanlagen,
• Zusammenarbeit mit Produktentwicklern /Konstrukteuren, Prozess-

entwicklern, mit Zulieferern, mit Herstellern und Abnehmern sowie
dem Produktionsteam (vgl. BMWI 2005, S. 5).
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Angesichts der Spannbreite möglicher Einsatzfelder waren
Flexibilisierungsspielräume horizontal (zu anderen Fach-
arbeiterberufen) und vertikal (zu den zu entwickelnden
Fortbildungsprofilen) abzugrenzen. Um nicht einseitig auf
bestimmte Technologien zu orientieren und damit andere
auszugrenzen und möglicherweise die Ausbildung zu ver-
hindern, sollten die Ausbildungsordnungen technologie-
neutral sein. Beschreibungsrelevant waren dagegen Elemente
und Teilaufgaben innerhalb betrieblicher Geschäftspro-
zesse (vgl. Prozessketten, Abb. 2). Benannt wurden also
die zu beherrschenden Prozessschritte; welche Technolo-
gien dabei eingesetzt werden, bleibt offen und liegt in der
Entscheidung der Ausbildungsbetriebe.

Mit dem Beschreibungsmodell werden unterschiedliche
in der Praxis anzutreffende Komplexitätsgrade der Aufga-
benwahrnehmung aufgegriffen und zur Abgrenzung der
Aus- und Fortbildungsprofile genutzt. Das Spezialistenni-
veau als Ebene zwischen Ausbildungsberuf und Prozess-
manager stellt dabei zwei Varianten der Aufgabenwahr-
nehmung dar, den Applikationsexperten, der mit externen
Kunden insbesondere an der Konzeptionierung von Pro-
dukten und den Prozessexperten, der im eigenen Unter-
nehmen an der Konzeptionierung von Prozessen mitwirkt.

Diese Spezialistenprofile sind die Tür für Seiteneinsteiger
zur Fortbildung in Richtung Prozessmanagement, denn die
hier beschriebenen inhaltlichen Standards gelten dafür als
eine Eingangsvoraussetzung. Sie eröffnen mit den alterna-
tiven Formen des Qualifikationsnachweises die Möglichkeit
zur formellen Anerkennung informell erworbener Kompe-
tenzen, denn der Nachweis kann entweder über ein Zeug-
nis der zuständigen Stelle oder die Bescheinigung eines
Arbeitgebers erfolgen, die die Breite, die Tiefe und das Ver-
fahren der Spezialistenausbildung abbilden.

Personalentwicklung mit System

Mit der Aus- und Fortbildungsordnung in der Produk-
tionstechnologie haben die Unternehmen Instrumente, um
Fachkräfte für technische Innovationen, komplexe orga-
nisatorische Herausforderungen und kontinuierliche Ver-
änderungen heranzubilden. Im Einzelnen sind dies die
folgenden Bildungsgänge.

AUSBILDUNG PRODUKTIONSTECHNOLOGE/

-TECHNOLOGIN

Unternehmen können junge Mitarbeiter/-innen mit einer
breiten Ausbildung in Technik, Organisation und IT gewin-
nen, die an den Maschinen und in den Prozessen des Aus-
bildungsbetriebes eingearbeitet sind und daher im Unter-
nehmen sofort breit einsetzbar sind.

Ausbildungsprofil

Berufsbezeichnung

Produktionstechnologe/-in

Ausbildungsdauer

Drei Jahre

Die Ausbildung findet an den Lernorten Betrieb und Berufsschule statt.

Berufliche Qualifikationen

Produktionstechnologe/-technologin

• nehmen Produktionsanlagen in Betrieb, richten diese ein und bereiten den
Produktionsanlauf vor,

• fahren neue Prozesse an, führen Testreihen durch und dokumentieren diese,
richten Produktionsanlagen ein, ermitteln Prozessparameter und stellen die
Produktionsfähigkeit der Anlagen her,

• programmieren und parametrieren Produktionsanlagen, einschließlich
Werkzeugmaschinen, Prüfeinrichtungen und Industrieroboter oder andere
Handhabungssysteme, führen Wartungsarbeiten durch,

• organisieren logistische Prozesse für Produkte, Werkzeuge, Prozessmedien
und Reststoffe,

• simulieren Prozesse, produzieren und testen Muster und Prototypen,

• betreiben Produktionsanlagen, überwachen Prozessabläufe, führen
prozessbegleitende Prüfungen durch und erstellen Dokumentationen,

• erkennen Verbesserungspotentiale in den Prozessabläufen,

• ermitteln und dokumentieren Prozess- und Qualitätsabweichungen, ergreifen
Maßnahmen zu deren Beseitigung und führen dazu systematische
Fehleranalysen durch,

• beurteilen und analysieren Produktionsanlagen hinsichtlich der Realisierung
von Produktionsaufträgen,

• wenden Standardsoftware, Produktions- und Qualitätssicherungssoftware an,

• wenden Normen, Vorschriften und Regeln zur Sicherung der Prozessfähigkeit
von Produktionsanlagen an,

• pflegen Daten für die Produktionsplanung und -steuerung ein, sorgen für
Informationsaustausch zwischen der Produktion und den anderen
Betriebsbereichen und stimmen sich mit ihnen ab.

Arbeitsgebiet

Produktionstechnologen/-technologinnen arbeiten in Entwicklungsbereichen,
in Pilotbereichen und Serienproduktionslinien, in Applikations- und Support-
bereichen der produzierenden Industrie sowie bei produktionsunterstützenden
Dienstleistungsunternehmen.

Sie arbeiten mit Produktentwicklern und Konstrukteuren, mit Prozessentwick-
lern, mit Zulieferern, mit Herstellern und Kunden sowie dem Produktionsteam
zusammen.



Mit der Ausbildung in diesem Beruf kann es gelingen, hoch
motivierte und leistungsstarke Jugendliche für eine Aus-
bildung in der Produktion zu gewinnen. Allerdings müssen
die Unternehmen den Jugendlichen verdeutlichen, dass die
Produktionstechnologie ein attraktiver Ausbildungsberuf
ist. Junge Menschen

• erhalten eine breit angelegte Ausbildung in Technik,
Organisation und IT,

• müssen in den Betrieben anspruchsvolle Probleme lösen,
• können eine eigenständige selbstverantwortliche Tätig-
keit ausüben,

• arbeiten im Team und mit Zulieferern und Kunden,
• haben gute Berufsperspektiven sowie Aufstiegs- und Fort-
bildungsmöglichkeiten bis hin zu einem Studium.

WEITERBILDUNG PROZESSEXPERTE/-EXPERTIN UND

APPLIKATIONSEXPERTE/-EXPERTIN

Oftmals sind Mitarbeiter/-innen mit älteren Facharbeiter-
abschlüssen, wie Maschinenschlosser/-in oder Starkstrom-
elektriker/-in, langjährig in Unternehmen beschäftigt. Sie
haben sich durch ihre berufliche Tätigkeit, durch Weiter-
bildungsmaßnahmen weiterqualifiziert und sind in an-
spruchsvolle Stellen aufgestiegen. Einen formellen Nach-
weis über ihre Qualifikationen haben sie aber nicht. Diese
Mitarbeiter/-innen sind eine potenzielle Zielgruppe für eine
betriebsinterne Weiterbildung in den beiden Berufsprofilen
Prozessexperte/-expertin und Applikationsexperte/-exper-
tin. Von diesen Weiterbildungsmaßnahmen profitieren

sowohl die Mitarbeiter/-innen als auch die Unternehmen.
Eine weitere Adressatengruppe sind die ausgelernten Mit-
arbeiter/-innen. Ihnen kann manWeiterbildung und damit
interessantere Tätigkeiten anbieten – ohne dass sie das
Unternehmen für Qualifizierungsmaßnahmen verlassen
müssen. Damit kann man gerade leistungsstarke Mitarbei-
ter/-innen an das Unternehmen binden.

AUFSTIEGSFORTBILDUNG PROZESSMANAGER/- IN

PRODUKTIONSTECHNOLOGIE

Über die Aufstiegsfortbildung kann der Nachwuchs für die
erste Führungskräfteebene gewonnen werden. In diesem
Zusammenhang ist wichtig: Bei der bundesweit geltenden
Fortbildungsregelung zum Prozessmanager/zur Prozess-
managerin handelt es sich, wie bei allen bundesweit gel-
tenden Fortbildungsregelungen, um eine Prüfungsregelung
(gem. § 53 Abs.1 BBIG). Das heißt, hier werden nur Ziel,
Zulassungsvoraussetzungen, Organisation, Inhalte und
Bestehensregeln der Abschlussprüfung festgelegt. Die Absol-
vierung bestimmter Schulungsmaßnahmen ist in diesem
Zusammenhang nicht zwingend. Den Prüflingen ist es frei-
gestellt, wie sie sich auf die Prüfung vorbereiten. Eine
wesentliche Zulassungsvoraussetzung ist jedoch eine min-
destens einjährige Berufspraxis. Idealtypisch ist deshalb,
wenn sowohl die Vorbereitung als auch der Inhalt der Prü-
fung in einem engen Arbeitsplatz- und Arbeitsprozessbezug
zu dem Unternehmen steht, in dem die Prüflinge beschäf-
tigt sind, und in dem sie die nachgewiesenen Qualifikatio-
nen später einbringen.
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Abbildung 2
Prozesskette und Zuordnung
der Abschlüsse
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AUS- UND FORTBILDUNG IN REALEN

ARBEITSPROZESSEN

Die Berufsbildungsgänge wurden so konzipiert, dass die
Qualifizierung in den Aus- und Fortbildungsgängen in rea-
len betrieblichen Abläufen und Projekten erfolgt und deren
Inhalte sich an betrieblichen Anforderungen und Einsatz-
gebieten konkretisiert. Die Prüfungen bestehen neben
schriftlichen Prüfungsbereichen aus der Durchführung
betrieblicher Aufträge bzw. Projekte, die in die Wertschöp-
fungskette integriert sind. Teil der Qualifizierung ist bei der
Ausbildung die Berufsschule, für die Fortbildungsgänge eine
Lernprozessbegleitung, über die das Lernen reflektiert und
unterstützt wird. Durch dieses Konzept können Qualifika-
tions- und Personalentwicklungsmaßnahmen flexibel in
betriebliche Organisationsentwicklungsprozesse integriert
werden.

Lebensbegleitendes Lernen
berufsförmig umsetzen

Das BIBB hat ein Vorhaben aufgelegt, um die Einführung
der Aus- und Fortbildung zu unterstützen. Notwendig
erschien dies insbesondere deshalb, weil dieser Beruf keinen
„Vorgänger“ hat und die Berufskonzeption eine arbeitspro-
zessbezogene Aus- und Fortbildung vom ersten Tage an ver-
langt. Dies kollidiert zunächst mit dem Selbstverständnis
vieler an der Ausbildung Beteiligter und bedeutet für die
Einführung des Berufs eine zusätzliche Herausforderung.

Absicht ist es, erste Erfahrungen der Aus- und Fortbildung
in diesem Beruf zu erfassen, Ideen auszutauschen, sie nach
Möglichkeit umzusetzen und Ergebnisse Dritten zugänglich
zu machen. Verbunden damit ist das Ziel, diesen Beruf
bekannt zu machen und möglichst reibungsfrei in die
Praxis einzuführen. Mit der ganzheitlichen Erarbeitung der
beiden Ordnungsmittel stehen den Unternehmen Instru-
mente zur Verfügung, um eine kontinuierliche Personal-
entwicklung für unterschiedliche Personengruppen vor-
nehmen zu können. Für die Mitarbeiter/-innen bedeutet
das die Unterstützung innerbetrieblicher Karrierewege und
Entwicklungschancen (die Ergebnisse dieses Vorhabens
werden schrittweise auf der Internetseite www.produk-
tionstechnologe.de veröffentlicht).

Mit Blick auf Neuordnungsverfahren kann Folgendes
zusammengefasst werden: Die verzahnte Entwicklung von
Aus- und Fortbildungsordnungen ist möglich – dies hat die-
ses Beispiel gezeigt. Es ist von Vorteil, weil damit die Ord-
nungsmittel widerspruchsfrei formuliert und damit für die
betriebliche Praxis verständlicher sind. Alle Aus- und Fort-
gebildeten „sprechen die gleiche Sprache“, die Unterneh-
men können ganzheitlich Personalentwicklungskonzepte
realisieren. Weitere Vorteile sind, dass mit diesem Kon-
zept sowohl informell bereits erworbene Kompetenzen

anerkannt als auch Fortbildungskonzepte arbeitsplatzbe-
zogen praktiziert werden können. Lernen im Prozess der
Arbeit, sowohl in der Aus- als auch in der Fortbildung, wird
auf diese Weise gefördert.

Der Ausbildungsberuf und die dazugehörige Ausbildungs-
ordnung, verzahnt mit der Fortbildungsregelung, schaffen
die systemische Grundlage für die an einem Beruf ange-
lehnte Fort- undWeiterbildung. Ein solcher Ansatz kann die
Grundlage für eine weitere Fortschreibung des Berufskon-
zepts im deutschen Berufsbildungssystem sein, weil damit
lebensbegleitendes Lernen berufsförmig erfolgt. Gerade in
Berufsfeldern mit einem starken qualifikatorischenWandel,
wie er hier beschrieben wurde,
sind solche Konzepte notwen-
dig. Sie stärken gleichzeitig die
Attraktivität des Berufsbil-
dungssystems, weil sie Karriere-
wege eröffnen.
Schließlich bleibt festzustellen:
Das BIBB ist für die verzahnte
Erarbeitung der Ordnungs-
mittel gut aufgestellt – die
Erarbeitung von Aus- und Fort-
bildungsordnungen wurde
bereits vor fast zehn Jahren in
einer Organisationseinheit
zusammengefasst. Das Berufs-
bildungsgesetz sieht aber diese
Verzahnung nicht vor. Aus-
bildungsordnungen und Fort-
bildungsordnungen haben im
Regelfall unterschiedliche
Ministerien als Verordnungs-
geber. Und nicht alle Spitzen-
organisationen sind so auf-
gebaut, dass Aus- und
Fortbildungsordnungen von
derselben Person bearbeitet
werden. Dadurch entstehen
zusätzliche Schnittstellen –
jede Schnittstelle birgt die
Gefahr zusätzlicher Fehler, die
nicht sein müssen. �

BWP 4/2008 47

Literatur

BERUFSBILDUNGSGESETZ vom 23. März 2005
(BGBl. I S. 931)

BMBF: 10 Leitlinien zur Modernisierung der
beruflichen Bildung – Ergebnisse des Innova-
tionskreises berufliche Bildung. Bonn/Berlin
2007

BMWI: Ergebnisprotokoll des Sozialpartnerge-
sprächs beim Bundesministerium für Wirt-
schaft und Technologie am 23. April 2007

BORCH, H.; WESTPHAL, P.: Neue Kompetenz-
profile im Produktionssektor notwendig?
Unveröffen. Manuskript. Bonn 2007

FRAUNHOFER-INSTITUT: Ganzheitliche Produk-
tionssysteme (GPS) – Lösungen für die typi-
schen Herausforderungen in der Auftragsab-
wicklung von produzierenden Unternehmen,
Stuttgart 2008.
URL: www.produktionssysteme.iao.fraunho-
fer.de/index.html (Stand 10. 6. 2008)

HERMANN; S.; BECKER, T.; KARAPIDES, A.:
Knowledge Work Management – Wissens-
arbeit gestalten. In: SPATH, D.; GANZ, W. &.
BECKER, T. (Hrsg.): e3World. Working, learn-
ing, performance – Lernen für die Arbeit von
morgen. Stuttgart 2005, S. 55 ff.

VDMA (Hrsg): Produktionstechnologe/-in –
Begründung des Konzepts. – Verband Deut-
scher Maschinen- und Anlagenbau e. V.
Frankfurt am Main o. J.

VOIGT, K. I.; THIELL, M.: Fast ramp up: Hand-
lungs- und Forschungsfeld für Innovations-
und Produktionsmanagement. In:
WILDEMANN, H. (Hrsg.): Synchronisation von
Produktentwicklung und Produktionsprozess:
Produktreife, Produktanläufe, Produktions-
auslauf. München 2005

Die systematische

Verzahnung von Aus- und Fortbildung

eröffnet Karrierewege.



Das duale System flexibel
organisieren!
Kombinationsmodelle der
Ausbildung an Berufsfachschulen
und in Betrieben

EDITH BELLAIRE, HARALD BRANDES

� Das novellierte Berufsbildungsrecht bietet

den Akteuren der beruflichen Bildung neue

Möglichkeiten zur partnerschaftlichen Zusam-

menarbeit. Durch effizientere Nutzung der

Ressourcen eines ausufernden „Übergangs-

systems“ mit den knappen Ressourcen des

dualen Systems könnte dem nach wie vor

hohen Bedarf an Ausbildungsplätzen besser

entsprochen werden. Diese Chancen müssen

allerdings gesehen und vorurteilsfrei bewertet

werden und: sie müssen genutzt werden.

Neue Chancen durch das reformierte BBiG

Wenn vom Beruflichen Bildungssystem in Deutschland
gesprochen wird, verstehen die meisten einvernehmlich
darunter das klassische duale System mit der Teilzeitbe-
rufsschule auf der einen und den Betrieben als Lernort auf
der anderen Seite. Diese Sichtweise zeigt allerdings die heu-
tige Realität nur noch ausschnittsweise, weil die Zahlen der
(Vollzeit-)Berufsschulplätze stark angestiegen sind. Der
Grund für diese Entwicklung liegt auf der Hand: Trotz wie-
der ansteigender Zahlen der neu abgeschlossenen Ausbil-
dungsverträge im klassischen dualen System sind betrieb-
liche Ausbildungsplätze nach wie vor Mangelware in
Deutschland. Es hat sich ein „Übergangssystem“ heraus-

gebildet, das vor allem von den Berufsfachschulen getragen
wird, die sich zum Teil als Auffangbecken für unversorgte
Jugendliche sehen müssen. Auch um diesem Trend zur
„Verschulung“ entgegenzuwirken und um zusätzliche Aus-
bildungskapazitäten zu schaffen, wurde das BBiG an zwei
Stellen novelliert:
Zum einen können die Länder die Anrechnung von Bil-
dungsgängen berufsbildender Schulen oder sonstiger ver-
gleichbarer Einrichtungen auf eine betriebliche Ausbildung
vorschreiben (§ 7); zum anderen können die Länder anord-
nen, dass konkrete Ausbildungsgänge, die außerhalb des
dualen Systems absolviert wurden, z. B. an Berufsfach-
schulen, zur Zulassung zur Kammerprüfung berechtigen,
wenn dieser Bildungsgang der Berufsausbildung in einem
anerkannten Ausbildungsberuf entspricht (§ 43 Abs. 2).
Hieraus ergeben sich neue Möglichkeiten der inhaltlichen
und zeitlichen Organisation von betrieblichen und schu-
lischen Ausbildungsabschnitten („Kombinationsmodelle“),
die Synergieeffekte versprechen. Von wenigen Ausnahmen
abgesehen werden diese Chancen allerdings bisher nicht
genutzt (vgl. BMBF 2008, S. 124 ff.).

Berufsfachschulen als Partner

Wichtige Partner für die neuen Kombinationsmodelle sind
die Berufsfachschulen. Interviews in zehn Schulen im Früh-
jahr 2007 durch das BIBB zeigten, dass diese sich regional
spezifisch auf das neue Berufsbildungsrecht sowie auf die
immer noch schwierige Ausbildungsplatzsituation einge-
stellt haben. Bisher rein schulische Ausbildungsgänge wur-
den an die Curricula der entsprechenden dualen Ausbil-
dungsberufe angepasst. Probleme gibt es erst, wenn es um
die Gewinnung von Betrieben geht, wo die Jugendlichen
die zur Kammerprüfung notwendigen betriebspraktischen
Anteile leisten können. Dies gilt auch für das sogenannte
Verzahnungsmodell in Baden-Württemberg, das die zeit-
liche Verteilung zwischen Betrieb und Schule ähnlich wie
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„Die kaufmännischen Berufskollegs I und II wurden inhaltlich an duale
Ausbildungsgänge wie z B. den Büro-, Großhandels- und Industrie-
kaufmann angenähert und durch die Vorwegnahme inhaltlicher Kom-
ponenten dualer Ausbildung eine Anrechnung auf eine anschließende
duale Ausbildung oder eine kostengünstige verdichtete duale Ausbil-
dung ermöglicht. ... Die Kammern wollen den Ausbildungsbetrieben
empfehlen, die sich ergebenden Verkürzungsmöglichkeiten umfassend
zu nutzen, auch vor dem Hintergrund, dass sich hieraus erhebliche
Kosteneinsparungen pro Ausbildungsplatz ergeben.

Im ,Pforzheimer Modell’ wurde erprobt, wie sich nach dem BK I und
BK II inhaltlich und unter Kostengesichtspunkten eine anschließende
eineinhalbjährige duale Ausbildung für Ausbildungsbetriebe darstellt.
Den Betrieben bleiben ausreichende 2.635 Stunden für betriebliche
Ausbildung und Sozialisation bei einem Einsparpotenzial von ca. 7.000
Euro pro Ausbildungsplatz. Gerade Klein- und Mittelbetriebe zeigen
inzwischen großes Interesse, qualifizierte Absolventen des BK II zu
gewinnen und die kostengünstigen Verkürzungsmöglichkeiten zu
nutzen.“ (BECKER 2006, S. 10 f.)



im klassischen dualen System vorsieht. Es wurde, so der
Schulleiter der Ludwig-Erhard-Schule in Pforzheim, zunächst
mit hohen Erwartungen entwickelt (vgl. Kasten S. 48).

Die Realität sieht, wie unsere Interviews ergaben, leider
anders aus: Die ersten Absolventen und Absolventinnen von
kaufmännischen Berufsfachschulen, die ihre Ausbildung
nach diesem Verzahnungsmodell begonnen hatten, haben
große Schwierigkeiten, einen anschließenden verkürzten
Ausbildungsvertrag mit einem Betrieb abzuschließen. Trotz
intensiven Bemühens der Schulen gelang dies nur wenigen,
da die erwartete Unterstützung der Kammern ausblieb.
Diese argumentieren ihrerseits, dass die Einführung von
Modellen, die berufsfachschulische Ausbildung mit betrieb-
licher Ausbildung verzahnen, zu einem Rückgang der klas-
sischen dualen Ausbildung und damit überhaupt zu einem
Rückgang der betrieblichen Ausbildungsplätze führen
würde. Ist das wirklich so?

Die Sicht der Ausbildungsbetriebe

Um diese Frage zu beantworten, führte das BIBB im Früh-
jahr 2007 eine repräsentative Erhebung mit Hilfe des Refe-
renz-Betriebs-Systems (RBS) durch. Angeschrieben wurden
1.467 Betriebe; der Rücklauf ergab 456 auswertbare Frage-
bogen. Im Mittelpunkt stand eine mögliche Beteiligung der
Ausbildungsbetriebe an einem oder mehreren Kombinati-
onsmodellen (vgl. Tab. 1).

Gefragt wurde, wie die Betriebe diese Modelle einschätzen
und welche Auswirkung die breite Einführung solcher
Modelle auf ihre bisherige Ausbildung hätte.

Erstaunlich viele Betriebe, nämlich rund drei Viertel, könn-
ten sich vorstellen, konkrete Kombinationsmodelle, bei
denen Berufsfachschulen und Betriebe zusammenarbeiten,
für ihre Ausbildung zu nutzen; allerdings hängt diese
Bereitschaft stark von der Dauer des Schulbesuchs ab.
Modell A, das nach einer zweijährigen schulischen Phase
eine ein- bis anderthalbjährige Betriebspraxis vorsieht, fand
hohe Akzeptanz. Eine dreijährige Vollausbildung in Berufs-
fachschulen mit anschließendem, nur halbjährigem Prak-
tikum (Modell C) fand hingegen wegen befürchteter Ver-
schulungstendenzen eine deutlich geringere Zustimmung.
Die Wertschätzung einer Ausbildung in solchen Kombina-
tionsmodellen zeigt sich unter anderem in der Bereitschaft
der Betriebe, die so ausgebildeten Fachkräfte anschließend
einzustellen. Dies würden 42 Prozent tun, sofern die be-
triebliche Ausbildung im eigenen Unternehmen erfolgte;
zum Vergleich: Die Übernahmequoten im klassischen
dualen System liegen bei 55 Prozent in den alten und bei
37,4 Prozent in den neuen Ländern.
Die Betriebe nannten konkrete Gründe für ihre Zustim-
mung bzw. Ablehnung der vorgeschlagenen Kombina-
tionsmodelle (vgl. Tab. 2).

Die Einführung von so gestalteten Kombinationsmodel-
len hätte auf die Kapazität des Gesamtsystems Betrieb/
Berufsfachschule einen positiven Effekt: Die Zahl der
Jugendlichen, die ausgebildet werden könnten, würde
ansteigen, denn einer Einschränkung oder Aufgabe von
Ausbildung bei nur wenigen Betrieben stünde eine rech-
nerisch mögliche Ausweitung der Ausbildungskapazität bei
der überwiegenden Mehrzahl gegenüber (vgl. ausführlich
BIBB 2007).

Chancen nutzen

Statt auf Länderebene eine Fülle von Einzellösungen zu ent-
wickeln für gleichwohl länderübergreifende Problemstel-
lungen, würden im Konsens entwickelte Empfehlungen zur
bundeseinheitlichen Ausgestaltung und Anwendung der
neuen Regelungen Synergieeffekte und Planungssicher-
heit schaffen, was allen Beteiligten weiterhelfen würde.
Eben dies hatte auch der Deutsche Bundestag dem Haupt-
ausschuss bereits im Jahr 2005 empfohlen (vgl. BT-Drucks.
15/4752 vom 26.1.2005). Voraussetzung hierfür ist aller-
dings, dass die entscheidenden bildungspolitischen Akteure,
zu denen nicht nur der Bund, die Länder und die Sozial-
parteien, sondern auch die öffentlich/rechtlich verfassten
Kammern gehören, ideologisch begründete Positionen
kritisch überdenken und die Erweiterung des klassischen
dualen Systems um eine zusätzliche Variante aktiv unter-
stützen. Das duale System bleibt, was es ist, es wird ledig-
lich bereichert um eine organisatorische Variante. �
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Tabelle 1 Kombinationsmodelle

Modell A Modell B Modell C

2-jährige Berufsfachschule 2-jährige Berufsfachschule 3-jährige Berufsfachschule
mit anschließender mit anschließendem mit anschließendem
Anrechnung auf betriebliche betrieblichem Praktikum betrieblichem Praktikum
Ausbildung (1- bis 1½-jähriger (1- bis 1½-jährig) (½-jährig)
Ausbildungsvertrag)

Abschluss: Kammerprüfung Abschluss: Kammerprüfung Abschluss: Kammerprüfung

Tabelle 2 Kombinationsmodelle aus Sicht der Betriebe

Nachteile Vorzüge

• zu wenig Praxisanteile • Qualifizierte Ausbildung für Jugendliche
• Ausbildungsqualität sinkt mit weniger gutem Schulabschluss
• geht alles zu Lasten des dualen Systems • Kosten und Betreuungsaufwand für Betriebe

sinken
• Auszubildende stehen für den Rest der Aus-

bildung im Betrieb konstant zur Verfügung
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Leistungspunktesystem in der
beruflichen Bildung
Zielsetzung und Schwerpunkte
der BMBF-Pilotinitiative DECVET

STEFANIE SCHILLER, ANITA MILOLAZA, EGON MEERTEN

� Um die Mobilität und Flexibilität von Ler-

nenden in einem „europäischen Bildungs-

raum“ zu erleichtern, sollen Vergleichbarkeit,

Transfer und wechselseitige Anerkennung von

beruflichen Qualifikationen und Kompetenzen

sowohl zwischen verschiedenen europäischen

Bildungssystemen als auch innerhalb nationa-

ler Systeme gefördert werden. Die BMBF-Pilot-

initiative DECVET setzt auf nationaler Ebene

an dieser berufsbildungspolitischen Zielset-

zung an. Im Folgenden werden wesentliche

Ziele und Schwerpunkte sowie die Struktur

dieses aktuellen Programms vorgestellt.

Verbesserung der Durchlässigkeit
vermeidet Bildungssackgassen

Wer von der vollschulischen Ausbildung in die betriebliche
Berufsausbildung oder von einem Ausbildungsberuf in
einen anderen wechselt, hat es bisher oft schwer, sich seine
bereits erworbenen Lernergebnisse anerkennen zu lassen.
Im Bereich der beruflichen Bildung fehlt es an einer ein-
heitlichen Systematik, um Lernleistungen zu beschreiben
und anzurechnen. Die Entwicklung eines Leistungspunk-
tesystems für die berufliche Bildung soll diesen Mangel
beseitigen. Mit der Verbesserung der Durchlässigkeit und

der Anrechnung von Kompetenzen könnten nicht nur die
Attraktivität beruflicher Qualifizierungswege erhöht, son-
dern vor allem auch Warteschleifen, redundante Qualifi-
zierungen und „Bildungssackgassen“ vermieden werden.

Bildungspolitisches Ziel der BMBF-Pilotinitiative DECVET
ist die systematische Entwicklung und Erprobung eines
Leistungspunktesystems zur Erfassung, Übertragung und
Anrechnung von Lernergebnissen und Kompetenzen von
einem Teilbereich des beruflichen Bildungssystems in einen
anderen. In insgesamt zehn Pilotprojekten werden trans-
ferierbare Verfahren konzipiert und getestet, die die Mobi-
lität und Durchlässigkeit innerhalb und zwischen den
Bildungssystemen verbessern sollen. Neben der Öffnung
neuer Bildungswege bzw. der Schaffung flexiblerer Zu- und
Übergänge zwischen den Subsystemen des deutschen
Berufsbildungssystems soll die Initiative auch zu einer bes-
seren Verknüpfung der Lernformen sowie der Kooperation
der Bildungsinstitutionen beitragen.

Die Erprobung eines solchen – zunächst – nationalen
Leistungspunktesystems wird durch den Innovationskreis
berufliche Bildung begleitet (vgl. BMBF 2007, S. 23 f.).
Gemäß den Leitlinien zur Modernisierung der beruflichen
Bildung orientiert sich die DECVET-Pilotinitiative klar an
den Rahmenbedingungen des deutschen Berufsbildungs-
systems (u. a. duales System, Berufsprinzip, BBiG). Durch
eine stärkere Umorientierung auf Kompetenzbeschreibun-
gen soll die Handlungsorientierung in der Berufsausbildung
gestärkt werden. Vorhandene Flexibilisierungsmöglich-
keiten, wie sie z. B. durch die Reform des Berufsbildungs-
gesetzes geschaffen wurden, gilt es zu nutzen. Bezüglich der
vertikalen und horizontalen Übergänge an den Schnitt-
stellen des dualen Systems können zudem neue Flexibili-
sierungspotenziale identifiziert werden.

Meilensteine auf dem Weg zu ECVET

• Als ein konkreter Umsetzungsschritt zur Verstärkung der europäischen
Zusammenarbeit in der beruflichen Bildung wurde in der Kopenha-
gener Erklärung vom November 2002 die Entwicklung eines Euro-
päischen Leistungspunktesystems für die Berufsbildung (ECVET) defi-
niert. Daraufhin hatte die EU-Kommission eine Expertengruppe zur
Erarbeitung entsprechender Konzeptvorschläge eingesetzt.

• Die Entwicklung dieses Leistungspunktesystems wurde auch im
Dezember 2004 durch das Kommuniqué von Maastricht als künfti-
ge Priorität fortgeführt.

• Im Oktober 2006 legte die EU-Kommission den Mitgliedsstaaten ein
Konsultationspapier zum ECVET vor. Anschließend war es den ver-
schiedenen Akteuren der beruflichen Bildung möglich, ihre Stellung-
nahmen einzureichen.

• Die Ergebnisse des Konsultationsprozesses wurden am 9. April 2008
als „Vorschlag für eine Empfehlung des Europäischen Parlaments und
des Rates zur Einrichtung eines Europäischen Leistungspunktesystems
für die Berufsbildung“ veröffentlicht (vgl. Kommission der Europäi-
schen Gemeinschaften 2008).
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Die BMBF-Pilotinitiative DECVET ist mit anderen bereits
existierenden Programmen zur Anrechnung und Erfassung
von Kompetenzen im deutschen Bildungssystem vernetzt
und berücksichtigt die auf europäischer Ebene entwickel-
ten Rahmenbedingungen und Eckpunkte.

Zehn Pilotprojekte entwickeln und
erproben konkrete Modelle

Die systematische Entwicklung von Verfahren zur Bestim-
mung, Bewertung und Anrechnung von Lernergebnissen
und Kompetenzen sowie die exemplarische Erprobung der
erarbeiteten Konzepte hinsichtlich ihrer Praxistauglich-
keit erfolgt in zehn Pilotprojekten. In einem Zeitrahmen
von 30 Monaten beschäftigen sie sich mit der Gestaltung
der Durchlässigkeit an je einer von vier Schnittstellen (vgl.
Tab.).

Wissenschaftlich begleitet wird die Initiative von einem
Konsortium der Universität Magdeburg (Lehrstuhl für
Berufspädagogik) und der Universität Jena (Lehrstuhl für
Wirtschaftspädagogik). Aufgabe der wissenschaftlichen
Begleitung ist es, projektübergreifend und -begleitend zu
arbeiten, die Beteiligten zu beraten und deren Zusammen-
arbeit zu sichern, Lösungen zu einem kohärenten Gesamt-
system zusammenzuführen, Ergebnisse zu evaluieren sowie
Transfermöglichkeiten für die breite Umsetzung in der
Praxis zu identifizieren. Die wissenschaftliche Begleitung
arbeitet eng mit dem BIBB, dem BMBF sowie den Mitglie-
dern des für die Initiative eingerichteten Beirats zusammen.

Anrechnungsmodelle sichern den
Transfer von Lernergebnissen

Die Pilotprojekte stehen vor der Aufgabe, ausgewählte
Abschlüsse unter Berücksichtigung des Berufsprinzips in
bewertbare Lerneinheiten zu strukturieren und sie ent-
sprechend eines outcome-orientierten Ansatzes über Lern-
ergebnisse (Kenntnisse, Fertigkeiten und Kompetenzen)
zu beschreiben. In einem zweiten Teilschritt müssen Lösun-
gen gefunden werden, um die Lernergebnisse zu validieren,
zu zertifizieren und zu dokumentieren. Vor dem Hinter-
grund der erforderlichen Flexibilität ist es nach der Festle-
gung von Kriterien für die Dimensionierung und Gewich-
tung von Lerneinheiten weiterhin notwendig, den Umfang
der erzielten Lernergebnisse zahlenmäßig in Leistungs-
punkten auszudrücken. In Relation zum angestrebten Bil-
dungsabschluss gilt es hierbei, Kriterien für die Zuordnung
von Leistungspunkten zu entwickeln.

Parallel werden die Projektpartner Anrechnungsmodelle
konzipieren und sie im Hinblick auf deren Akzeptanz und
Transferfähigkeit erproben. Zur Entwicklung solcher allge-

mein akzeptierter Mechanismen zum Transfer von Lern-
ergebnissen mittels Leistungspunkten sollen Grundsätze
sowie qualitätssichernde Maßnahmen der Anrechnung for-
muliert werden. Inwieweit auf EU-Ebene entwickelte Instru-
mente genutzt werden können, wird geprüft.

Um Chancen und Grenzen für die Generalisierung von
Kooperationsformen und Verfahren beurteilen zu können,
sollen die Pilotprojekte und die wissenschaftliche Beglei-
tung schließlich förderliche und hemmende Bedingungen
für die Anwendung eines Leistungspunktesystems auf insti-
tutioneller und ordnungspolitischer Ebene identifizieren.

Weitere Informationen zur BMBF-Pilotinitiative DECVET
können über die Projekthomepage www.decvet.net bezo-
gen werden. �
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Tabelle DECVET-Pilotprojekte an vier Schnittstellen

1. Schnittstelle: Berufsausbildungsvorbe-
reitung und duale Berufsausbildung

• BWHW – Bildungswerk der Hessischen
Wirtschaft e. V. & INBAS GmbH – Institut
für berufliche Bildung, Arbeitsmarkt- und
Sozialpolitik (Metall)

• Deutsche Bahn, DB Training,
Berlin/Frankfurt a. M.
(Logistik, Verkehrswirtschaft)

• ÜAG – Überbetriebliche Ausbildungs-
gesellschaft, Berufs- und Arbeitsförderungs-
gesellschaft Jena gGmbH (Metall)

3. Schnittstelle: Duale und
vollzeitschulische Berufsausbildung

• AFBB – Akademie für berufliche Bildung
gGmbH Dresden (Kaufmännische Berufe,
Tourismus, Handel)

• Arbeitsgemeinschaft des Baden-Württember-
gischen Industrie- und Handelskammertages,
des Baden-Württembergischen Handwerks-
tages e. V. und des Ministeriums für Kultus,
Jugend und Sport Baden-Württemberg
(Handel, Handwerk)

2. Schnittstelle: Berufsbildübergreifende
Qualifikationen in einem Berufsfeld

• f-bb – Forschungsinstitut Betriebliche Bildung
gGmbH Nürnberg (Metall)

• SAZ – Schweriner Ausbildungszentrum e. V.
Schwerin (Kunststoffverarbeitung)

4. Schnittstelle: Duale Berufsausbildung
und berufliche Fortbildung

• BAQ – Forschungsinstitut für Beschäftigung
Arbeit Qualifikation, Bremen (Bauwirtschaft)

• BCM – Bremer Centrum für Mechatronik &
aib – arbeitswissenschaftliches institut
bremen, Universität Bremen (Industrie)

• QFC – Qualifizierungsförderwerk Chemie
GmbH (Chemische Industrie)



Mehrsprachigkeit und
interkulturelle Kompetenz
als Chance zur bilingualen
beruflichen Erstausbildung

THOMAS FLIEGE, MARTIN KILGUS

� Jugendliche mit Migrationshintergrund ver-

fügen über Kompetenzen in mehreren Spra-

chen und bringen Erfahrungen aus verschie-

denen Kulturräumen mit. Damit haben diese

Jugendlichen Kompetenzen, die von der Wirt-

schaft zunehmend gefragt werden.

Mehrsprachigkeit als Kernkompetenz

In der beruflichen Erstausbildung in Europa werden sol-
che vorhandenen zwei- oder mehrsprachigen Kompeten-
zen nur selten genutzt – so das Hauptergebnis des von 2003
bis 2005 durchgeführten Leonardo-da-Vinci-Projektes „Bila-
Train Analysis“. Zweisprachige Programme der beruflichen
Erstausbildung in Europa sind eher Zufallsprodukte. Eine
Forderung des 2005 abgeschlossenen Projektes war daher,
für ausgewählte Berufsfelder gezielt bilinguale Ausbil-
dungsprogramme zu entwickeln und zu erproben, um die
Ergebnisse und Lehrmethoden mittelfristig auch für andere
Berufsprofile verfügbar zu machen.

Nach neuesten Zahlen zum Sprachgebrauch in Europa
geben 28 Prozent der Europäerinnen und Europäer an,
neben ihrer Muttersprache noch zwei weitere Sprachen zu
sprechen (vgl. http://europa.eu/languages/de/chapter/18).
2006 veröffentlichte das Eurobarometer Daten, wonach
sogar 56 Prozent der Menschen in Europa vom Grundsatz
her zwei Sprachen beherrschen oder zweisprachige Wurzeln
haben (vgl. EUROPEAN COMMISSION 2006; ABEL/STUFLESSER/
PUTZ 2006, S. 33 ff.). Dazu gehören Menschen in Grenzre-

gionen (beispielsweise Deutschland/Frankreich), Angehö-
rige ethnischer Minderheiten (wie die deutschsprachige
Minderheit in Rumänien), Migranten und Migrantinnen
sowie binationale Familien. Mit seiner mehrsprachigen
Bevölkerung hat Europa einen entscheidenden Wettbe-
werbs- und Kompetenzvorteil, der stärker als bisher genutzt
werden muss.

Berufliche Erstausbildung in zwei Sprachen

Im Rahmen des Leonardo-Folge-Projektes „Bila-Train in
practice“ wurden zwischen 2006 und 2008 zweisprachige
Ausbildungsmodule für den Einsatz in der beruflichen Erst-
ausbildung in drei Berufsfeldern entwickelt und erprobt. Die
sprachliche Ausgangsvoraussetzung zur erfolgreichen Teil-
nahme ist ein Kompetenzniveau von A2 oder B1 des Euro-
päischen Referenzrahmens (vgl. zu den Niveaus www.euro-
pass-info.de/de/media/raster-zur-selbstbeurteilung.pdf). Die
vorhandenen sprachlichen Grundkompetenzen werden
genutzt und weiterentwickelt. Die Ausbildungsmodule von
„Bila-Train in practice“ sind keine Sprachkurse. Sie orien-
tieren sich an bestehenden Ausbildungsabschnitten und
arbeiten diese zweisprachig und im Ländervergleich auf.
Voraussetzung für den erfolgreichen Einsatz sind zweispra-
chige Ausbilder/-innen mit einem Niveau von B2 oder bes-
ser in beiden Sprachen oder parallel arbeitende Ausbilder-
duos, von denen jeweils eine Person eine Sprache auf Niveau
B2 oder C1 des Europäischen Referenzrahmens beherrscht.
Alle Erläuterungen, Übungen, Aufgaben und Lernmateria-
lien liegen immer in zwei Sprachen vor.

Alle bilingualen Module von „Bila-Train in practice“ ver-
stehen sich als begleitende Unterlagen. Sie nutzen vor-
handene Ausbildungsmaterialien und Lernfelder und
ergänzen diese durch zweisprachige und länderverglei-
chende Information. Die zweisprachigen Lerninhalte sind
stark am Bedarf zweisprachiger Büros und Betriebe orien-
tiert. Die Vermittlung der sprachlichen Kompetenz nutzt
die sogenannte Immersionsmethode und das aufgaben-
orientierte Lernen. Bei der Immersionsmethode verblei-
ben die Auszubildenden während einer Lerneinheit in einer
Sprache. Nach Abschluss der Einheit folgen dieselben Inhal-
te in der zweiten Sprache. Der Wechsel zwischen den Spra-
chen erfolgt in Abhängigkeit von Ausbildungsinhalten in
einem Rhythmus von fünf bis zehn Minuten.

Griechisch-deutsche Ausbildung für
Kanzleifachangestellte

An der Entwicklung der zweisprachigen Module zur Aus-
bildung zu Kanzleifachangestellten in Deutschland und
Griechenland waren Anwaltskanzleien, Anwaltskammern,
Juristen der Universitäten Tübingen, Passau und Thessalo-
niki sowie Auszubildende in beiden Ländern beteiligt. Wich-
tig war zudem, in Deutschland (Baden-Württemberg) das
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Justiz- sowie das Kultusministerium einzubinden, um so
Möglichkeiten zu entwickeln, die Module in der Regelaus-
bildung einzusetzen und anerkennen zu lassen. In Athen
waren die Ministerien für Kultur sowie Nationale Erziehung
und Religionen beteiligt.
Die Module orientieren sich direkt am Arbeitsalltag in
Anwaltskanzleien in Deutschland und Griechenland mit
Mandanten aus beiden Ländern. Welche Stellen sind in
Griechenland zu informieren, wenn in Deutschland ein
Testament eröffnet wird und Erbberechtigte in Deutschland
und Griechenland informiert werden müssen? Wie wird
von Griechenland aus eine Zwangsvollstreckung in
Deutschland vorbereitet? Wer ist zu informieren, wenn in
Deutschland lebende Griechen Grundbesitz in Griechen-
land veräußern wollen?

Aus dem bestehenden deutschen Rahmenlehrplan für
Kanzleifachangestellte oder Rechtsanwalts- und Notar-
fachangestellte wurden für das Projekt „Bila-Train in prac-
tice“ diejenigen Themenfelder herausgegriffen, die im
deutsch-griechischen Rechtsalltag von besonderer Bedeu-
tung sind. Parallel wurden in Griechenland Ausbildungs-
einheiten von Gerichtsdienern und Notariatsangestellten
analysiert und mit den Inhalten des bundesdeutschen Aus-
bildungssystems verglichen. Es entstanden so 25 zweispra-
chige deutsch-griechische Module zur beruflichen Erstaus-
bildung von Kanzleifachangestellten in Deutschland und
Griechenland. Die Module behandeln Themen wie
• Erbrecht und Familienrecht,
• Zwangsvollstreckung und Pfändung,
• Einsprüche und Fristen sowie
• Namensrecht und Registereinträge.

Weitere Module bieten
• grundlegendes Telefon- und Korrespondenztraining in
deutscher und griechischer Sprache,

• eine vergleichende Einführung in das Rechtssystem bei-
der Länder und

• behandeln Büroabläufe, Archivpflichten und Aktenzei-
chen in Deutschland und Griechenland.

Für die Auszubildenden brachte die zweisprachige Ausbil-
dung neue Erfahrungen sowie Wertschätzung vorhandener
Kompetenzen und Fähigkeiten: „Für mich war es komplett
überraschend, dass plötzlich meine Griechischkenntnisse
während meiner Ausbildung in einer Rechtsanwaltskanzlei
ganz offiziell gefragt waren. Ich bekam Unterricht zu
bestimmten Themenfeldern in deutscher und griechischer
Sprache. Auch wenn ich bestimmte Worte nicht kannte,
nicht wusste, was Testamentseröffnung oder Zwangsvoll-
streckung auf Griechisch heißt – ich habe trotzdem immer
verstanden, um was es geht und sowohl mein Deutsch wie
auch mein Griechisch gleichzeitig verbessert“, sagt die
deutsch-griechische Auszubildende einer Stuttgarter
Anwaltskanzlei.

Zwischenfazit und weitere Perspektiven

Die Erprobungen der letzten zwölf Monate zeigen, dass bei
90 Prozent der Auszubildenden mit bilingualem Hinter-
grund ausreichende Sprachkompetenzen vorhanden sind,
um erfolgreich im Rahmen einer beruflichen Erstausbildung
genutzt zu werden. 71 Prozent der befragten Auszubilden-
den waren mit den bilingualen Modulen zufrieden und
erwarten sich bessere Chancen und eine bessere Einsetz-
barkeit für ihre berufliche Zukunft. Die Module, die Ergeb-
nisse der Befragung der Akteure während der Erprobung und
von den Projektpartnern gemeinsam erarbeitete Empfeh-
lungen zur Anwendung der Module werden zum Ende des
Projekts im September 2008 in allen Projektländern natio-
nalen Behörden und Kammern überreicht, die für die Aner-
kennung zusätzlicher Qualifikationen im Rahmen der beruf-
lichen Erstausbildung zuständig sind. In der Region Stuttgart
und in Thessaloniki möchten vier Anwaltskanzleien ab 2009
mit den bilingualen Modulen
in der Erstausbildung arbeiten.
In Rumänien plant ein Auto-
zulieferer den Einsatz der zwei-
sprachigen Module im Rahmen
der innerbetrieblichen Regel-
ausbildung für Mechatroniker
ab Sommer 2009. �
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Bila-Train Analysis

Das Leonardo-Projekt untersuchte vorhandene Programme zur zweisprachigen beruf-
lichen Erstausbildung in Deutschland, Österreich, Griechenland und Italien. Eine Befra-
gung von über 1.000 Personen (Ausbilder/-innen, Auszubildende, Betriebsinhaber/
-innen, Experten und Expertinnen aus der interkulturellen Bildung und von Migran-
tenverbänden in Europa) ergab einen deutlichen Bedarf an zwei- oder mehrsprachi-
gen Programmen, die auf vorhandene sprachliche Kompetenzen Jugendlicher auf-
bauen:

• 77 Prozent der Befragten bewerten Zweisprachigkeit im Beruf als wichtig,
• 60,6 Prozent gehen davon aus, sich in einem bilingual arbeitenden Betrieb mehr zu

engagieren,
• 80,6 Prozent der befragten Auszubildenden fanden einen bilingualen Betrieb als Aus-

bildungsbetrieb sehr attraktiv.

Berufliche Ausbildung geschieht in der Regel in der jeweiligen Landessprache. Allen-
falls werden noch Englisch oder Französisch an Berufsschulen vermittelt. Andere, bereits
vorhandene Sprachen, werden nicht gefördert und als ausbaubare Kompetenz und
Mehrwert in der Ausbildung genutzt, obwohl sich 84 Prozent der Befragten für den
Ausbau zwei- oder mehrsprachiger Programme zur beruflichen Bildung aussprechen.

Bila-Train in practice

Die Projektpartner in Deutschland, Griechenland, Österreich, Rumänien und in der
Türkei entwickelten für die berufliche Erstausbildung
• deutsch-griechische Module für Kanzleifachangestellte,
• deutsch-türkische Module für Versicherungsfachkräfte sowie
• rumänisch-deutsche und rumänisch-italienische Module für Mechatroniker.

Die Module wurden in Betrieben in den Partnerländern erprobt. Nach Projektabschluss
und einer wissenschaftlichen Auswertung sollen die Module mittelfristig offiziell aner-
kannt werden. Die entwickelte bilinguale Ausbildungsmethodik ist auf die berufliche
Erstausbildung in anderen Berufsfeldern übertragbar.

Projektträger von „Bila-Train in practice“ ist die Evangelische Fachhochschule
Reutlingen-Ludwigsburg; Projektkoordinator ist der International Education Informa-
tion Exchange (IEIE) e. V. Stuttgart. Weitere Informationen zu „Bila-Train-Analysis“
und „Bila-Train in practice“ www.bila-train.de
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Neuordnungsverfahren in
der beruflichen Aus- und Weiter-
bildung im BIBB
(Stand: 1. Juli 2008)

AUSBILDUNGSORDNUNGEN

ERWIN BARABOSCH

� Die Erarbeitung von Ausbildungsordnungen

und ihre Abstimmung mit den Rahmenlehr-

plänen der KMK erfolgt in einem mehrstufigen

Verfahren, in das die an der beruflichen Bil-

dung Beteiligten maßgeblich einbezogen sind.

Grundlagen für die Entwicklung von Ausbil-

dungsordnungen werden in Projekten des Bun-

desinstituts für Berufsbildung ermittelt. Das

Erarbeitungs- und Abstimmungsverfahren

wird nach der Festlegung der Eckdaten beim

zuständigen Fachministerium auf dessen Wei-

sung in Zusammenarbeit mit Sachverständigen

der Berufsbildungspraxis, die von den Arbeit-

gebern und Gewerkschaften benannt wurden,

durchgeführt. Die Erarbeitung von Fortbil-

dungsordnungen erfolgt auf Weisung des Bun-

desministeriums für Bildung und Forschung.

Das Erarbeitungsverfahren ähnelt dem in der

Ausbildung, ist aber weniger festgelegt. Ins-

besondere findet hier keine Abstimmung mit

dem Schulsystem der Länder statt.

I. Ausbildungsordnungen

Neue und modernisierte Ausbildungsberufe zum 1. August 2008

Berufsausbildung in der Automatenwirtschaft:
– Fachkraft für Automatenservice
– Automatenfachmann/Automatenfachfrau

Berufsausbildung in der Schutz- und Sicherheitsbranche:
– Fachkraft für Schutz und Sicherheit
– Servicekraft für Schutz und Sicherheit

Fotomedienfachmann/Fotomedienfachfrau

Friseur /Friseurin

Personaldienstleistungskaufmann/Personaldienstleistungskauffrau

Produktionstechnologe/Produktionstechnologin

Seiler /Seilerin

Speiseeishersteller /Speiseeisherstellerin

Ausbildungsordnungen in Vorbereitung

Bergbautechnologe/Bergbautechnologin

Fachangestellter /Fachangestellte für Tanzschulen

Fotograf /Fotografin

Industrieelektriker / Industrieelektrikerin

Keramiker /Keramikerin im Handwerk

Musikfachhändler /Musikfachhändlerin

Umwandlung von Erprobungsverordnungen zur gestreckten Prüfung in
Dauerrecht
– Elektroniker /Elektronikerin
– Elektroniker /Elektronikerin für Maschinen und Antriebstechnik
– Feinwerkmechaniker /Feinwerkmechanikerin
– Karosserie- und Fahrzeugbauchmechaniker / Karosserie- und Fahr-

zeugmechanikerin
– Mechaniker /Mechanikerin für Land und Baumaschinentechnik
– Metallbauer/Metallbauerin
– Systemelektroniker /Systemelektronikerin
– Zweiradmechaniker /Zweiradmechanikerin

Werkfeuerwehrmann/Werkfeuerwehrfrau

Implementation und Evaluation von Ausbildungsordnungen

Evaluation von Erprobungsverordnungen aufgrund des § 6 BBiG bzw.
§ 27 HwO (Erprobung eines Modells einer „Gestreckten Abschlussprü-
fung“) in den Ausbildungsberufen:
– Elektroniker /Elektronikerin für Betriebstechnik
– Elektroniker /Elektronikerin für Geräte und Systeme
– Elektroniker / Elektronikerin – Fachrichtung Energie- und Gebäude-

technik

Evaluation der Erprobungsverordnung „Fachkraft Agrarservice“

Evaluation der Erprobungsverordnung zur „Fachkraft für Möbel-, Küchen-
und Umzugsservice“

Implementation der Aus- und Fortbildungsberufe
– Produktionstechnologe/Produktionstechnologin
– Geprüfter Prozessmanager/Geprüfte Prozessmanagerin –

Produktionstechnologie

Mechatroniker /Mechatronikerin für Kältetechnik

Evaluation der Berufsausbildung zum Papiertechnologen/
zur Papiertechnologin

Weiterentwicklung des „Werkzeugkastens“ zur Beurteilung der Hand-
lungsorientierung von Prüfungsaufgaben
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Aktivitäten zur Akzeptanz und Umsetzung neuer
Ausbildungsordnungen in der Praxis

Erarbeitung von Lernarrangements
Flankierende Maßnahmen zur Neuordnung der Berufsausbildung im Ein-
zelhandel

Umsetzung prozessorientierter Berufsausbildung in der Textilwirtschaft
(POB-TW)

Erarbeitung von Erläuterungen und Umsetzungshilfen
zu Ausbildungsordnungen und einer Fortbildungsordnung
– „Ausbildung gestalten“

Berufsausbildung im Holz- und Bautenschutzbereich:
– Fachkraft für Holz- und Bautenschutzarbeiten
– Holz- und Bautenschützer /Holz- und Bautenschützerin

Berufsausbildung in der Automatenwirtschaft:
– Fachkraft für Automatenservice
– Automatenfachmann/Automatenfachfrau

Berufsausbildung in der Produktionstechnologie:
– Produktionstechnologe/Produktionstechnologin
– Geprüfter Prozessmanager/Geprüfte Prozessmanagerin –

Produktionstechnologie

Bestattungsfachkraft

Friseur /Friseurin

Mathematisch-technischer Softwareentwickler/Mathematisch-technische
Softwareentwicklerin

Personaldienstleistungskaufmann/Personaldienstleistungskauffrau

Seiler /Seilerin

Ermittlung von Qualifikationsbedarf und
Erarbeitung von Entscheidungsvorschlägen

Arbeitsgruppe „Personenbezogene Dienstleistungen“

Entwicklung eines Strukturkonzepts für die Gestaltung von Berufsgruppen

Expertenteam Versicherungswirtschaft

Festlegung eines Überarbeitungsbedarfs der Berufsausbildung zum Tech-
nischen Zeichner/zur Technischen Zeichnerin
unter Berücksichtigung der neuen Verordnung
zum Technischen Produktdesigner/zur Technischen Produktdesignerin

Montagefachkraft für den Innenausbau

Physiklaborant/Physiklaborantin
– Ermittlung aktueller Qualifikationsanforderungen und beruflicher Ein-

satzgebiete

Überprüfung des Ausbildungsbedarfs im Metallbereich

Überprüfung von Ausbildungsregelungen vor Inkrafttreten des BBiG

II. Fortbildungsordnungen

Modernisierte Fortbildungs- und Prüfungsordnungen 2008

Geprüfter Immobilienfachwirt /Geprüfte Immobilienfachwirtin

Geprüfter Industriemeister / Geprüfte Industriemeisterin – Fachrichtung
Papier- und Kunststoffverarbeitung

Geprüfter Prozessmanager / Geprüfte Prozessmanagerin – Produktions-
technologie

Geprüfter Veranstaltungsfachwirt /Geprüfte Veranstaltungsfachwirtin

Fortbildungs- und Prüfungsordnungen in Vorbereitung

Geprüfter Fachwirt / Geprüfte Fachwirtin im Sozial- und Gesundheits-
wesen

Geprüfter Meister /Geprüfte Meisterin für Veranstaltungstechnik

Geprüfter Polier /Geprüfte Polierin

Geprüfter Sport- und Fitnessfachwirt / Geprüfte Sport- und Fitnessfach-
wirtin

Geprüfter Tierpflegemeister /Geprüfte Tierpflegemeisterin

Geprüfter Versicherungsfachwirt /Geprüfte Versicherungsfachwirtin

Bereich Logistik:
– Verkehrsfachwirt /Verkehrsfachwirtin
– Fachwirt /Fachwirtin für Logistikdienstleistung
– Meister /Meisterin für Lagerwirtschaft
– Industriemeister / Industriemeisterin Kraftverkehr/

Kraftverkehrsmeister /Kraftverkehrsmeisterin

Geprüfter Tourismusfachwirt /Geprüfte Tourismusfachwirtin

Bereich Elektrotechnik

Evaluation von Fortbildungsordnungen

Geprüfter Industriemeister / Geprüfte Industriemeisterin – Fachrichtung
Digital- und Printmedien

Geprüfter Industriemeister / Geprüfte Industriemeisterin – Fachrichtung
Metall

Geprüfter Medienfachwirt /Geprüfte Medienfachwirtin

Ermittlung von Qualifikationsbedarf und Erarbeitung
von Weiterbildungskonzepten

BBiG-geregeltes Berufsangebot für Personal in der beruflichen Bildung

Empirische Qualifikationsanalyse in der Wellnessbranche

Fortbildung im öffentlichen Dienst

Strukturwandel der Medienberufe
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III. Sonstige Aktivitäten

Erarbeitung einer Hauptausschuss-Empfehlung zu Ausbildungsregelungen
für behinderte Menschen gemäß § 66 BBiG / § 42m HwO für den Berufs-
bereich Metall im Rahmen einer vom AFbM beschlossenen Modell-
arbeitsgruppe Metall



W E I T E R E T H E M E N

Auslandsaufenthalte während
der Ausbildung
Fragen zu rechtlichen Rahmen-
bedingungen

CARMEN SILVIA HERGENRÖDER

� Das Berufsbildungsreformgesetz vom

23. März 2005 hat § 2 Abs. 3 BBiG neu in das

Gesetz eingefügt. Diese Vorschrift sieht vor,

dass Teile der Berufsausbildung im Ausland

durchgeführt werden können, wenn dies dem

Ausbildungsziel dient. Im Folgenden sollen

einige Rechtsfragen aufgegriffen und geklärt

werden, die in diesem Zusammenhang von

Bedeutung sind.

Mit der Regelung in § 2 Abs. 3 BBiG soll der zunehmen-
den Internationalisierung auch im Bereich der Berufsaus-
bildung Rechnung getragen werden. Die betriebliche Aus-
bildung kann dadurch insgesamt attraktiver werden, da die
Ausbildungsbetriebe ihren künftigen Angestellten inter-
nationales Know-how vermitteln können. Zudem leisten
Auslandsaufenthalte einen Beitrag zur Gleichwertigkeit der
Bildungssysteme (BT-Drucks. 15/3980, S. 38). Günstigster
Zeitpunkt für einen Auslandsaufenthalt ist die Zeit nach
dem ersten Teil der gestreckten Abschlussprüfung bzw. nach
der Zwischenprüfung. Dann haben die Auszubildenden die
erste Hürde geschafft und noch Zeit für die Vorbereitung
auf die Abschlussprüfung bzw. deren zweiten Teil. Von der
neuen Regelung machen Auszubildende zunehmend
Gebrauch.

Haben Auszubildende Anspruch auf
Auslandsaufenthalte?

Auslandsaufenthalte können nur in Abstimmung mit dem
Ausbildungsbetrieb erfolgen. Ein Anspruch hierauf besteht
nicht (vgl. HERGENRÖDER in HENSSLER/WILLEMSEN/KALB, § 2
BBiG Rz. 5). Sind sich die Parteien einig, kann die Aus-
landsausbildung bereits im Berufsausbildungsvertrag ver-
einbart werden. Sie ist dann als „Ausbildungsmaßnahme
außerhalb der Ausbildungsstätte“ mit Zeitraumangabe auf-
zunehmen. Möglich ist die Vereinbarung auch in einer
späteren Ergänzung zum Berufsausbildungsvertrag. Diese
ist schriftlich zu verfassen, zu unterzeichnen und in das
Verzeichnis der Berufsausbildungsverhältnisse der zustän-
digen Stelle einzutragen (§§ 11 Abs. 4, 35 Abs. 1, 71 ff.
BBiG). Von Bedeutung ist, dass der Auslandsaufenthalt inte-
graler Bestandteil der Berufsausbildung ist; das Ausbil-
dungsverhältnis also nicht unterbricht. Die gegenseitigen
Rechte und Pflichten bleiben somit bestehen. Das bedeu-
tet, dass
• die Vergütungspflicht (§ 17 BBiG) und der Status der Aus-
zubildenden hinsichtlich sozialversicherungs- und steu-
errechtlicher Fragen unverändert fortbestehen,

• Auszubildende eine Beurlaubung von der Berufsschule
beantragen müssen, was bis zu neun Monaten möglich
ist,

• Auszubildende während der Dauer des Auslandsaufent-
haltes keine Berufschule besuchen, auch nicht eine ver-
gleichbare im Ausland, und

• der Berufsschulstoff eigenständig nachzuholen ist.

Letztgenannter Punkt ist deshalb wichtig, weil ein Auslands-
aufenthalt im Regelfall nicht zu einer Verlängerung des Aus-
bildungsverhältnisses nach § 8 Abs. 2 BBiG führen soll.

Darüber hinaus ist zu beachten, dass
• Auszubildende die Sprache des von ihnen ausgewähl-
ten Landes so beherrschen, dass sie in den Arbeitsalltag
des ausländischen Ausbildungsbetriebes integriert wer-
den können,

• trotz Fortbestehen der Sozialversicherungspflicht keine
Lücken im Versicherungsschutz entstehen (nach Rück-
sprache mit der Krankenkasse empfiehlt sich u. U., eine
private Zusatzversicherung für den Auslandsaufenthalt
abzuschließen),

• für die Zulassung zu Prüfungen ausländische Bildungs-
abschnitte und Zeiten der Berufstätigkeit im Ausland zu
berücksichtigen sind (§ 45 Abs. 2 Satz 4 BBiG).

Wie lange kann ein Auslandsaufenthalt
dauern?

Nach § 2 Abs. 3 Satz S. 2 BBiG soll der Auslandsaufenthalt
ein Viertel der in der Ausbildungsordnung festgelegten Aus-
bildungsdauer (§ 5 Abs. 1 Nr. 2 BBiG) nicht überschreiten.
Hierbei ist es gleichgültig, ob der Aufenthalt in mehreren
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Abschnitten oder als Ausbildungsblock absolviert wird.
Anrechnungen oder Verkürzungen der Ausbildungsdauer
(§§ 7, 8 BBiG) bleiben unberücksichtigt (Gedon/Hurlebaus,
§ 2 BBiG Rz. 27, 30). Da es sich um eine Soll-Vorschrift han-
delt, sind geringfügige Abweichungen nach unten oder
oben zulässig, sofern hierfür sachliche Gründe bestehen
(WOHLGEMUTH inWOHLGEMUTH u. a., § 2 BBiG Rz. 11). Mit
der Begrenzung des Auslandsaufenthalts verfolgt der
Gesetzgeber das Ziel, den Schwerpunkt der Ausbildung im
Inland zu belassen (HERGENRÖDER, a. a. O., § 2 BBiG Rz. 5).

Wer überwacht längere Auslandsaufenthalte?

Die Durchführung von Auslandsaufenthalten überwacht
und fördert die zuständige Stelle in geeigneter Weise (§ 76
Abs. 3 S. 1 BBiG). Sie ist in der Art ihrer Überwachungs- und
Fördermaßnahmen frei; d. h., sie kann z. B. eine Koopera-
tion mit der ausländischen Kammer anstreben oder aber
die in EU-Förderprogrammen vorgesehenen Berichts-
pflichten der beteiligten Auszubildenden als Kontrollmit-
tel nutzen. Möglich ist auch, dass die zuständigen Stellen
mit oder über Mittlerorganisationen agieren (Amtl. Begr.
RegE zu § 76 Abs. 3 BBiG; vgl. BT-Drucks. 15/3980).

Je länger der Auslandsaufenthalt dauert, umso höhere
Anforderungen werden an die Überwachungspflicht der
zuständigen Stelle gestellt. Sofern die Aufenthaltsdauer
mehr als vier Wochen beträgt, ist hierfür ein mit der zustän-
digen Stelle abgestimmter Plan erforderlich (§ 76 Abs. 3
S. 2 BBiG). Wie ein solcher Plan inhaltlich zu gestalten ist,
wird nicht geregelt. Auf diese Weise soll der zuständigen
Stelle der notwendige Spielraum eingeräumt werden
(BT-Drucks. 15/3980). Nach der Gesetzesbegründung kann
ein „Plan“ z. B. auch in Form eines (wie bspw. im Förder-
programm LEONARDO vorgesehenen) Vertrags zwischen
den Ausbildungsbetrieben im In- und Ausland erstellt
werden, in dem die konkreten Rechte und Pflichten der
Beteiligten sowie die Dauer des Auslandsaufenthaltes fest-
gelegt werden.

Wer trägt die Kosten der Auslandsausbildung?

Wie bereits erwähnt, sind Auszubildenden während ihrer
Zeit im Ausland die vereinbarte Ausbildungsvergütung wei-
ter zu zahlen. Gesetzlich nicht geregelt ist, wer die durch
den Auslandsaufenthalt entstehenden Kosten – wie z. B.
Reise-, Unterbringungs- sowie Lebenshaltungskosten –
trägt. Es kann vereinbart werden, dass diese der Ausbil-
dungsbetrieb übernimmt. Ein Anspruch hierauf besteht
allerdings nicht, so dass die Kosten grundsätzlich von den
Auszubildenden zu tragen sind. Teilweise wird erwogen, ob
Auszubildende einen Anspruch auf Ersatz der notwendigen
Aufwendungen gem. §§ 670, 675 BGB haben.
Auslandsaufenthalte werden zum Teil staatlich gefördert,
wie z. B. mit dem Programm LEONARDO DA VINCI. Aus-
künfte erteilen die Industrie- und Handelskammern oder
z.B. auch die Nationale Agentur beim Bundesinstitut für
Berufsbildung. Besteht Bafög-Berechtigung, kann für eine
Ausbildung im Ausland auch Auslands-Bafög beantragt wer-
den. Entsprechende Anträge sind mindestens sechs Mona-
te vor Beginn des Ausbildungsabschnitts zu stellen.

Ausblick

Im Hinblick auf die Tatsache, dass Auszubildende im Falle
eines Auslandsaufenthaltes sich den verpassten Berufs-
schulstoff selbst aneignen müssen, macht es sicherlich
Sinn, dass nur Auszubildende mit einem bestimmten Aus-
bildungsniveau Teile der Ausbildung im Ausland verbrin-
gen. Ergreifen sie diese Möglichkeit, werden sie auf jeden
Fall von einem Auslandsaufenthalt profitieren und ihre
Chancen auf dem Arbeitsmarkt verbessern. Zudem gewin-
nen sie Selbstsicherheit, erwerben Sprachkenntnisse, gewin-
nen neue Einblicke und kommen in ihrer Persönlichkeits-
entwicklung deutlich voran. Wenn die finanzielle Seite
geklärt ist, sollten sich Unternehmen nicht scheuen, ihren
Auszubildenden einen Auslandsaufenthalt zu ermöglichen.
Sie selbst werden hiervon auch auf jeden Fall profitieren.
Neben der Möglichkeit von Auslandsaufenthalten nach § 2
Abs. 3 BBiG besteht zudem nach wie vor die Möglichkeit,
im Rahmen von Freistellungen oder Beurlaubungen Aus-
landsaufenthalte durchzuführen und sodann die zustän-
dige Stelle über eine Anrechnung entscheiden zu lassen.
Der „sauberere“ Weg ist jedoch auf jeden Fall ein Vorgehen
nach § 2 Abs. 3 BBiG. Wird ein Auslandsaufenthalt geplant,
sollte ein Ausbildungsberater der zuständigen Stelle aufge-
sucht werden. Dieser wird die Parteien umfassend über die
Modalitäten einer Auslandsausbildung beraten und umfas-
sende Hilfestellung anbieten. �
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Vorhandene Informationsquellen nutzen!

Erste Anlaufstelle sind die zuständigen Stellen wie z. B. die Handwerks-
bzw. Industrie- und Handelskammer bzw. auch die Deutsche Indu-
strie- und Handelkammer. Auch die Agenturen für Arbeit bieten Hilfe
für die Planung eines Auslandsaufenthaltes an, die ungefähr ein Jahr
vor Reiseantritt beginnen sollte. Diese Institutionen unterstützen auch
zum Teil die Suche nach einem geeigneten Betrieb im Ausland. Inter-
essierte können sich z. B. auch über folgende Links informieren:

• www.wege-ins-ausland.de
• www.sprungbrett-ins-ausland.de
• www.ahk.de
• www.zdh.de
• www.nabibb.de/leonardo
• www.ihk.de
• www.ausbildunginternational.de
• www.rausvonzuhaus.de
• www.arbeitsagentur.de.
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GUNTHER SPILLNER

Bericht über die Sitzung 2/2008
des BIBB-Hauptausschusses
am 27. Juni 2008 in Bonn

Bei sommerlichen Temperaturen hatte der Hauptausschuss
eine umfangreiche Tagesordnung zu bewältigen. Auf der
Agenda standen Themen wie Deutscher Qualifikations-
rahmen (DQR), die Ausbildungsstellensituation, die Vor-
bereitung eines internationalen Large-Scale-Assessment in
der beruflichen Bildung und atypische Beschäftigungsver-
hältnisse bei beruflich qualifizierten jungen Menschen.
Außerdem beschloss der Hauptausschuss Empfehlungen
• zur Abkürzung und Verlängerung der Ausbildungs-
zeit/zur Teilzeitberufsausbildung sowie zur vorzeitigen
Zulassung zur Abschlussprüfung,

• zur Qualitätssicherung und zum Qualitätsmanagement
in Ordnungsverfahren

• sowie zwei Musterprüfungsordnungen für Fortbildungs-
prüfungen gemäß BBiG/HwO.

Die Empfehlungen liegen dieser Ausgabe der BWP bei.

In seinem Bericht hob der Vorsitzende der Arbeitsgruppe
DQR/ECVET des Hauptausschusses, PROF. DR. FRIEDRICH
ESSER, hervor, dass sich die Berufsbildung bislang im bil-
dungsbereichsübergreifenden Kontext gut habe positionie-
ren können. Ergebnisse der HA-Arbeitsgruppe seien in den
Bund-Länder-Arbeitskreis DQR eingeflossen, in dem allge-
meinbildende Schule, Hochschule und berufliche Bildung
vertreten seien. Man habe erreicht, dass die (berufliche)
Handlungskompetenz als alle Bildungsbereiche prägende
Leitkategorie für einen DQR akzeptiert werde. Bis Jahres-
ende solle ein konkreter, bildungsbereichsübergreifender
DQR-Entwurf erarbeitet werden, der bis zum Frühjahr 2009
im Bund-Länder-Arbeitskreis abgestimmt sein soll.

Über die aktuelle Ausbildungsstellensituation informierte
KLAUS OKS von der Bundesagentur für Arbeit (BA). Vor-
dringliches Thema der anschließenden Diskussion war der

Ausbildungsbonus. Von Seiten der Sozialpartner und der
Länder wurde eindringlich vor Mitnahmeeffekten gewarnt.
Mit Blick auf die Altbewerberproblematik biete die positi-
ve Entwicklung bei Ausbildung und Beschäftigung die
Chance, eine nachhaltige Lösung zu finden. Migranten und
Migrantinnen bräuchten insbesondere dort Unterstützung,
wo Förderangebote in vorgelagerten Bildungsabschnitten
nicht greifen konnten. Die BA biete gezielte Maßnahmen
bei besonderem Unterstützungsbedarf an. Ein gutes Signal
sei, dass Jugendliche mit Migrationshintergrund, wenn sie
in eine Ausbildung eingemündet seien, gleiche Chancen
wie andere junge Menschen hätten. Weitere Aspekte der
Diskussion betrafen die demografische Entwicklung und
Vorausschau der Schulabgängerzahlen, die statistische
Erfassung von Ausbildungsabbrechern, Maßnahmen des
Übergangssystems und die Sicherung der Qualität des
Hauptschulabschlusses.

KORNELIA HAUGG (BMBF) berichtete über aktuelle Aktivi-
täten zur Vorbereitung des Projekts LSA-VET – internatio-
nales Large-Scale-Assessment in der beruflichen Bildung. Es
seien zwei Pretests zum Verfahren der Kompetenzmessung
sowie eine Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben wor-
den, deren Ergebnisse jeweils bis Ende dieses Jahres vor-
liegen sollen.

Der Präsident des BIBB, MANFRED KREMER, erläuterte
anschließend den Stand der BIBB-Organisationsreform. Ziel
sei, dass das Institut am Ende besser dastehe als zuvor. Es
gehe nicht darum, das BIBB „umzukrempeln“, sondern
die vorhandene Qualität zu sichern und dabei neue Gestal-
tungsziele zu entwickeln.

DR. KARL ULRICH VOSS (BMBF) informierte anhand aus-
gewählter Ergebnisse zweier Studien – von HIS und Inifes
– über atypische Beschäftigungsverhältnisse bei beruflich
qualifizierten jungen Menschen. In der anschließenden
Diskussion ging es vor allem darum, dass auf keinen Fall
das Potenzial an Berufspraktika und die Bereitschaft der
Betriebe, Praktikumsplätze bereitzustellen, durch politische
Reglementierungen gefährdet werden dürfe. Während sich
hier alle Beteiligten einig waren, gab es unterschiedliche
Einschätzungen, inwieweit durch Praktika reguläre Beschäf-
tigung verdrängt werde und wie man Missständen begeg-
nen sollte. Das BMBF schlug vor, gemeinsam mit den
Sozialparteien die Branchen zu identifizieren, bei denen ein
Missbrauch festgestellt werden könne, um gemeinsam den
Handlungsbedarf auszuloten.

WALTER BROSI (BMBF) berichtete kurz über den Stand zur
Schaffung einer integrierten Ausbildungsstatistik. Bevor
eine integrierte Ausbildungsstatistik auf Basis von Indivi-
dualdaten Wirklichkeit werden könne, bedürfe es eines
Commitments aller Länder – vor allem auf Seiten der
Kultusministerien und der Statistischen Landesämter – dar-
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über, die benötigten Individualdaten bereitzustellen. Da
es bis dahin noch ein langer Weg sei, sollte man möglichst
bald mit aggregierten Daten beginnen und dadurch eine
integrierte Ausbildungsstatistik vorbereiten.

Der Hauptausschuss verabschiedete Verordnungsentwürfe
zur Berufsausbildung zum Mechatroniker/zur Mechatro-
nikerin für Kältetechnik, zur Umwandlung gestreckter
Abschlussprüfungen – Erprobungen – in den handwerkli-
chen Fahrzeug-, Metall- und Elektroberufen in Dauerrecht
und zur Prüfung zum anerkannten Abschluss Fachwirt/
Fachwirtin für Versicherungen und Finanzen sowie zum
anerkannten Abschluss Wirtschaftsfachwirt/Wirtschafts-
fachwirtin. Außerdem entlastete er den Präsidenten des
Bundesinstituts für Berufsbildung gemäß § 97 Abs. 5 Satz 2
BBiG für das Haushaltsjahr 2006.

Schließlich setzte der Hauptausschuss zwei Arbeitsgrup-
pen ein. Auf Empfehlung des Ständigen Unterausschusses
soll sich eine Arbeitsgruppe mit der Überarbeitung der HA-
Empfehlung für die Regelung von Prüfungsanforderungen
in Ausbildungsordnungen vom 13.12.2006 befassen. Die
Anwendung der Empfehlung habe gezeigt, dass in einigen

Punkten eine Anpassung erforderlich sei. Die Überarbei-
tung soll sich auf die Regelung von Prüfungszeiten sowie
auf die Klarstellung von Begriffen und Instrumenten
beschränken. Die BIBB-Erhebung zur Zählung der bis zum
30.9. neu abgeschlossenen Ausbildungsverträge soll künf-
tig auch die Zahl der betrieblich und nicht-betrieblich
finanzierten Ausbildungsverträge erfassen. Hierzu hatte
im April auf Einladung des BIBB ein erstes Experten-
gespräch mit Vertretern und Vertreterinnen der Spitzen-
verbände stattgefunden. Die jetzt eingesetzte Arbeitsgrup-
pe der Hauptausschusses wird sich nach Vorliegen der
Daten insbesondere mit der Entwicklung des Verhältnis-
ses von betrieblicher und nicht-betrieblicher Finanzierung
und deren Bedeutung für die Entwicklung des dualen
Systems befassen. �
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I M B L I C K P U N K T

Montage-Erfahrung

GERT ZINKE

Montage und Erfahrung – Warum
Ganzheitliche Produktionssysteme
menschliches Arbeitsvermögen brauchen

Sabine Pfeiffer
Rainer Hampp Verlag, München und Mehring 2007, 264 S.,
27,80 EUR

Die Diskussion um die Zukunft der Arbeit im Zuge der
Organisations- und Technikentwicklung, wie sie seit
mehreren Jahrzehnten geführt wird, erfährt durch neue
Technologien und Fabrikkonzepte ständig neue Impulse.
Stichworte sind hier z. B. „Taylorismus 2.0“, „Toyota-Pro-
duktionssystem“ und ganzheitliche Produktionssysteme.
Im Kontext gleich mehrerer geförderter Verbundprojekte
und Forschungsvorhaben entstand dieses Buch.
Ziel der Autorin ist, zu überprüfen, inwieweit erfahrungs-
bezogene Wissensarbeit im alltäglichen Handeln der Mon-
tagearbeiter/-innen eine Rolle spielt. In ihren Untersu-
chungen in fünf Montageunternehmen im weiteren
Umfeld der Automobilindustrie geht es darum, sowohl
implizite, nicht formalisierte Kompetenz als auch formale
Qualifikation zu erfassen. Als Methoden nutzt sie Einzel-
interviews, Arbeitsplatzbesuche und Gruppendiskussionen.
Neben der Darstellung der Untersuchungsergebnisse aus
den Betriebsuntersuchungen greift Pfeiffer in weiten Pas-
sagen des Buches laufende Debatten zu Vor- und Nachtei-
len ganzheitlicher Produktionssysteme, der Nachnutzung
des Toyota-Produktionssystems und der praktischen Adap-
tion dieser Systeme in deutschen Unternehmen auf. Die
Autorin kommt zu dem Ergebnis, dass erfahrungsbasierte
Wissensarbeit ein Garant für eine zukunftsfähige Monta-
ge ist und durch „Ansätze einer erfahrungsförderlichen
flexiblen Standardisierung“ gefördert werden kann (S. 46).
Es geht dabei um „… das Einbringen von nicht standardi-
sierten und nicht-standardisierbarem „lebendigem“ Arbeits-
vermögen als unbegrenzt flexiblem Tun in ein von Stan-
dardisierung geprägtes Umfeld“ (S. 232).

Interessant für die Berufsbildung sind industriesoziologi-
sche Untersuchungen wie die vorliegende immer dann,
wenn sie die Brücke bauen und Schlussfolgerungen für die
praktische Umsetzung ergeben. Hier führt die Arbeit lei-
der zu weniger eindeutigen Befunden. Die Autorin erkennt
zunächst das Defizit, dass Erfahrungsqualitäten im betrieb-
lichen Alltag häufig negiert und diskriminiert werden und
ein falsches Verständnis von Erfahrung anzutreffen ist. Es
fokussiert eher auf festgefahrene Routinen als auf die Fähig-
keit, „…neue Erfahrungen zu machen und alte Erfahrun-
gen in neuer Weise auf nicht vorhersehbare Herausforde-
rungen und deren Bewältigung anzuwenden“ (S. 34). Die
Schlussfolgerung von Pfeiffer lautet, sowohl die subjekti-
vierenden als auch die objektivierenden Dimensionen
erfahrungsbezogener Wissensarbeit zu hinterfragen. Gleich-
wohl erkennt sie an anderer Stelle im Handeln der Unter-
nehmen, dass diese beide Dimensionen wertschätzen. Diese
hier festzustellende Nichteindeutigkeit ist symptomatisch
für die betrieblichen Realitäten, die sich in unterschiedli-
chen Lern- und Arbeitskulturen widerspiegeln. Mit den
Ergebnissen der Untersuchung unterstreicht die Autorin die
Bedeutung des Erfahrungswissens und liefert all denen
Argumente, die eine kompetenz- und erfahrungsförderliche
Arbeitsgestaltung in ihren Unternehmen umsetzen wollen.
Um jedoch eine differenziertere Betrachtung der zentra-
len Fragestellung des Buches, ob erfahrungsbasierte Wis-
sensarbeit im alltäglichen Handeln der Montagearbeiter
eine Rolle spielt, zu ermöglichen, wäre es vorteilhaft, wenn
die am Anfang des Buches begonnene Begriffsauseinan-
dersetzung fortgesetzt und z. B. Niveaustufen von Erfah-
rung verdeutlicht worden wären. Erfahrungsbezogene
Wissensarbeit ist mehr als Erfahrungswissen und Erfahrung.
Niveaustufen wären eine Voraussetzung, um zur Charak-
terisierung von mehr oder weniger komplexen Montage-
tätigkeiten im Kontext z. B. von Organisationskonzepten
Kategorien und Cluster zu bilden. Dann wäre es auch
einfacher Schlussfolgerungen für die Berufsbildung zu
ziehen.

Was sind nun die Schlussfolgerungen der Autorin für die
Berufsbildung? Die von ihr gestellte Frage, ob für (einfa-
che) Montagetätigkeiten eine Facharbeiterausbildung unab-
dingbar ist, wird zunächst klar bejaht (S. 197): „Drei Jahre
Ausbildung sind eben auch drei Jahre Erfahrung, die zudem
meist in einer frühen beruflichen und erwerbsverlaufsbe-
zogenen Sozialisationsphase stattfindet.“ Zitate aus den
dokumentierten Interviews bestätigen diese Aussage viel-
fach. In einem der letzten Kapitel des Buches verlässt sie
dann aber diese Position und fordert ergänzend zur dreijäh-
rigen Ausbildung überbetrieblich anerkannte und zertifi-
zierte Qualifizierungsmodule für Geringqualifizierte (S. 212).

Dies ist zweifelsfrei eine richtige Forderung. Sie kommt
jedoch etwas unvermittelt, da sie aus dem Inhalt des Buches
nicht direkt nachvollziehbar ist. �
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Blick in den „toten Winkel“

MARKUS BRETSCHNEIDER

Auf der Suche nach neuen Qualifikationen
Methoden der Früherkennung von
Qualifikationsentwicklungen

Band 13 der FreQueNz-Buchreihe „Qualifikationen erken-
nen – Berufe gestalten“

Lothar Abicht, Peter Bott, Bernd Dworschak,
Lutz Galiläer (Hrsg.)
W. Bertelsmann Verlag; Bielefeld 2007; 124 S., 14,90 EUR

Die zunehmende Technisierung und Globalisierung der
Arbeitswelt ist verknüpft mit einem sich beschleunigenden
Wandel an Qualifikationsanforderungen. Während sich für
erwerbsfähige Personen die Frage stellt, wie man mit die-
sem Wandel Schritt halten und seine Berufsbiografie syste-
matisch gestalten kann, stellt sich für Unternehmen und
für die Politik die Frage, wie man Veränderungen möglichst
frühzeitig aufspüren, erfassen und in zukunftsfähige Qua-
lifizierungsangebote übersetzen kann.

Als jüngste Veröffentlichung der FreQueNz-Buchreihe wid-
met sich der vorliegende Band der Frage, welche Methoden
für eine solche frühzeitige Identifizierung von Qualifikati-
onsentwicklungen geeignet sind. Ausgehend von einer kur-
zen Darstellung der Entstehungsgeschichte, Strukturen und
Zielsetzungen dieses Netzwerkes erfolgt zunächst eine Ein-
ordnung der Ansätze und Methoden. Das Erkenntnisin-
teresse liegt vor allem auf der Ebene der konkreten Arbeit
in Unternehmen. Multimethodisches Vorgehen und eine
Fokussierung qualitativer Methoden sind dabei die her-
ausragenden Merkmale. Vor diesem Hintergrund werden
unterschiedliche Ansätze der Früherkennung von Qualifi-
kationsentwicklungen dargestellt. Die Erfassung von Trend-
qualifikationen, also Qualifikationen, die im Arbeitsprozess
zunächst nur in Einzelfällen in Erscheinung treten, von
denen aufgrund bestimmter Indizien jedoch zu vermuten
ist, dass sie künftig vermehrt nachgefragt werden, wird im
ersten Beitrag thematisiert. Während hier die Beschäftigten
zur Erkenntnisquelle werden, kommt im Ansatz des „Boun-
dary Spanning“ beratenden Personen eine besondere Rolle
zu. Die Verknüpfung der betrieblichen Innenperspektive
mit einer Außenorientierung ermöglicht dieser Gruppe
einen besonderen Blick auf die Veränderung von Qualifi-
kationen. Im Mittelpunkt eines weiteren Beitrags steht die
häufig in den Hintergrund rückende Frage, wie Qualifika-
tionsentwicklungen im Bereich von Hilfstätigkeiten und
einfachen Fachtätigkeiten erfasst werden können. Mit Hilfe
des Kooperativen Analyseverfahrens kommt hier den
betrieblichen Experten im Zusammenspiel mit Berufsbil-
dungsfachleuten und Forschenden eine besondere Rolle zu.
Eine gestufte Verknüpfung von Fallstudien und Experten-

gesprächen mit einem quantitativen Ansatz findet sich im
integrierten Forschungskonzept des ADeBar-Verfahrens als
arbeitsnahe Dauerbeobachtung. Ebenfalls als Kombination
aus einem qualitativen und quantitativen Herangehen
wurde auf Basis der Delphi-Methode der IDQ®-Ansatz ent-
wickelt. Die Ermittlung von Qualifikationsanforderungen
wird hier weniger als Prognoseproblem, sondern vor allem
als Informationsproblem betrachtet, das mittels leistungs-
fähiger Informationssysteme bearbeitet werden kann.
Abgerundet werden die Beiträge durch einen weiterbil-
dungsbezogenen Ansatz, bei dem Struktur- und Längs-
schnittanalysen der Datenbank KURSNET, die Ausschrei-
bung eines Weiterbildungs-Innovationspreises und die
Befragung von Weiterbildungsanbietern im Mittelpunkt
stehen, sowie eher quantitativ ausgerichtete Stellenanzei-
genanalysen, Inserentennachbefragungen und Betriebs-
befragungen.

Die methodische Beschreibung der einzelnen Ansätze, die
exemplarische Darstellung von Ergebnissen, die Einord-
nung der einzelnen Ansätze hinsichtlich Reichweite und
Grenzen sowie die Angabe weiterführender Literatur bie-
tet in kompakter Form einen theoretischen und prakti-
schen Einblick in die vielfältige Gestaltung von Ansätzen
zur Früherkennung von Qualifikationsentwicklungen. Die
Bedeutung einer solchen Früherkennung wird auch in den
Leitlinien zur Modernisierung der beruflichen Bildung des
Innovationskreises Berufliche Bildung, hier im Hinblick auf
ein branchenbezogenes Sektormonitoring, als Grundlage
für eine zukunftsorientierte Berufsbildungspolitik unter-
strichen. Sie muss sich jedoch notwendigerweise auch auf
noch nicht branchenförmig entwickelte Bereiche beziehen.
Nicht zuletzt in diesem Sinne gewinnt der Band als metho-
dologisches Kaleidoskop zur vorausschauenden Identifi-
kation qualifikatorischer Trends im Sinne einer Qualifika-
tionsentwicklungsforschung seine Bedeutung. �
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WOLF-DIETRICH GREINERT
Employability and vocationalism – two competing models in employ-
ment training?
Beschäftigungsfähigkeit und Beruflichkeit – zwei konkurrierende
Modelle der Erwerbsqualifizierung?

Berufsbildung in Wissenschaft und Praxis – BWP 37 (2008) 4, p. 9

Training for workers which takes place below the academic level is being
accorded an increasing degree of significance at an international level from
an economic and social policy point of view. In Germany, this form of training
has traditionally been viewed as “vocational training” or “vocational instruc-
tion” and has been pursued along these lines. The contrast with Anglo-Saxon
practice and conceptuality makes it clear that employment training based
on the principle of the regulated occupation represents only one of several
possibilities. The contrast between the principle of the regulated occupation
and employability serves as the basis for an analysis and critical evaluation
of the theoretical and training policy implications.

IRMGARD FRANK, JORG-GÜNTHER GRUNWALD
Training modules – a contribution to the further development of dual
vocational training
Ausbildungsbausteine – ein Beitrag zur Weiterentwicklung der dualen
Berufsausbildung

Berufsbildung in Wissenschaft und Praxis – BWP 37 (2008) 4, p. 13

In the summer of 2007, the Federal Ministry of Education and Research
(BMBF) commissioned BIBB to develop competence based training modules
for 14 existing training occupations, a task undertaken in conjunction with
in-company and school-based training experts. The present paper portrays
the educational policy initiatives forming the background to this pilot project,
taking the description of existing approaches towards modular structures in
present training regulations as a basis for explaining the concept for the deve-
lopment of training modules and using an example to illustrate them.

KATHRIN HENSGE, BARBARA LORIG, DANIEL SCHREIBER
A model for the structuring of competence based training regula-
tions
Ein Modell zur Gestaltung kompetenzbasierter Ausbildungsordnungen

Berufsbildung in Wissenschaft und Praxis – BWP 37 (2008) 4, p. 18

Competence orientation is a central element of the modernisation of the
system of vocational education and training. In order to deliver competence
orientation within the curricula, an instrument is required which can be used
to establish competences on a firm basis within the regulatory framework
in a specified and systematic manner.
The BIBB research project “Competence standards in vocational education
and training” takes theoretical means of access relevant to VET as a basis
for the development of a competence model which the present paper por-
trays.

RAINER BRÖTZ, FRANZ SCHAPFEL-KAISER, HENRIK SCHWARZ
Occupational families contributing to the strengthening of the prin-
ciple of the regulated occupation
Berufsfamilien als Beitrag zur Stärkung des Berufsprinzips

Berufsbildung in Wissenschaft und Praxis – BWP 37 (2008) 4, p. 23

The present paper investigates the issue of how occupational families fea-
turing joint core competences can contribute to strengthening the principle
of the regulated occupation. Experiences gained from the regulation of com-
mercial occupations in the service sector form the basis for the presentation
of initial ideas for a systematic alignment of occupations which enable the
derivation of new impetuses for regulatory work and training practice.

ERIK HEß, GEORG SPÖTTL
Core occupations as a key component of European vocational training
Kernberufe als Baustein einer europäischen Berufsbildung

Berufsbildung in Wissenschaft und Praxis – BWP 37 (2008) 4, p. 27

The concept of European core occupations formed an object of discussion
as early as the beginning of the 1990’s and has once again become a matter
for debate within the context of the proposals for a European Qualifications
Framework (EQF) and for a European Credit Transfer System for Vocational
Education and Training (ECVET). Core occupations may be able to deliver a
significant impact on a VET dialogue between the social partners and policy-
makers which is structured along European lines. The present paper exami-

nes whether the establishment of European core occupations represents an
opportunity of enriching European vocational training debate by adding a
modern concept of vocationalism into the mix.

HUGO BARMETTLER
Cooperation, permeability and transparency – the main features of the
Swiss vocational education and training reform
Zusammenarbeit, Durchlässigkeit und Transparenz – Grundzüge der
schweizerischen Berufsbildungsreform

Berufsbildung in Wissenschaft und Praxis – BWP 37 (2008) 4, p. 31

A new Vocational Training Act which regulates all areas of training outside
the higher education sector has been in force in Switzerland since 2004.
The new law fosters and challenges thinking within system based correlations.
The present paper describes measures and instruments which are acting as
a vehicle for the strengthening of the integrative effect of the vocational
education and training system for all young people whilst also enabling
support to be offered to particularly able trainees.

ECKART SEVERING
Permeability within the training system – no annexation without cer-
tificate?
Durchlässigkeit im Bildungssystem – kein Anschluss ohne Abschluss?

Berufsbildung in Wissenschaft und Praxis – BWP 37 (2008) 4, p. 35

The efficiency and quality of the dual system of vocational education and train-
ing is demonstrated by its interfaces to upstream and downstream educa-
tion areas as well as by what happens within the system itself. The sectors
which prepare for the world of work set up a particular competition. When
it comes to the recruitment of qualified employees employers have due to the
occupationalisation of many degree programmes alternatives towards the dual
training system. The present paper pictures how this could in the medium
term put the dual training system under pressure.

KERSTIN MUCKE, REGINA BUHR
Delivering flexibilisation via accreditation – including in the field of
vocational training
Possible solutions from the ANCOM initiative
Flexibilisierung durch Anrechnung – auch in der beruflichen Bildung
Lösungsansätze aus ANKOM

Berufsbildung in Wissenschaft und Praxis – BWP 37 (2008) 4, p. 39

European developments aim to achieve a greater degree of cooperation in
the higher education sector and in the area of vocational training. As part
of this process, transparency in respect of various qualifications and certifi-
cates represent prerequisites for the assurance of mobility and flexibility within
the training and employment system. Within the scope of the Federal Ministry
of Education and Research (BMBF) initiative “Accreditation of vocational
competences to higher education programmes” (ANCOM), initial approaches
have been developed which use a learning outcomes based procedure both
to foster permeability between vocational training and higher education
and to facilitate flexible transitions and connections within vocational training
itself.

HANS BORCH, GERT ZINKE
Standardised initial and advanced vocational training
Vocational education and training in production technology
Aus- und Fortbildung aus einem Guss
Berufsbildung in der Produktionstechnologie

Berufsbildung in Wissenschaft und Praxis – BWP 37 (2008) 4, p. 43

The present paper describes the way in which the training regulations for
the occupation of production technologist and the training regulations for
the advanced occupation of process manager in production technology have
been interlinked. This example shows how the pressure to innovate can arise
within an area of trade and industry which, on the face of things, is tradi-
tional in nature, and also demonstrates that this innovation pressure can no
longer be accommodated within existing training occupations alone. This
demands solutions which link initial and continuing training together, enab-
ling the occupational concept to be lent a further accentuation in the light
of the extent of the systematic and occupational design focus on lifelong
learning.
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